
Regionater Planungsverband
Oberes Elbtat/Osterzgebirge

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Verbandsvorsitzender

Radebeul, 19.12.2022

Beschlussgegenstand:

Beschlusstext:

Begründung:

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren für
das Vorhaben „Gewinnungsbetrieb Röderau
Bobersen/ Zeithain“, Landkreis Meißen

Die Verbandsversammlung beschließt, den unter Punkt 3
enthaltenen Wortlaut der regionalplanerischen Beurteilung
des Entwurfs der Stellungnahme als Stellungnahme des
Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterz
gebirge gegenüber dem Sächsischen Oberbergamt
abzugeben.

Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzge
birge wurde mit Schreiben vom 27.10.2022 (Posteingang
beim RPV am 01.11.2022) durch das Sächsische
Oberbergamt aufgefordert, zu dem von der Firma Holcim
Kieswerk Zeithain GmbH & Co. KG eingereichten Antrag
Stellung zu nehmen. Gemäß Beschluss PA 01/2015 des
Planungsausschusses vom 26.02.2015 sollen u. a.
Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren der
Beratung und Beschlussfassung im Planungsausschuss
vorbehalten sein. Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 16 der Satzung
des Regionalen Planungsverbandes beschließt die
Verbandsversammlung zu raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen, soweit eine Behandlung im
Planungsausschuss nicht stattfinden kann.

Anlage: Stellungnahme
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Beschluss VV 05/2022
59. Sitzung der Verbandsversammlung am 1912.2022, TOP 2.1
(öffentl ich)

Die Beschlussfassung wird bestätigt.

Verbandsvorsitzender



Anlage

Stellungnahme zum bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben
„Gewinnungsbetrieb Röderau-BobersenlZeithain“ auf den Gemarkungen Gohlis,
Zeithain, Bobersen, Röderau der Gemeinde Zeithain, Landkreis Meißen

Das o. g. Vorhaben wurde auf der Grundlage der 2. Gesamffortschreibung des Regionalpians
für die Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge1 geprüft. Zusätzlich wurde der
Landesentwicklungsplan 2013 (LEP) einbezogen.

Im Ergebnis der Prüfung wird Folgendes mitgeteilt.

Dem vorgelegten obligatorischen Rahmenbetriebsplan für den Gewinnungsbetrieb Röderau
Bobersen/Zeithain mit einer Gesamtgröße von rd. 260 ha, wobei rd, 83 ha durch den Abbau
direkt beansprucht werden, stehen grundsätzlich keine regionaiplanerischen Festlegungen
entgegen.

Im Umgriff des Geltungsbereiches des Rahmenbetriebsplanes sind in der Karte Raumnutzung
des Regionaiplanes folgende Vorranggebiete Rohstoffabbau (VRG RA) festgelegt:

• VRG RA18, nordwestlich Zeithain mit einer Flächengröße von 130 ha
• VRG RA19, nordwestlich Röderau (3 Teilflächen) mit einer Flächengröße von 76 ha

Der geplante weitere Rohstoffabbau in den Abbaufeldern (AF) II bis IV des Kiessandtagebaus
Röderau-Bobersen (KTB RB) und die Restgewinnung im Restfeld des Kiessandtagebaus
Zeithain (KTB ZH) befindet sich innerhalb der o. g. Vorranggebiete und steht damit in
Ubereinstimmung mit der regionalplanerischen Zielfestlegung.

Bezüglich der folgenden regionalpianerischen Belange gibt es noch Klärungsbedarf:

Verwertung der gewonnenen Rohstoffe

Entsprechend G 4.2.3.1 soll vor Inanspruchnahme neuer Flächen ein möglichst vollständiger
Abbau bereits aufgeschlossener Lagerstätten erfolgen. Die gewonnenen und aufbereiteten
Rohstoffe sollen sparsam und möglichst umfassend verwertet werden.

Mit der beantragten Planänderung wird eine Konzeption vorgelegt, wie die Lagerstätte Zeithain
— Röderau-Bobersen nahezu vollständig abgebaut werden kann, was im Sinne von Satz 1 des
o. g. Grundsatzes ist.
Ein erheblicher Teil der gewonnenen Materialien wird im Zuge der Aufarbeitung entsprechend
der Konzeption jedoch verspült bzw. verkippt, da dieser wirtschaftlich nicht verwertbar sei (z.
B. Feinsande und Überkorn). Hierzu fehlt eine transparente Darstellung, warum diese
Bestandteile nicht Teil einer Wertschöpfungskette sein können (s. Satz 2 des o. g.
Grundsatzes und Begründung zum Grundsatz).

Belange des Hochwasserschutzes

Das Abbaufeld AF II des KTB RB (= südwestliches Teilfeld) befindet sich überlagernd zum
Vorranggebiet Rohstoffabbau in einem Vorranggebiet vorbeugender Hochwasserschutz mit
der Funktion Abfluss (Karte 4 — Vorbeugender Hochwasserschutz). Es gilt der Plansatz Z
4.2.3.6, wonach die Inanspruchnahme der südwestlichen Teilfläche des Vorranggebietes

1 Regionalplan Oberes EIbtaI/Osterzgebirge, 2. Gesamffortschreibung 2020, wirksam seit 17.09.2020 mit
Bekanntmachung der Genehmigung im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 38/2020
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Rohstoffabbau RA 19 (Kiessand nordwestlich Röderau) so zu erfolgen hat, dass der
Hochwasserabfluss nicht behindert wird. Die Lärmschutzwälle sind daher so zu
dimensionieren, dass im Hochwasserfall der Wasserabfluss gewährleistet bzw. Lockermaterial
nicht abgeschwemmt wird.

Im Erläuterungsbericht (Unterlage A) wird ausgesagt, dass ein Rückbau der Rohkies-, Sand-
und Abraumhalden im Abbaufeld AF 1 aus Hochwassergründen erfolgen soll (S. 42). Dies wird
positiv zur Kenntnis genommen. Allerdings fehlt in der technischen Konzeption eine
Beschreibung, wie und wann das realisiert werden soll.

Wiedernutzbarmachung

Entsprechend G 4.2.3.7 Regionalplan soll die Wiedernutzbarmachung von Abbauflächen
insbesondere unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft, der Wasser-,
Land- und Forstwirtschaft sowie des Bedarfs an Flächen für die Erholungsnutzung erfolgen.
Die konkret festzulegenden Rekultivierungsziele sollen u. a. die Verfügbarkeit schadlosen
Verfüllmaterials sowie bestehende Defizite im Gebiet, insbesondere in Bezug auf o. g.
Funktionen und Nutzungen des Freiraumes berücksichtigen und nach Möglichkeit zu einer
Strukturbereicherung des betroffenen Landschaftsraumes beitragen.

Grundsätzlich steht das Konzept zur Wiedernutzbarmachung, das für die Abbaufelder AF 1 und
AF II als Folgenutzung Naturschutz und für die Abbaufelder III und AF IV als Folgenutzung
Erholung vorsieht, nicht in Widerspruch zu o. g. Grundsatz.

Zur Optimierung der künftigen Raumnutzung sollte jedoch im Rahmen der Planung zur
Wiedernutzbarmachung geprüft werden, ob der westliche Teilbereich im Abbaufeld AF III in
einer Breite von ca. 200 m zur 5 88 anstelle des Verbleibens einer Wasserfläche als
Waldfläche hergestellt werden kann. Dieser Vorschlag begründet sich wie folgt:

• Das jetzige Naherholungsgebiet ist wesentlich von dem dort vorhandenen Wald
geprägt. Durch die Wiederaufforstung könnte eine Annäherung an den ehemaligen
Charakter erfolgen.

• Durch eine Wiederaufforstung würde ein wirksamer Schutzstreifen zur 5 88
geschaffen.

• Im südwestlichen Bereich des Abbaufeldes AF III ist im Regionalplan ein Vorranggebiet
Schutz des vorhandenen Waldes festgelegt. Eine Wiederaufforstung könnte hier eine
optische und funktionale Verbindung zu den neu zu schaffenden Waldflächen im
Abbaufeld AF IV darstellen.

• Der ökologische Verbund zwischen Gohrischheide und Elbaue fVorranggebiete Arten
und Biotopschutz) könnte durch die Waldstrukturen maßgebend unterstützt werden.

Das benötigte Verfüllmaterial könnte ggf. aus dem unmittelbar benachbarten Abbaufeld AF II
gewonnen werden, wodurch sich die Verfüllfläche im KTB ZH verringern würde.



Regionaler Planungsverband
Oberes Etbtal/Osterzgebirge

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Verbandsvorsitzender
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Beschluss VV 06/2022
59 Sitzung der Verbandsversammlung am 19.12.2022, TOP 3
(öffentlich)

Beschlussgegenstand: Feststellung des Jahresabschlusses 2021

Beschlusstext: Die Verbandsversammlung stellt den vorliegenden
Jahresabschluss des Regionalen Planungsverbandes
Oberes Elbtal/Osterzgebirge für das Haushaltsjahr 2021
auf der Grundlage des Prüfberichtes des
Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Meißen fest.

Begründung: Gemäß § 88 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) in Verbindung mit § 12 Abs. 3 des
Sächsischen Landesplanungsgesetzes (SächsLPlG) hat
der Regionale Planungsverband zum Schluss eines jeden
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.
Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 13 der Satzung des Regionalen
Planungsverbandes ist der Jahresabschluss durch die
Verbandsversammlung festzustellen. Vor der Feststellung
durch die Verbandsversammlung ist der Jahresabschluss
gemäß § 104 SächsGemO der örtlichen Prüfung durch das
zuständige Rechnungsprüfungsamt zu unterziehen. Nach
§ 8 Abs. 3 der Satzung des Regionalen Planungs
verbandes erfolgte die Prüfung des Jahresab
schlusses 2021 durch das Rechnungsprüfungsamt des
Landkreises Meißen. Mit Unterschriftsdatum vom 22. Juli
2022 auf Rechenschaftsbericht und Anhang zum
Jahresabschluss wurde der Jahresabschluss 2021
vorgelegt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde
mit der Vorlage des Prüfberichtes vom 07. November 2022
abgeschlossen. In seinem Prüfbericht hat das
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Meißen der
Verbandsversammlung die Feststellung des
Jahresabschlusses 2021, wie er mit Unterschrift des
Verbandsvorsitzenden vorgelegt wurde, empfohlen.



2

Anlage:

Die Beschlussfassung wird bestätigt.

Jahresabschluss 2021

Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Land
kreises Meißen über die örtliche Prüfung des Jahres
abschlusses 2021

Verbandsvorsitzender
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Jahresabschluss 2021

137.711 Euro

Basiskapital

Wertentwicklung 2027 (in Euro):

Bilanzposit. Bezeichnung Wert zum 31.12.2020 Wert zum 31.12.2027
1. a) Basiskapital 386.462,11 137.711,05

RücklaQen

Wertentwicklung 2021 (in Euro):

Bilanzposit. Bezeichnung Wert zum 31.12.2020 Wert zum 31.12.2021
1. b) aa) Rücklagen aus Überschüssen des 0 00 0 00

ordentlichen Ergebnisses
1. b) bb) Rücklagen aus Überschüssen des 0 00 0 00

Sonderergebnisses

Die Eigenkapitalquote, d. h. der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme des RPV,
beträgt 46,3 %.
Das Eigenkapital besteht zum 31.12.2021 nur noch aus dem Basiskapital. Nachdem bereits
zur Verrechnung des 2019 entstandenen Fehlbetrags die Rücklagen vollständig aufgebraucht
worden waren, werden seit 2020 Fehlbeträge gegen das Basiskapital verrechnet, was auch
im kommenden Jahr zu einer weiteren Reduzierung führen wird.
Das Basiskapital betrug zum 31.12.2021 noch 137.711,05 Euro und verringerte sich
gegenüber dem Vorjahr um 248.751 Euro, da Rücklagen zum Ausgleich des Fehlbetrages
nicht mehr zur Verfügung standen. Entsprechend der im Sächsischen Landesplanungsgesetz
2018 geschaffenen Regelung wurde der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt vollständig mit dem
Basiskapital verrechnet wurde. Die Höhe des Basiskapitals, die nicht unterschritten werden
darf, beträgt 35.775,00 Euro. Dies ist zum 31.12.2021 gewährleistet.

Sonderposten 5 Euro

Wertentwicklung 2021 (in Euro):

Bilanzposit. Bezeichnung Wert zum 31.12.2020 Wert zum 31.72.2021
2. a) Sonderposten für empfangene

5 00 5 00
lnvestitionszuwendungen

Der Bilanzwert der Sonderposten für empfangene lnvestitionszuweisungen hat sich
gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Der ausgewiesene Wert enthält nur noch bereits
abgeschriebene, aber noch in Verwendung befindliche Vermögensgegenstände mit einem
Erinnerungswert von je einem Euro.

Rückstellungen 158.664 Euro

Wertentwicklung 2021 (in Euro):

Bilanzposit. Bezeichnung Wert zum 31.72.2020 Wert zum 37.12.2021
3. Rückstellungen 40.000,00 158.663,68

Zum 31.12.2021 wurde aufgrund weiterer vier Normenkontrollanträge gegen die 2.
Gesamtfortschreibung des Regionalplans, die im Januar bzw. September 2021 dem RPV
bekannt wurden, zur Deckung der daraus zu erwartenden Gerichts- und Anwaltskosten die
zum 31.12.2020 bereits gebildete Rückstellung um 135.000 Euro erhöht. Die dafür benötigten,
voraussichtlich nicht im Gesamtbudget des Haushaltes vorhandenen Mittel i. H. v. maximal
122.000 Euro wurden mit Beschluss VV 06/2021 zur Verfügung gestellt.

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 47



Jahresabschluss 2021

Tatsächlich wurden dann aber lediglich 108.120,86 Euro als überpianmäßige Mittel benötigt,
die gemeinsam mit den durch den Deckungsvermerk insgesamt noch vorhandenen
Haushaltsmitteln zum Jahresende der Rückstellung zugeführt werden konnten. Die Zuführung
wurde mit dem Jahresabschluss 2021 veranlasst.
Im Gegenzug wurden Auszahlungen aus der bereits 2020 gebildeten Rückstellung i. H. von
16.336,32 Euro vorgenommen.

flIT_i 1 212 Et

Wertentwicklung 2021 (in Euro):

Bilanzposit. Bezeichnung Wert zum 31.12.2020 Wert zum 31.72.2021
4. Verbindlichkeiten 777,70 1.212,20

4. d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen
777,70 1.212,20und Leistungen

Die festgestellten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus dem
gewöhnlichen Geschäftsbetrieb 2021 (s. Anhang, Punkt 3.2 und Anlage 3). Alle zum
31.12.2020 bestehenden Verbindlichkeiten wurden in 2021 erfüllt.

4. Weitere wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021
§ 53 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO

4.1 Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt

HH-PIan fortge- Ergebnis +1-
2027 schriebener im Vgl. zum

Planansatz fortgeschrie
(in Euro) (in Euro) (in Euro) benen Ansatz

(in Euro)
Ergebnishaushalt
. ordentliche Erträge 750.300 751 .074 757.020 5.946
• ordentliche Aufwendungen 890.800 999.873 1 .005.771 - 5.898
• ordentliches Ergebnis - 140.500 - 248.799 - 248.751 48
Finanzhaushalt
. Zahlungsmittelsaldo - 133.000 - 173.178 - 122.581 50.597

aus laufender
Verwaltungstätigkeit

. Zahlungsmittelsaldo aus 40.000 40.000 42.771 2.771
Investitionstätigkeit

. Zahlungsmittelsaldo aus
Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0

. Änderung des
Finanzmittelbestandes - 93.000 - 133.178 - 79.811 53.367

4.2 Erläuterung der wesentlichen Abweichungen des Jahresergebnisses der
Ergebnisrechnung von den Haushaltsansätzen

Nachdem bereits unter Pkt. 2 auf S. 44 die Abweichungen zwischen ursprünglichem
Planansatz und fortgeschriebenem Ansatz erläutert wurden, beschränken sich im Folgenden
die Erläuterungen auf die wesentlichen Abweichungen zwischen fortgeschriebenem Ansatz
und Ergebnis. Abweichungen von den Haushaltsansätzen gab es diesbezüglich sowohl bei
den Erträgen als auch bei den Aufwendungen.

48 Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge
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Bei den Erträgen sind im Vergleich zum Ansatz Mehrerträge in Höhe v. 5.946 Euro zu
verzeichnen. Diese resultieren vor allem aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen zur
Finanzierung der Regionaiplanertagung durch die Partner und Teilnehmerbeiträge. Die Mittel
hierfür waren in der Planung mit 6.500 Euro vorsorglich niedriger angesetzt.
Zu berücksichtigen waren ebenfalls Mehrerträge für Zinsen (26,21 Euro über dem Ansatz)

Bei den Aufwendungen sind wesentliche Abweichungen bei den folgenden
Haushaltspositionen der Ergebnisrechnung zu verzeichnen:

Aufftendungen für Sach- ufld Dienstleistungen - 10.073 Euro

Sachkonto Bezeichnung Mehraufwand in Euro
(Abweichung in %)

4253.0000 Erwerb von bewegl. Vermögen bis 800 Euro 452 (15,1)
4261 .0000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte — 187 (1 86,8)

Dienst-/Schutzkleidung

Sachkonto Bezeichnung Minderaufwand in Euro
(Abweichung in %)

4251 .0000 Haltung von Fahrzeugen - 993 (28,4)
4254.0000 Unterhaltung immaterielles Vermögen - 4.051 (57,9)
4261 .0200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -

Aus- und Fortbildung - 1 .950 (97,5)
4271 .2301 Künstlersozialkasse - 200 (100,0)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen insgesamt mit -10.171 Euro rd. 11,1
¾ niedriger aus als im Planansatz veranschlagt. Dafür waren Minderaufwendungen
hauptsächlich in den in obenstehender Tabelle aufgeführten Sachkonten maßgebend.

Durch die auch in 2021 weiter bestehenden coronabedingten Einschränkungen und die damit
einhergehenden drastischen Einschränkungen bei Präsenzveranstaltungen wurde auch die
Dienstreisetätigkeit in der VGS erheblich zurückgefahren. Damit einher ging ebenso der
Wegfall von Fortbildungen. Beides führte zu Minderausgaben für das Dienst-Kfz.
Die vorgesehenen 15 Office-Lizenzen konnten gebraucht — und damit wesentlich günstiger
erworben werden, was zu Einsparungen im Sachkonto 4254.0000 beigetragen hat.

Durch die genannten Minderausgaben konnten die bei einzelnen Konten eingetretenen
Mehraufwendungen ausgeglichen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 615 Euro

Sachkonto Bezeichnung Mehraufwand in Euro

__________________________________________

(Abweichung in %)
4431 .1 100 Geschäftsaufwendungen — Sachverständigen-, 23.366,84 (16,3)

Gerichts- und ähnliche Kosten

Sachkonto Bezeichnung Minderaufwand in Euro
(Abweichung in %)

4421 .0000 Ehrenamtliche Tätigkeit -2.109,65 (30,1)
4431 .0000 Bürobedarf - 534,10 (48,6)
4431 .0200 Bücher und Zeitschriften - 359,33 (16,3)
4431 .0300 Geschäftsaufwendungen — Postgebühren - 685,05 (48,9)
4431 .0700 Dienstreisen - 1.156,00 (82,6)
4441 .0100 SteuernNersicherungen/Schadensfälle -608,69 (1 1 ‚5)
4431.1800 Sonstige Geschäftsausgaben - 16,32 (16,3)

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 49
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Das Ergebnis bei den Aufwendungen für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lag in 2021
rd. 10 % über dem Planansatz. Dieser Mehraufwand ist allein verursacht durch Aufwendungen
im Sachkonto „4431.1100 Geschäftsaufwendungen — Sachverständigen, Gerichts- und
ähnliche Kosten“ und beruht auf der Zuführung zu der bereits zum 31.12.2020 gebildeten
Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten, verursacht durch die weiteren, gegen die 2.
Gesamffortschreibung des Regionalplans gerichteten Normenkontrollanträge.
Der Haushaltsansatz war im oben benannten Sachkonto mit lediglich 30.000 Euro
veranschlagt, mit Beschluss VV 06/2021 wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt,
wodurch sich der fortgeschriebene Ansatz dieses Kontos erheblich erhöhte. Die Zuführung zur
Rückstellung war mit 135.000 Euro veranschlagt worden, dafür standen im Budget am
Jahresende 2021 noch Mittel in Höhe von mehr als 23.000 zur Veriügung. Diese wurden
zusätzlich in diesem Sachkonto als Aufwand verbucht.

Im Verhältnis zum Ansatz waren Minderaufwendungen innerhalb der sonstigen ordentlichen
Aufwendungen hauptsächlich bei den in der oben stehenden Tabelle aufgeführten Sachkonten
zu verzeichnen. Für die dabei größten absoluten Werte - ehrenamtliche Tätigkeit und
Dienstreisen - waren sie insbesondere auf die Einschränkungen im Zusammenhang mit der
Coronapandemie zurückzuführen. Insgesamt konnten die Minderaufwendungen in dieser
Haushaltsposition jedoch den Mehraufwand im Zusammenhang mit der
haushaltswirtschaftlichen Absicherung der Rechtsstreitigkeiten nicht kompensieren.

4.3 Erläuterung der wesentlichen Abweichungen des Jahresergebnisses der
Fi nanzrechnung von den Haushaltsansätzen

Mit Ausnahme der unter 4.2 bereits benannten Aufwendungen für die Bildung der Rückstellung
im Sachkonto Sachverständigen- und Gerichtskosten spiegeln sich die bereits für die
Ergebnisrechnung dargestellten wesentlichen Abweichungen auch in den Ergebnissen der
Finanzrechnung bei den Posten der Ein- und Auszahlungen bezüglich des
Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit wider.

Nur in der Finanzrechnung erscheinen die Zahlungen für die Investitionstätigkeit.
Die Abweichung zwischen fortgeschriebenem Ansatz von 40.000,00 Euro und dem Ergebnis
von 42.770,63 Euro beim Zahlungsmittelsaldo für Investitionstätigkeit beträgt 2.770,63 Euro.
Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen lagen dabei mit 1.738,39 Euro
über dem Ansatz von 5.000 Euro, während für den Erwerb von immateriellem Vermögen von
geplanten 4.490 Euro keine Mittel zur Auszahlung kamen. Für beide Sachkonten ist die
gegenseitige Deckungsfähigkeit bestimmt.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushalts-
jahres eingetreten sind.
§ 53 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

Nach Schluss des Haushaltsjahres waren keine Vorgänge mit Auswirkungen von besonderer
Bedeutung für die haushaltswirtschaftliche Situation des Verbandes zu verzeichnen.

6. Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von
besonderer Bedeutung
§ 53 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Zur allgemeinen finanzwirtschaftlichen Situation des Regionalen Planungsverbandes wird auf
Punkt 7 dieses Rechenschattsberichtes verwiesen.

50 Regionaler Planungsverband Oberes EIbtaI/Osterzgebirge
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Positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung darüber hinaus
werden nicht festgestellt.

7. Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzeptes sowie Entwicklung und
Abdeckung von Fehlbeträgen
§ 53 Abs. 2 Nr. 5 und 6 SächsKomHVO

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Haushaltsfehlbetrag ab, der aufgrund der
erforderlichen Zuführung zur Rückstellung wesentlich höher ausfällt als geplant. Die
Verrechnung erfolgte mit dem Basiskapital, sodass kein Fehlbetrag auf kommende Jahre
vorgetragen werden muss.

Auch das kommende Jahr wird jedoch mit einem deutlichen Fehlbetrag in ähnlicher
Größenordnung abschließen, da der gesetzlich zugewiesene Mehrbelastungsausgleich zur
Erfüllung der Pflichtausgaben des Verbandes nicht mehr auskömmlich ist. Eine Verrechnung
der Fehlbeträge kommender Jahre kann jedoch nur noch begrenzt gegen das Basiskapital
erfolgen, da die darin erfassten Kapitalreserven voraussichtlich Ende 2022 weitgehend
aufgebraucht sein werden. Somit ist der RPV spätestens ab 2023 auf höhere
Landeszuweisungen zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben, alternativ auf deutlich
höhere Umlagebeträge seiner Mitglieder, angewiesen, um zahlungsfähig zu bleiben. Diese
voraussichtlich höheren Umlagebeträge wurden im Zuge der mittelfristigen Finanzplanung
bereits seit dem Haushaltsplan 2020 angezeigt.

Ein Haushaltsstrukturkonzept mit dem Anliegen, noch bestehende Optionen und
Möglichkeiten zur Reduzierung von Kosten zu identifizieren, wurde mit der Haushaltsplanung
2022 im 1. Halbjahr 2022 auf freiwilliger Basis aufgestellt und von der Verbandsversammlung
im Juni 2022 beschlossen. Mit diesem ließen sich jedoch keine durchgreifenden Maßnahmen
identifizieren, die vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtslage über die Umlage seiner
Mitglieder hinaus zu einer wesentlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des
Verbandes beitragen können.

8. Angaben zu Mitgliedschaften
§ 88 Abs. 3 SächsGemQ

siehe nachfolgende Zusammenstellung
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Familienname mit Mitgliedschaft in Mitgliedschaft in Mitgliedschaft in sonstige relevante
mindestens einem Aufsichtsräten und Organen von Organisationen Mitgliedschaften
ausgeschriebenen anderen verselbständigten sonstiger
Vornamen Kontrollgremien im Organisations- privatrechtlicher

Sinne des § 125 einheiten und Unternehmen,
Abs. 1 Satz 5 des Vermögensmassen, ausgenommen die
Aktiengesetzes die mit dem Verband Hauptversammlung

eine Rechtseinheit
bilden, und in
Organen von
Unternehmen nach
§ 96 SächsGemO,
an denen der
Verband eine Be
teillgung hält,
ausgenommen die

_________________
__________________

Hauptversammlung

__________________

Verbandsvorsitzender

Geisler, Michael Aufsichtsrat: Stiftungsrat der
Verkehrsverbund Sparkasse Eibtal
Oberelbe — vvo Westlausitz Jugend
GmbH, und Sport sowie
Wintersport Altenberg Kunst, Kultur und
(Osterzgebirge) Denkmalpflege,

GmbH Verbandsversamm
lung ZV Sparkasse
EIbtal- Westlausitz,
Verbandsversamm
lung ZV Verbund-
sparkasse Ostsächsi
sche Sparkasse
Dresden,
Verwaltungsrat
Ostsächsische
Sparkasse Dresden,
Kreditausschuss,
Risiko- u. Prüfungs
ausschuss;
Sachsen
Finanzgruppe,
Anteilseignerver
sammlung und
Präsidialausschuss,
Sächs.
Landesstiftung Natur
und Umwelt/Beirat
Nationalparkzentrum
Sachsische Schweiz

Verbandsräte

Landeshauptstadt Dresden

Hilbert, Dirk Ostsächsische Beirat
Sparkasse Dresden Gesellschaft für
(Verwaltungsrat, Wissens- und
Kreditausschuss, Technologietransfer
Risiko- und der TU Dresden,
Prüfungsausschuss); GWT-TUD GmbH

Kommunalbeirat
Sparkassen-
versicherung
Sachsen Holding AG;
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Aufsichtsrat:
Sachsen Energie AG,
DREWAG Stadtwerke
Dresden GmbH,
Technische Werke
Dresden GmbH,
Energieverbund
Dresden GmbH,
Verkehrsverbund
Oberelbe — VVO
GmbH,
DGH Dresdner
Gewerbehofgesell
schaft mbH;

LBBW Sachsenbank
(Beirat Ost)

Hänsel, Ralf Vorsitzender des
Verwaltungsrates
Sparkasse Meißen;
Aufsichtsrat!
Aufsichtsratsvor
sitzender
(01.04.21/21.04.21)
EBLANDKLINIKEN
Stiftung & Co. KG;
Aufsichtsrat!
Aufsichtsratsvor
sitzender
(28.04.21/17.05.21)
ELBLAND Service
und Logistik GmbH

Hentschel, FaIk Aufsichtsrat-
Ersatzmitglied
Meißner Sozialprojekt
gGmbH MEISOP,

Kuratoriumsvor
sitzender Stiftung der
Sparkasse Meißen;
Mitglied und
Vorsitzender des
Stiftungsrates seit
01.04.21/28.04.21)
Stiftungsratsvor
sitzender:
ELBLAND Akademie
Stiftung,

Kühn, Stephan Vorsitzender des Mitglied im Fehlmeldung Fehlmeldung
Aufsichtsrats Aufsichtsrat der
Dresdner Meißner
Verkehrsbetriebe AG, Verkeh rsgesellschaft

STESAD GmbH mbH

Walter, Daniela Aufsichtsrat - - -

Energieverbund
Dresden GmbH und
Cultus gGmbH

Dr. Schöps, Silke Aufsichtsrat - - Aufsichtsrat
Energieverbund Kommunale
Dresden GmbH Immobilien Dresden

GmbH Co. & KG

Engel, Stefan Aufsichtsrat: - - -

Dresdner Verkehrs
betriebe AG (DVB),
STESAD GmbH
(seit 12.12.201 9)

Dr. Deppe, Keine Angaben
Wolfgang

Wirtz, Tilo Keine Angaben

Lkr. Meißen

Stiftungsrats
vorsitzender der
Stiftung für den Sport
des Landkreises
Meißen

Aufsichtsrat
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Wirtschaftsförderung
Region Meißen
GmbH

Prof. Dr. Plessing, Aufsichtsrat Weingut - -

Tobias Hoflößnitz GmbH,
Zentralverband für
Abfallwirtschaft
Oberes EIbtal (ZAOE)

Buchert, Ralf Aufsichtsrat WSR - Aufsichtsrat -

Wasserversorgung u. Volkssolidarität EIbtal
Stadtentwässerung
Radebeul GmbH

Rutsch, Karl-Heinz Fehlmeldung Kreisrat Fehlmeldung Fehlmeldung

Lkr._Sächsische_Schweiz-Osterzgebirge

Dr. Müller, Ralf Fehlmeldung Fehlmeldung Fehlmeldung Fehimeldung
Mende, Lothar Fehlmeldung Fehlmeldung Fehtmeldung Fehlmeldung
Richter, Lutz keine_Angaben

Mühle, Peter Vorsitzender des Verwaltungsrat im Mitglied der Mitglied Zweckver
Aufsichtsrats: Zweckverband Vertreterversamm- bandsversammlung
Neustadthalle- Wasserversorgung lung der Volksbank des Zweckverbandes
Veranstaltungs PirnalSebnitz Pirna e. G. Elbtal-Westlausitz für
GmbH Neustadt in die Verbundspar
Sachsen, kasse Ostsächsische
Mariba Freizeitwelt Sparkasse Dresden;
Neustadt GmbH Mitglied Verbands
Neustadt in Sachsen, versammlung des
Wohnungsbau- und Zweckverbandes für
Wärmeversorgungs- die Verbundspar
gesellschaft Neustadt kasse Ostsächsische
in Sachsen mbH, Sparkasse Dresden

lndustrie-Center
Neustadt GmbH
Neustadt in Sachsen,
Wasserbehandlung
Sächsische Schweiz
GmbH Neustadt in
Sachsen,
Kreisentwicklungs
gesellschaft mbH
(KEG)

Fachbedienstete
für Finanzwesen

Dr. Russig, - - - -

Heidemarie
(Leiterin Verbands
geschäftsstelle)

Arlt, Gabriele - - - -

(Sachbearbeiterin)

Radebeul, 22. Juli 2022

Gei 1er

Verbandsvorsitzender
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Regionaler Ptanungsverband
Oberes Etbtat/Osterzgebirge

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Verbandsvorsitzender

Radebeul, 19.12.2022

Beschluss VV 07/2022
59. Sitzung der Verbandsversammlung am 19.12.2022, TOP 4
(öffentlich)

Beschlussgegenstand: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023

Beschlusstext: 1. Die Verbandsversammlung beschließt den vorliegenden
Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des
Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterz
gebirge für das Jahr 2023.

2. Der Verbandsvorsitzende wird gebeten, die
beschlossene Haushaltssatzung einschließlich Haus
haltsplan für das Jahr 2023 unverzüglich dem
Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung
als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde zur Kenntnis
nahme zuzuleiten.

Begründung: Zu 1.
Gemäß § 74 der Gemeindeordnung (SächsGemO) für den
Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 12 Abs. 3 des
Sächsischen Landesplanungsgesetzes ist für jedes
Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie ist
gemäß § 76 Abs. 2 Satz 1 SächsGemO i. V. mit § 1 Abs.1
Nr. 11 der Verbandssatzung durch die Verbands
versammlung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu
beschließen. Gemäß § 1 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung SächsKomHVO) besteht
der doppische Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt,
den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Neben diesen
Hauptbestandteilen enthält der vorliegende Haushaltsplan
zudem alle in § 1 Abs. 3 SächsKomHVO genannten
Anlagen. Erläuterungen und Begründungen zu wichtigen
Eckdaten des Haushaltsplans sowie für die veranschlagten
Aufwendungen und Erträge sowie Ein- und Auszahlungen
sind dem zugehörigen Vorbericht zu entnehmen. Die
öffentliche Auslegung des Entwurfs von Haushaltssatzung
und Haushaltsplan 2023 erfolgte gemäß § 76 Abs. 1
SächsGemO in der Zeit vom 25.11. bis 05.12.2022 in der
Verbandsgeschäftsstelle. Gleichzeitig wurde der Entwurf
der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 auf der
Internetseite des Verbandes zur Verfügung gestellt.



2

Einwendungen konnten bis zum 14. Dezember 2022 erhoben
werden. Es sind keine Einwendungen erhoben worden.

Der Entwurf Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde
gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 durch den Planungsausschuss in seiner
Sitzung am 07.11.2022 vorberaten. Der Planungsausschuss hat
der Verbandsversammlung empfohlen, den beigefügten Entwurf
der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für den Regionalen
Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge für das Jahr 2023
zu beschließen.

Zu 2.
Gemäß § 76 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO ist die von der
Verbandsversammlung beschlossene Haushaltssatzung der
Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen; sie soll ihr spätestens einen
Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorliegen.

Anlage: Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Regionalen
Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge für das Jahr
2023

Die Beschlussfassung wird bestätigt.

M. G isler
Verbandsvorsitzender
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Haushaltssatzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. 5. 134) geändert
worden ist, i. V. m. § 12 Abs. 2 und 3 Landesplanungsgesetz vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706), zuletzt
geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. 5. 517), hat die Verbandsversammlung
in ihrer Sitzung am ... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Regionalen
Planungsverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 895.550,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 925.200,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen

(ordentliches Ergebnis) auf - 29.650,00 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen fSonderergebnis) auf 0,00 EUR

- Gesamtergebnis auf - 29.650,00 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen
des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen
des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis
mit dem Basiskapital gemäß § 12 Absatz 3 SächsLPlG auf 29.65000 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis
mit dem Basiskapital gemäß § 12 Absatz 3 SächsLPlG auf 0,00 EUR

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf 0,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 895.550,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1 .075.700,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - 180.150,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 10.000,00 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem
Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit
und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit auf - 190.150,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf - 190.150,00 EUR

festgesetzt.



§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionstörderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR
festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und
lnvestitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR
festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 120.000,OQ EUR
festgesetzt.

§5

Die Verbandsumlage nach § 6 Abs. 1 und 2 der Verbandssatzung
in Verbindung mit § 12 Abs. 2 Satz 5 und 6 SächsLPlG wird auf 180.000,00 EUR
festgesetzt,

davon im Ergebnishaushalt 180.000,00 EUR

davon im Finanzhaushalt 0,00 EUR

Die Verbandsumlage der Verbandsmitglieder ist bis zum 30. Juni 2023 fällig.

Radebeul, den

M. Geister

Verbandsvorsitzender
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1. Gesamthaushalt

1.1 Gesamtergebnishaushalt

RPV Oberes Bbtal/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband OE/OE

Ergebnishaushalt 2023
Ertrags- und Autwandsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

20V 2023 2024 2025 2026

In EUR

1 2 3 4 5

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
02 + Zuwesungen und Umlagen 736 600 996 500 806500 965 sec ass see

nach Men sowie aufgelötle Sonderposten

darunter. utgemeine Schlüssela.iweisungen 0 0 0 0 0

Auflösung Vorsorgerücklage 0 0 0 0 0

Kreisumlage 0 0 0 0 0

aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0

Finanzausqleichsumlage 0 0 0 0 0

Mehrbeladungsausgleich 715 500 715 500 716500 715 500 715 500

übertragener Wirkungskreis 0 0 0 0 0

teidangsbeteiligung ALG UKW 0 0 0 0 0

Sonderlastenausgl&ch § 21a FAG 0 0 0 0 0

weitere allgemeine Umlagen 20000 180000 260000 260000 250 000
03 + sonstige Transfererftäge 0 0 0 0 0
04 + öffentlich - rechöiche Leistangsentgelte 0 0 0 0 0
06 + pnnatrechtliche Leislungsentgefte 50 60 50 60 50

06 + Kosteneruasungen und Kostenumlagen 3000 0 0 0 0
07 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 600 0 0 0 0

ca +i- aktivierte Eigenleintungen und Eestands- 0 0 0 0 0
veränderungen

09 + sonsöge ordentliche Ertrage 0 0 0 0 0

10 = ordentliche Ertrage (Nr.1 bis 9) 739.050 895.550 965.550 965.560 96&550

11 Personalaufwendangen 703 000 790.000 802.000 814 000 826000

daranter Zuführungen Rückstellungen ATZ 0 0 0 0 0
12 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84 860 88400 86.900 86900 86 900

darunter Unterhaltung Grundstücke und 0 0 0 0 0
bauliche Anlagen

14 + Abschreibungen im ordentlichen 7500 7,600 7.500 7000 9000
Ergebnis

16 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000 0 0 0 0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen 0 0 0 0 0

auf Sonderposten für geleistete
lnveshlionsfürderungsmaßnahmen

darunter Kulftirumlage 0 0 0 0 0

Soziatumlage 0 0 0 0 0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 40.600 39300 38.600 39700 38700

18 = otdendlkheAuMendungen (Nr. II bIs 17) 836.950 925.200 933.900 945A00 959.600

19 = ordendlches Ergebnis (Nr. 10 .1. Nr. 18) -91.900 -29.650 31.650 19.950 5.960
20 realisierbare außerordentliche Enreige 0 0 0 0 0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
22 = SonderergebnIs (Nr.20 J. Nr. 21) 0 0 0 0 0
23 = Geeamtergebrds als Überschuss -97.900 -29.650 31.650 19.950 5.950

ade Fehlbetrag (Nr. 19 + 22)

24 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 0
den ordendichen Ergebnisses aus Vorjahren

26 veronschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 0
den Sonderergebninses aus Vorjahren

26 Verrechnung eines Fehlbetroges im ordent- 97 900 29 660 0 0 0
lichen Ergebnis müdem Sasiskapüal gem.
§ 12 Abs 3 Satz 3 SächsLPlG
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RPV Oberes 8btal/Oslerzgebirge
Regionaler Planungsverband OEIOE

Ergebnishaushalt 2023

Haushaltsplan 2023 - Gesamthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2022 2023 2024 2025 - 2026

—

— In EU$

1 2 3% 4 5

27 Verrechnung eines Fehlbetrages im
Sonder-ergebnis mit dem Basiskapital 9cm.
§ 12 Abs. 3 Sats 3 SächsLPlG

2a veranachlagtes Gesamtergebnis als
Überschuss oder Fehlbetmg (Nr. 23 bIs 27)

Fehlbefragsabdeckung

29 Entnahme aus der Rücklage aus Uberschüssen
des ordentichen Ergebnisses

30 Entnahme aus der Rücklage aus Uberschüssen
des Sonderergabnisses

31 Vortrag eines Fehlbebages des ordent
lichen Ergebnis auf Folgejahre

32 Vortrag eines Fehlbefrages des Sonder-
ergebnisses auf Folgejahre

0 0 0

o 0

0 0

0 0

31.650 19.950 5.950

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 5



Haushaltsplan 2023 - Gesamthaushalt

1.2 Gesamtfinanzhaushalt

RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband OE!OE

Finanzhaushalt 2023
lfd. Ein- und Auszahiungsfln Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Plmnmg Planung
Nr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026

in EUR

1 2 3 4 5 6

01 Steuern und ähnliche Abgaben 000 0 0 0 0 0
02 + Zuweisungen und Umlagen für laufende 735 500,00 735.500 595550 965 500 965500 965 500

Verwalfüngstähgkeit

darunter

Finanzausgleichsumlage

Mehrbelastungsausgleiuh

übertragener Wirkungskreis

Leistungsbeteiligung ALG ll/KdlJ

Sondedastenausgleich § 21a FAG

weitere allgemeine Umlagen

03 + sonstige Transtereinzahlungen

04 + öffentlich-rechtliche Leisfüngsentgette,
ausgenommen lnveshhonsbeiträge

05 + privatrechtliche Leistungsentgefte

06 + Kostenerstallungen und Kostenumlagen

07 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahtungen

oe + sonstige haushahswirhsame Einzahlungen
aus laufender Venwaöungsfütigkeit

09 = Einzahlungen aus laufender Venvakungsläligkeft
(Nr. 1 Ws 8)

10 Perneralauszahlungnn

lt + Versorgungsauszahlungen

12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

13 + Zinsen und sonstige Finanzaus
zahlungen

14 + Transtnrauszahlungen aus laufender
Verwaltungsfehgkeh

0,00 0

0,00 0
15 + sonstign haushaftswirksame Auszahlungen aus 7059939 38500

laufender Verwaltungstätigheit

IG = Auszahlungen aus laufender Venvahungsffitigfraft 875.001,41 928400
(Nr. 10 bIs 15)

17 ZaNungwdnelssldo aus lairender
Vnwskungstalgkett
(Nr.9 J. Nr.16)

8 Einzahlungen aus lnvestihonszuwendungen

invesöve Schlösselzuweisung

19 + Einzahlungen aus tnveshtiunsbeärägen und
ähnlichen Entgehen für tnvestihu-rstatigkeit

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immatehelten
Vermögen sgegensfünden

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken, Gebäuden und
sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen

22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem
Sachantagevermögen

23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Rnunzantagevermbgen und von Wertpapieren
des UmlauFermögens

24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

25 = Einzahlungen Wrlnvestftlonnwllgkeft
(Nr. 18 bIs 24

26 + Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen

27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbnweglichen
Vermögensgegensfenden

28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

allgemeine Schtüssetzuweisungen

Kreisumlage

0,00

0.00

0,00

715 500,00

0,00

0,00

0,00

20 000.00

0,00

0,00

8418,94

12 574.82

526,21

0,00

751019,97

729 309,19

0,00

79 692,83

0,00

0.00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

715.550 715500 715500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

180050 250000 250000

0 0 0

0 0 0

50 50 50
0 0 0

0 0 0

0 0 0

895.550 965.550 965.550

0

0

0

715.500

0

0

0

20 500

0

0

50

3.500

500

0

739.050

703 500

0

60 850

1 .500

0

0

0

198 600

987.450

0

0

0

715 500

0

0

0

250 000

0

0

50

0

0

0

965.550

826 000

0

85 900

0

0

0

0

38 700

950.600

darunter

Kulfümmlage

Sozialumlage

802 000

85 900

0

0

790.050

88 450

0

0

0

197 350

1.075.700

814 000

0

85 900

0

0

0

0

38 700

938.600

darunter

•122.551,44 •24$.400 480.198 39.150 26.950 14.950

0,00 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

5003523 120500 0 0 0 0

0.00 0 0 0 0 0

50.035,23 120.000 0 0 0 0

0,00 0 2050 0 2000 5000

0,00 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0
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RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband OD/OD

Finanzhaushalt 2023

29 + Auszahlungen für den Erwerb von
übrigem Sechanlagevermügen

30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermdgen
und von Wertpapieren des Umlaufzermügens

31 + Auszahlungen für lnveditionsfürderungsmeßnahmen

32 + Auszehlungen für sonstige Investitionstätigkeit

33 = Auszahlungen für Invesikionstäügiteft
(Nr. 26 bis 32)
derunter:

Auszahlungen für als Investitonsauszahlungen
veranschlae Tilgungsanteile der Zahlungs
verpflichtungen aus kreditahnlichen Rechtsgeschäften
(Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)

34 = Zahwngsmftielsaflo aus lnvestitionstäügkek
(Nr. 25./. Nr. 33)

35 z veranschlagter Flnan4erungemfttelüberschus&
-mlttelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)

36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
und diesen wirtschaftlich gleichkommandan
Rechtsgaschäten für Investitionen

rio runter

Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen

37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapieiverschuldung

38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
denen wirtschaftlich glaichkommenden
Rechtsgaschäften für Investitionen

darunter

Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen

Auszahlungen für außerordentliche Tilgung

Auszahlungen für ordentiche Tilgung

39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger
Wertpapierverschuldung

40 = Zahlungsmlftelsaflo aus Flnanzlewngställgkeft
((Nr.36+37).t(Nr.38+39)J

41 Änderung des Flnanmilflelbestandea
Im Hausheltajahr (Nr. 35 + 40)

42 Einzahlungen aus Darlehansrückflüssan

43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen

44 Einzahlung aus durchlaufenden Geldern

45 - Auszahlung aus chirchlaufenden Geldern

46 = hausha#sunwl#tsame Vorgänge ((Nr.42+44).t(Nr.43+45))

47 Überschuss oder Badet an Zahlungsmitteln aus
Veranschlagungen des Haushaltsjahras

(Nr. 41 + 46)

(Nr.41 + 42)1(43)

48 + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen
der Vorjahre

darunter.

Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
für Investitionen, der sich auf übertragene
Kreditermächtigungan bezieht

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen
der Vorjahre

darunter

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

50 = Ubarschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im
Haashaltsjahr [(Nr. 47+48)i.(Nr. 48)]

51 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkredten

52 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten

63 Verwiderang des Bestanda an Zahlungsmitteln im
Haushaftsjahrf(Nr.SIF-51)J.(Nr.52)J

fNr.47+51).L(Nr. 52)7

Haushaltsplan 2023 - Gesamthaushalt

Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2022 2023 2024 2025 2026

InEUR

1 2 3 4 5 “-6

o,no
0,00

0,00

0,00

0,00

-79J 10,81

0,00

o,no
0,00

0,00

0,00

-ig.gio,si

10.000 8000 14.000 8000

0 0 0 0

o o 0 0

0 0 0 0

10.000 10.900 14000 10.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-190.150 2&150 16.950 4J50

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

-138400 -190150

0,00 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

-138.400 -190.150 2E150 1950 4950

lfd. Ein- und Auszahlungsalten
Nr.

Ergabnls
2021

8.738,39

526,21

0,00

0,00

7.26460

5.000

0

0

0

10.000

0 00,00 0 0 0

42.770,63 110.000 -10.000 -14000 -10.000 -10.000

-79.810,81 -138.400 -190.150 25.150

0,00 0 0 0

0,00 0 0 0

0.00 0 0 0

0,00 0 0 0

16.950

0

4.950

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

-138.400

0

0

-138.400 -180.150 25.150 16.950 4.950

0 0

0 0

0 0

0 0

-79.810,81
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Haushaltsplan 2023 - Gesamthaushalt

RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband OE/OE

Finanzhaushalt 2023
lfd. Ein- ‘Auszahk16igsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Nr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026

InEUR

1 2 3 4 5 6

54 voraussichtlicher Bestand an licjiden Mitteln zu Beginn 238 655,53 158.844 225 367 35217 60367 77.317
des Haushaltahres (ohne Kassenkrecte und Konto
korrentvernc6ichkeiten)

darunter.

Bestand an fremder, Finanzmitteln 0,00

55 e voraussichtlicher bestand an uqulden Mfteln 20.444 35.217 60.367 77.317 82.267
am Ende des HaushaNsjsres
(Nr. 53+54)

15$.844,72
darunter

Bestand an fremder, Finanzmitteln 0,00

nachrichtlich:

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden 0 0 0 0 0
Finanzrrritteln ( 151
Betrag der Auszahlungen Bit die ordentliche 0,00 0 0 0 0 0
Kredithlgung und des Tilgungsanteiles der
Zahlungsverpthchtungen aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften einschließlich der als In
vestitionsauszahlunen veranschlagten Tilgungs
anteile der Zahlungsverpflichtungen aus kredit-
ähnlichen Rechtsgeschäften

Betrag der verfLlaren Mittel gemäß § 72 0,00 0 0 0 0 0
Abs 4 Satz 2 der Sächs GemO

$ Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge
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Haushaltsplan 2023 - Gesamthaushalt

1.4 Übersicht - Zusammenfassung nach Konten

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -

Leistungsvergütung an Dritte 10.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- 100Kü nstlersozia Ikasse
Aufwendungen fOr Sach- und DienstleIstungen 88.400

Ergebnishaushalt

Konten- Konten- Konto Sachkonto- Sachkontenbezeichnung Planansatz
klasse gruppe Nummer
3 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

31 313 31310200 Mehrbelastungsausgleich 715.500

318 3182.0000
Allg. Umlagen / Gemeinden u. Gemeindeverbände
(Verbandsumlage)

Zuwendungen und Umlagen 895.500
34 342 34210000 Verkauf 50

privatrechtliche .eiswngsentgelte 50
348 3483.0000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände 0

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0
36 361 36170000 Zinsen! Kreditinstitute 0

Zinsen und sonstige Flnanzerträge 0
4 40

401 40120200
40120400

42

403 40320100

423

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Dienstbezüge und
643 600dergleichen

402 40220100 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - - 22.700

42310100

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Leistungsentgelt 7.000

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 116.700
Personalaufwendungen 790.000
Mieten und Pachten 35.000
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -

424 42410000 Grundsteuern/Versicherungen 15.000
425 42510000 Haltung von Fahrzeugen 3.200

Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert
um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den

42530000 Betrag von 800 EUR nicht überschreiten 3.000
42540000 Unterhaltung immaterielles Vermögen 2.000
42550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 16.000

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und
426 42610000 Schutzbekleidung 100

42610200 Besondere Aufwendungen fur Beschäftigte - Aus- und Fortbildung 4.000

427 42710200

42712301

44 442 44210000 Ehrenamtliche Tätigkeit 7.000
Aufwendungen fur die Inanspruchnahme von Rechten und

44230000 Diensten — Datenverarbeitung 10.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten

44290000 und Diensten - Verfügungsmittel 500
443 44310000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf 1.800

44310200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften 2.200
44310300 Geschäftsaufwendungen - Postgebühren 1.200
44310700 Geschäftsaufwendungen - Dien5treisen 1.200

Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und
44311100 ähnliche Kosten 10.000
44311800 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben 100

444 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle - Schadensfälle /
44410100 Havarien 5.300

Sonstige ordentliche Aufwendungen 39.300
45 451 4517.0000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute — Kassenkredite 0

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0
47 471 47110001 Abschreibungen — bewegliches Vermögen 5.800

47110301 Abschreibungen — immaterielles Vermögen 1.700
Planmäßige Abschreibungen 7.500

10 Regionaler Planungsverband Oberes ElbtaI/Osterzgebirge



Haushaltsplan 2023 - Gesamthaushaft

Konten- Konten- Konto Sachkonto- Sachkontenbezeichnung Planansat
klasse gruppe Nummer

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
6 61 613 61319200 Mehrbelastungsausgleich 715.500

618 61829000 Allg. Umlagen / Gemeinden u. Gemeindeverbände 180.000
(Verbandsumlagel

_________

Zuwelsungen und Umlagen 895.500
64 642 64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf 50

privatrechtliche Leistungsentgelte 50
648 64830000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Zweckverbände 0

Kostenerstattungen und Kostenumbgen 0
66 661 66170000 Zinsen / Kreditinstitute 0

Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0
68 684 68467000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0
70 701 70120200 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte 643.600

70120400 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte - Leistungsentgelt 7.000
702 70220100 Beiträge Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte 22.700
703 70320100 Beiträge zur gesetzl. 5V für tariflich Beschäftigte 116.700

Personalauszahlungen 790.000
72 723 72310100 Mieten und Pachten 35.000

Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen -

724 72410000 Grundsteuern/versicherungen 15.000
725 72510000 Haltung von Fahrzeugen 3.200

Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert
um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den

72530000 Betrag von 800 EUR nicht überschreiten 3.000
72540000 Unterhaltung immaterielles Vermögen 2.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 16.000

Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und
726 72610000 Schutzbekleidung 100

72610200 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und
4 000

Fortbildung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -

727 72710200 Leistungsvergütung an Dritte 10.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen

- 100
72712301 Künstlersozialkasse

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 88.400
74 742 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit 7.000

Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
74230000 Diensten — Datenverarbeitung 10.000

Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten
74290000 und Diensten - Verfügungsmittel 500

743 74310000 Geschäftsauszahlungen - Bürobedarf 1.800

74310200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften 2.200
74310300 Geschäftsauszahlungen - Postgebühren 1.200
74310700 Geschäftsauszahlungen - Dienstreisen 1.200

Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- und
74311100 ähnliche Kosten 168.000
74311800 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 100

Steuern, Versicherungen und Schadensfälle - Schadensfälle /
744 74410100 Havarien 5.300

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender
197 300

Verwaltungstätigkeit
75 751 75170000 Zinsen / Kreditinstitute - Kassenkredite 0

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0
68 684 68467000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0
78 783 78310000 Erwerb von zu aktivierendem immateriellen Vermögen 2.000

78320000 Erwerb von zu aktivierendem beweglichen Vermögen 8.000

784 78467000 wiederanlage von Zinsen 0

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 10.000

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/OsterZgebirge 11
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

2. Teilhaushalte

2.1 Struktur / Gliederung des Gesamthaushalts nach Teilhaushalten / Produkten

Budget- Produkt- Produkt- Produkt- Produkt Bezeichnung Produkt/Teilhaushalt Schlüssel-
bereich bereich gruppe unter- produkt

gruppe
keine 11 111 11.1.1 11.1.1.01 Verbandsorgane
weitere

51 511 51.1.1 51.1.1.01 Verbandsgeschäftsstelle - Regionalplanung x
Unterglie- und Regionalentwicklung

erung
61 611 61.1.0 61.1.0.01 Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

61 612 61.2.0 61.2.0.01 Zinsdienst

61 612 61.2.1 61.2.1.01 Finanzanlagen

Die Teilhaushalte werden als Produkthaushalte erstellt. Somit gibt es zu jedem Produkt einen

Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Die Produkte

• 11. 1.1.01 Verbandsorgane

• 5 1. 1.1.01 Verbandsgeschäftsstelle - Regionalplanung und Regionalentwicklung

• 61. 1.0.01 Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

sind über die Jahre feststehend und damit kontinuierlicher Bestandteil eines jeden Haushaltsplanes.

Das Produkt Finanzanlagen hingegen wurde 2015 eingeführt und berücksichtigt alle Aktivitäten und

Kontobewegungen, die bilanzwirksames Finanzanlagevermögen mit Laufzeiten ab einem Jahr

betreffen. Diesbezügliche Aktivitäten sind für 2023 allerdings nicht geplant, da das letzte

Finanzanlagevermögen 2022 aufgelöst wurde und liquide Mittel für eine Neuanlage nicht vorhanden

sind.

Das Produkt Zinsdienst ist seit 2022 wieder enthalten. Es wurde mit dem Haushaltsplan 2022 wieder

eingeführt, um eventuelle Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme des Kassenkredits abzubilden.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Produkten sind in den Produktinformationen, die jedem

Teilhaushalt vorangestellt sind, enthalten.

Das Budget umfasst den Gesamthaushalt und erfährt keine weitere Untergliederung.

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 13



Haushaltsplan 2014 - Teilhaushalte

14 Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge



Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

Produ kti nformation

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produktuntergruppe 11.1.1 Gemeindeorgane —* hier: Verbandsorgane

Produkt 11.1.1.01 Verbandsorgane

Kurzbeschreibung
Verbandsvorsitzender und seine Stellvertreter; ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen der
Verbandsversammlung und des Planungsausschusses
Verantwortlichkeit

Verbandsvorsitzender, Herr Landrat Geisler

ausführliche Produktbeschreibung / Leistungen

- pauschale Aufwandsentschädigung für den Verbandsvorsitzenden und seine Stellvertreter zur
Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben, so u. a.

• Führung des Vorsitzes in der Verbandsversammlung und im Planungsausschuss
• Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsgremien
• Prüfung von Beschlüssen auf ihre Rechtmäßigkeit und Vollzug
• Fach- und Dienstvorgesetzter der Angestellten des Verbandes
• Vertretung des Verbandes nach außen und gegenüber Dritten

- Verfügungsmittel für
• Repräsentationsaufgaben/-pflichten des Verbandes nach außen und gegenüber Dritten
• Wahrnehmung von Aufgaben als Dienstvorgesetzter gegenüber Bediensteten
• Durchführung von Sitzungen der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses

sowie sonstigen Veranstaltungen und Beratungen
- Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsgremien und Erstattung der

Reisekosten zu diesen Sitzungen

Auftrags-/Rechtsgrundlage

- Sächsisches Landesplanungsgesetz

- Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge

- Aufwandsentschädigungssatzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge

- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (5 13)

Ziel(e)

- Gewährleistung der Aufgabenerfüllung des Verbandes

- Sicherstellung und Optimierung der Gremienarbeit

- Sicherstellung des lnformationsbedarfs der Öffentlichkeit

Zielgruppe(n)

- Verbandsräte und deren Stellvertreter

- Bedienstete der Verbandsgeschäftsstelle
- externe Personenkreise (aus Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft)

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 15



Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

RPV Oberes 8btal/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband OE/OE

Tellergebnishaushalt 2023 11.1.1.01
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 17.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Verbandsorgane
Produkt: 11.1.1.01 Verbandsorgane

Ertrags- und Aiifwandsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
(anteuig b.zogen auf den 2022 2023 20Z4 2025 2026
Tellergebnlshaushalt)

1 2 3 4 5

01 anteilig Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie 0 0 0 0 0

aufgelöste Sonderposten

darunter Umlagen 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0

÷ anteilige sonstige Transfereilnäge 0 0 0 0 0
÷ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0
+1- anteilige akhvierte Eigenleistungen und Bestands- 0 0 0 0 0

veränderungen

+ anteilige sunstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
02 = anteilige ts-dentllche Erli9ge 0 0 0 0 0
03 anteilige Personalaufwendungen 0 0 0 0 0

+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen 0 0 0 0 0

Ergebnis

+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen 0 0 0 0 0

auf Sonderposten ftJr geleistete
lnvestitionsferdeiungsmaßnahmen

+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 6500 7500 7 500 7500 7500
04 = anteilige orclenffiche AufWendungen &500 7.500 7.500 7500 7.500
05 anteihges veranschiagtes ordentliches Ergebnis 4.500 -7.500 -7.500 -1500 -7.500

(veranschiagter Autwands-rtragsuberschuss,
Nr.2 J. Nr.4)

06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- 0 0 0 0 0

verrechnung

06 ÷ anteilige kalkuletorische Kosten 0 0 0 0 0
09 = anteillges verw7schagtes kalkuIstoilsches ErgebnIs 0 0 0 0 0

(Nr. 6].Nr. 7+8)

10 antelftger veranschlagter Neboressourcenbedaill 4.500 -7.500 -1500 -1500 -7.500
4iberschuss (Nr. 5 +
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RPV Oberes Sbtal/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband CE/QE

Teiflnanzhaushalt 2023
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.1

Produktuntergruppe 11.1.1

Produkt 11.1.1.01

lfd. Ein- und Auszahlungsarten
Nr. (antlllg bezogen auf den

T&lflnanzhaushalt)

_zz --

01 anteilig Steuern und ähnliche Abgaben

+ anteilige Zuweisungen und Umlagen Str
laufende Verwalsingstätigkeit

+ anteilige scnsbge Transfereinzahlungen

+ anteilige uffenhich-rechäiche
Leistunguentgefte, ausgenommen
lnvestftionsbeiträge

+ anteilige prdatrechtliche Leistungsentgefte

+ anteilige Kestenerstattungee und
Kostenumlagen

+ anteilige Zinsen und sonstige Einzahlungen

+ anteilige sensftge haushaltuwirksame
Einzahlungen aus laufender
Verwaftungstätigkeit

02 = anteilige Einzahlungen ws laufender
Verwaltungstätigkeil

03 anteilige Persenalauszahlungen

+ anteilige Vers&gangsauszahlangen

+ anteilige Auszahlungen rdr Sach- und
Dienstleistungen

+ anteilige Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen

+ anteilige Transferauszahlungen aus
laufender Verwaftungslätiseit

+ sonstige haashaltswirksame Auszahlungen
aus laafenderVerwallungdähgkeit

04 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Veswailnngstätigkeil

05 antelliger ZathlungsmlEelsado aus
Iafender Veiwdtingstftflgkelt
(Nr. 2 J. Nr. 4)

00 anteilige Einzahlungen aus
lnvesldionszawendingen

darunter

irvesüve Schldsselzuweisangen

+ anteilige Einzahlungen aus
lnnesbtian±eilrägen und ähnlichen
Entgeltes Str lnventitionstaligkeit

+ anteilige Einzahlungen aus der
Veräußerung von immatedellen
Vermdgensgegenntänden

+ anteilige Einzahlungen aus der
Veräußerung von Grundslucken.
Gebäuden und sonstigen unbewegliches
Vermdgessgegeedäsden

+ anteilige Einzahlungen aus der
Veräußerung von übrigem
Sachen lagevermdges

+ anteilige Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlegevermögen
und nun Wertpapieren des
Umlaafuenmegens

+ anteilige Einzahlungen Str sonsbge
lnveslftisnstähgkeft

= anteilige Einzahlungen für
lnvesfülonst&Igke8

07 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
immalenellen Vermogensgegendänden

+ anteilige Auszahlungen rur den Erwerb von
Grusdubicken, Gebäuden und sonsbges
unbew egliches Vermügensgegenstäsdes

Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

11.1.1.01

Innere VeRwaltung

VertiValtungssteuerung Und -service

Verbandsorgane

Verbandsorgane

2 “ - 3

0

g

0

0

0

e

e

0

0

0

0

e

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

5

7 500

7.600

-7.500

ErgebnIs Ansz Ansaz Planung Planung Planung
2021 2022 2023 2024 2025 2026 ;

InEUR *1
4 5

0,00 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0

0 0

0

0,00 0 0 0

0,00 0 0 0 0

0,00 0 0 0 - 0

0 835,74 6 500 7 500 7 500

9.0374 &600 7.500 7.600

-9.835,74 4.500 -7.500 •7,500

0,00 0 0 0 0 0

0.00 0 0 0 0

0.00 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 500

7.600

-7.500

0

0

0

00,00

0,00

0,00

0,00
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

RPV Oberes 8btal/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband OEJOE

Tellfinanzhaushalt 2023 11.1.101
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.1.1 Verbandsorgane
Produkt 11.1.1.01 Verbandsorgane

lfd. Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Nr. (aritelllg bezogen auf den - 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tellfinanzhaushatt)
In EUR

1 2 3 4 5 6

4 anteilige Auszahlungen tOr 0,00 0 0 0 0 0
Baumaßnahmen

+ anteilige Auszahlungen tOt den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0
übrigem Sachanlagevermögen

+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0
Finanzanlagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufsermögens

+ anteilige Auszahlungen für 000 0 0 0 0 0
lnvestitionsförderungsmaßnahmen

+ anteilige Auszahlungen für sonstige 000 0 0 0 0 0
Investitionstätigkeit

= anteilige Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0
Iwesonsigkeft

arelIgerZaIikjngsmIUeIsdo aus 0,00 0 0 0 0 0
Investidonstlgkelt
(Nr.6.1. Nr.7)

08 tteIIIg veranschIaer Flnawlerungsmlttel. -9.835,74 4.500 -7.500 -7.500 .7.500 -7.500
läberschuss-Ibedad (Nr. 546.1. Nr.7)

+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen 000 0 0 0 0 0
Ermächtigungen
lohne Einzahlungen aus übertragenen
Kreditermächtigungen)

- anteilige Auszahlungen aus übertragenen 0,00 0 0 0 0 0
Ermächtigungen
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

Produktinformation

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
und Flurneuordnung

Produktuntergruppe 51.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51.1.1.01 Verbandsgeschäftsstelle — Regionalplanung und
Regionalentwicklung

Kurzbeschreibung
Regionalplanverfahren, Stellungnahmen- u. Beratungstätigkeit, Unterstützung/lnitiierung v.
Prozessen der Regionalentwicklung und der interkommunalen und regionalen Kooperation,
grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Verantwortlichkeit
Leiterin Verbandsgeschäftsstelle, Frau Dr. Russig
ausführliche Produktbeschreibung / Leistungen
- Aufstellung und Fortschreibung des Regionalplans und seiner Teile inklusive

Durchführung der Umweltprüfung
- Aufstellung und Fortschreibung des Fachbeitrags Landschaftsrahmenplan
- Stellungnahmentätigkeit zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
- Beratung von Kommunen, Landkreisen sowie kommunalen und staatlichen Verwaltungen

und weiteren Stellen, von Bürgern und Investoren
- Gestaltung und Mitwirkung (bei) der raumordnerischen Zusammenarbeit in der

Planungsregion, insbesondere im Zuge der Anwendung und Umsetzung der FR-Regio;
Mitwirkung im Förderverfahren der FR-Regio

- Abstimmungen zu Planungen der Nachbarregionen
- Raumbeobachtung - Erfassung, Laufendhaltung, Aufbereitung und Bereitstellung

raumbedeutsamer Daten; Umsetzung der Anforderungen aus INSPIRE und Bereitstellung
von Umweltinformationen

- Abstimmung mit / Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu Nachbarregionen,
insbesondere in der Tschechischen Republik

- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit raumwissenschaftlichen Einrichtungen
- Sitzungsorganisation und Sicherstellung der den Organen des RPV zugewiesenen

Aufgaben erfüllung
- Realisierung aller dazu erforderlichen Leitungs- und Führungsaufgaben, einschließlich

Personalführung und Personalmanagement sowie Zusammenarbeit mit dem Personalrat
- interne allgemeine Verwaltungsleistungen
Auftrags-/Rechtsgrundlage

- Raumordnungsgesetz des Bundes
- Sächsisches Landesplanungsgesetz
- Sächsisches Naturschutzgesetz
- Landesentwicklungsplan des Freistaates Sachsen
- INSPIRE-Richtlinie und Sächsisches Geodateninfrastrukturgesetz, Onlinezugangsgesetz
- Sächsisches Umweltinformationsgesetz
- Satzung des RPV Elbtal/Osterzgebirge
- Regionalplan für die Planungsregion des RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

- geltende Verwaltungsnormen und innerdienstliche Verfügungen
Ziel(e)

_______________

- Schaffung von Grundlagen für eine räumlichen Ordnung sowie nachhaltige, ausgewogene
Entwicklung in der Planungsregion und Mitwirkung bei deren Umsetzung

- Gestaltung einer effizienten und transparenten Regionalplanung
- Schaffung von Planungs- und Rechtssicherheit für kommunale, staatliche und sonstige

Stellen sowie private Investoren

- Absicherung eines effektiven und effizienten inneren Dienstbetriebs
Zielgruppe(n)

- externe Personenkreise (aus Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft)
- Verbandsräte und deren Stellvertreter
- Bedienstete der Verbandsgeschäftsstelle

Indikatoren
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

geltende Satzungen (davon 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1) 4 (1)
Regionalpläne/Teilregionalpläne)
laufende Verfahren zur Gesamt- 0 0 1 1 1 1
bzw. Teilfortschreibung des
Regionalplans
nach außen abgegebene 254 200 200 200 200 200
Stellungnahmen

Sitzungen 3 (2/1) 5 (2/3) 6 (2/4) 6 (2/4) 6 (2/4) 6 (2/4)
Verbandsversammlung /
Planungsausschuss

.. 11 10 10 10 10 10gefasste Beschlusse

eigene Projekte und Projekte, in 2 3 2 2 2 2
denen die VGS im Auftrag/in
Vertretung des RPV als Partner

mitwirkt

sonstige Gremien, 17 15 15 15 15 15

Arbeitsgruppen,

Produkte Öffentlichkeitsarbeit
5 4 5 6 6 6

Anzahl der Stellen in der 9,625 9,656 9,666 9,666 9,666 9,666
Verbandsgeschäftsstelle
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Produktbereich:

Produktgruppe:
Produ ktunterg m ppe:
Produ kt:

51

51.1
51.1.1

51 .1.1 .01

Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

RPV Oberes Sbtal/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband OEJOE

Tellergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Autwandsalen
(antallig bezogen auf den
Teflergebnlshaush&t)

51.1.1.01
Räumliche Planung und EntMckiung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Räumliche Planuns- und Entwicklungsmaßnahmen
Regionalplanung und Regionalentwicklung

2022

0

0

0

0

SO

3 000

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2023 Z 2024 2025 2026

InEUR

2 — 5

01 anteiiig Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0

+ anteilige Zuweisungen und umlagen nach Arten sowie 0 0 0 0 0
aufgeidste Senderposten

darunter: umlagen

aueIöste Sonderposten

+ anteilige sonstige Transfererfräge

+ anteilige üffentkch . rechtliche Leistungsentgeite

+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgefte

+ anteilige Kostenenstattungen und Kostenumiagen

+ anteilige Zinsen und sonshge Finanzerträge

.1- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands
veränderungen

+ anteilige sonstige ordentliche Erträge

02 = anteilige ordentliche Eftmge

03 anteilige Personalaufwendungen

+ anteilige Varsorgungsaufwendungen

+ anteilige Aufwendungen für Sach- und oienseeisbingen

+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen
Ergebnis

+ anteilige Zinsen und sonsege Finanzaufwendungen

+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen
auf Sonderposten Cr geleistete
investitionstrrderungsmaßnahmen

+ anteilige sonstige ordenthche Aufwendungen

04 = anteilige ordentliche Aufwendungen

05 ant&lges veranschiagtes ordentliches Ergebnis
(veranschlagter Aufwands-Erfragsüberschuaa,
Nr. 2 .1. Nr. 4)

06 antedige Erträge aus intemer Leistungsverrechnung

07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs
verrechnung

oe + anteilige kaikuiatodsche Kosten

09 = anteiliges veranschlagtes kalkulator(sches Ergebnis
(Nr. 6 .1. Nr. 7 + 8)

10 z anffiftger vennscrdagter Neemessourcenbedaffl -826.400 317.650 326.350 338.050 352.050
-überschuss (Nr. 5 + 9)

0

3.050

703 000

0

84 850

7 500

0

50

790.000

0

88 400

7 500

0

50

802 000

85. 900

7 500

0

50

814.000

0

85 900

7.000

0

50

826 .000

0

85.900

9,000

0

0

0

0

0

0

0

0

34.100

829.450

-826.400

0

0

31 800

9 17.700

317.650

31 .000

926.400

325.350

31 .200

938.100

338.050

0

0

31.200

952.100

352.050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe 51.1.1
Produkt

lfd. Ein- und AuszaNungsaften
Hr. (antellig bezogen auf den

Tellfinanzhaushdt)

01 anteilig Steuern und ähnliche Abgaben

+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für
laufende Veiwaltungstätigkeit

+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen

+ anteilige äffendich-rechdiche
Leistungsentgete, ausgerrnmmen
Investition sbeilräge

+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

+ anteilige Kostenerstattungen und
Kustenumlagen

+ anteilige Zinsen und sonstige Einzahlungen

+ anteilige sonstige haushetswirkseme
Einzahlungen aus laufender
Verwelfüngstätigkeit

02 = anteilige Einzahlungen mis lautender
Verwahungsiäilgkelt

03 anteilige Persunaluuszahlungen

+ anteilige Versmgungsauszahlungen

+ anteilige Auszahlungen für Sach- und
Oienstlmstungen

+ anteilige Zinsen und sonstige
Finanzuu szahlun gen

+ anteilige Transfenuuszahlungen aus
laufender Verweltungstälieit

+ sonstige haushultswirksame Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstäbgke‘d

04 = anteilige Auszahtungen aus taufender
Ve,weilungntätlgk&t

05 = atteillger ZahIungsmlfüeIado aus
leitender Verwdtungstaffgkelt
(Nr.2 .1. Nr.4)

06 anteilige Einzahlungen aus
lnueshtionszuwendungen

darunter

innestive Schlüsselzuweisungen

+ anteilige Einzahlungen aus
lnvestitiunsbeiträgen und ähnlichen
Entgeltes für lnuestiliocstätrgkert

+ esteilige Einzahlungen aus der
Veräußerung von immeteriellen
Vermögensgegenständen

+ unteilige Einzahlungen aus der
Veräußerung vun Grucdshjckes
Gebäuden und uunstigen unbewegliches
Vermdgensgegenstunden

+ nnteilige Einzahlungen uus der
Veräußerung von übrigem
Such anlagevermögen

+ anteilige Einzahlungen aus der
Veräußerung nun Finunzanlagevermögen
und von Wertpapieren des
Umlaufvermögens

+ anteilige Einzahlungen für sonstige
lnuesbtienlzätigkeit

= anteilige Einzahlungen 0)‘
lnvesvtionstangke#

07 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb nun
immeteriellen Vermögensgegenständen

+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken Gebäuden und sonstigen
unbewegliches Vermögensgegenständen

RPV Oberen ElbtailOsterzgnbirge
Regionaler Plnnunguverbund OEJOE

Teilflnanzhaushalt 2023
A. Zahlungsübersicht

51
51.1

51 .1.1.01 Regionalplanung und Regionalentwicklung

Ergebnis Ans
2021 2022

2

000 0

000 0

000 0

000 0

50

3 000

0

0

51.1.1.01

Räumliche Planung und EntwIcklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneucrdnung
Räumliche Planuns- und Entwicklungsmaßnahmen

Anselz flenmg ranung Piwitmg
2023 2024 2025 2026

-

- InEUR

3 4 5 6

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9419,94 50 50 50
12574.82 0 0 0

0,00 0 0 0
0,00 0 0 0

20.99376 3.050 50 50 50

72930519 703000 802000 814000 26000
0.00 0 0 0 0

70 892.03 04 850 85 900 85 900 05 800

0.00 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 0

6076365 182100 189800 31 000 31.200 31 200

069.765,67 979.950 1.068.200 910.900 931.100 943.100

340.771,91 -076.000 -1.060.150 -018.850 431.050 443.050

0.00 0 0 0 0 0

000 0 0 0 0 0

0 0 0 0

50

0

0

0

50

700 000

0

88 400

000 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

000 0

0

0

0

0

5 000

0,00 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0

0.00 0 2000 0 2000

000 0 0 0 0
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband OE/OL

Teiffinanzhaushalt 2023 51.1.1.01
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Raumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 51.1 RumIiche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Produktuntergruppe 51.1.1 Raumliche Planuns- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 51.1.1.01 Regionalplanung und Regionalentwicklung

lfd. Ein- und AuszaNungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Nr. (antelllg bezogen auf den 2021 2022 2023 2024 2025 2028

Tellfinanzhaushait)
In EUR

1 2 3 4 5 6

+ anteilige Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0
Baumaßnahmen

+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von 6,738,39 10.000 8.000 14000 8000 5000
übrigem Sachanlagevermögen

+ anteilige Auszahlungen tür den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0
Finanzanlagevenmögen und von
Wertpapieren des Umlaufvermögens

+ anteilige Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0
lnvesbtionsforderungsmaßnahmen

+ anteilige Auszahlungen für sonstige 0,00 0 0 0 0 0
Investition stätigkeft

= antelllgeAuszahftingen Tür 6238.39 10.000 10.000 74.000 10.000 10.000
Itriestitionstätigkeft

aNelllgerZahlungsmIUelsdo aus -6.738,39 -10.000 -10.000 -14.000 -10.000 -10.000
InvestItloastlgkeft
(Nr. 6.7. Nr. 7)

08 antelllg veranschlaerFInaivIerungsmlftel- -855.510,30 -986.900 .1.078.150 -932.850 -941.050 -953.050
überschuss-Ibeda,f (Nr. 5 + 6 .7. Nr. 7)

+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen 0,00 0 0 0 0 0
Ermächttgungen
lohne Einzahlungen aus übertragenen
Kreditermächtigungenl

- anteilige Auszahlungen aus übertragenen 0,00 0 0 0 0 0
Ermüchtigungen

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 23



Haushaltsplan 2023 - Teithaushalte
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

Produktinformation

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktuntergruppe 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.1.0.01 Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

Ku rzbeschrei bung
siehe Produktbezeichnung
Verantwortlichkeit

Leiterin Verbandsgeschäftsstelle, Frau Dr. Russig

ausführliche Produktbeschreibung / Leistungen

Darstellung von allgemeinen Zuweisungen (gesetzlich normierte Zuweisung durch den Freistaat
Sachsen) und Umlagen durch die Mitgliedskörperschaften des RPV

Auftrags-/Rechtsgrundlage

- Sächsisches Landesplanungsgesetz ( 12 Abs. 2)
- Satzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge

Ziel(e)

- Sicherstellung der Finanzkraft des Regionalen Planungsverbandes zur Erledigung seiner
Pflichtaufga ben

- Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verbandsgeschäftsstelle und der Organe des RPV
- Absicherung der Durchführung von Projekten
Zielgruppe(n)

- Bedienstete in der Verbandsgeschäftsstelle
- Verbandsräte und deren Stellvertreter
- Externe (mittelbar über die Aufgabenerfüllung)
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

RPV Oberes 9btal/Qsterzgebirge
Regionaler Planungsverband 02/02

Tellergebnishaushalt 2023 61.1.0.01
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen. allgemeine Umlagen
Produ kt: 61.1.0.01 Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
(antelllg bezogen auf den 2022 2023 2024 2025 2026Teflergebnlshaushalt)

In EUR

1 2 3 4 5

01 anteilig Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie 735500 895.500 965,500 965500 965500aufgelöste Sonderposten

darunter Umlagen 20000 180.000 250 000 250.000 250 000
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0

+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonshge Finanzerträge 0 0 0 0 0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- 0 0 0 0 0veränderungen

+ anteilige sonstige ordentiche Erträge 0 0 0 0 0
02 = anteilige ordentliche E,ti9ge 735.500 895500 965500 965.500 965500
03 anteilige Perssoalaufwendungen 0 0 0 0 0

+ anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Diensteistungen 0 0 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen 0 0 0 0 0Ergebnis

+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen 0 0 0 0 0auf Sonderposten Er geleistete

lnvestitionsfbrderungsmaßnahmen

+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
04 = ante/lige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
05 • antelilges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 735.500 895.500 965.500 965.500 965.500(veranschlagter Aufwendsaflagsüberschuss,

Nr.2 J. Nr.4)

06 anteilige Erträge aus intemer Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs- 0 0 0 0 0verrechnung

08 + anteilige kalkulatonsche Kosten 0 0 0 0 0
09 = anteil/ges veranschlagles kalkulatortsches ErgebnIs 0 0 0 0 0

(Nr. 6.1. Nr. 7 + 8)

10 z anteiliger veranscNagter Neftoressourcenbedaifl 735.500 895.500 965.500 965.500 965.500-überschuss (Nr. 5 + 9)
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

RPV Oberes ElbtallOslerzgebirge
Regionaler Planungsverband GEIGE

Teiflnanzhaushalt 2023 61.1.0.01
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine ZLrweisungen, allgemeine Umlagen

Produktuntergruppe 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.1.0.01 Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

lfd. Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Nr (antelllg bezogen aut den 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tellflnanzhaushalt)
In EUR ‘

1 2 3 4 5 6

01 anleilig Steuern und ähnliche Abgaben 000 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und umlagen für 735 500,00 735 500 895 500 965 500 965 600 965500

laufende Verwallungslätigk&t

+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 000 0 0 0 0 0

+ anteilige öffentlich-rechtliche 000 0 0 0 0 0
Leislungnenlgelle. ausgenommen
Investition sbeiträge

+ anteilige privatrechtliche Leistungsenlgelle 0.00 0 0 0 0 0

+ anteilige Kostenerstallungen und 0,00 0 0 0 0 0
Kostenu mla gen

+ anteilige Zinsen und sonstige Einzahlungen 0.00 0 0 0 0 0

+ anteilige sonstige haushultswirksame 0,00 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwalhingslätigk&t

02 = anteilige Elnzahlangen aus laufender 735.500,00 735.500 895.500 965.500 96& 500 96& 500
Venvailungstätlgkeit

03 anteilige Personalauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

+ anteilige Auszahlungen für Sach- und 0,00 0 0 0 0 0
Dienstleistungen

+ anleilige Zinsen und sonslige 0.00 0 0 0 0 0
Finanzauszahlungen

+ anteilige Transferauszuhlungen aus 0,00 0 0 0 0 0
laufender Verwatiungstätigkeil

+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
aus laufender Verwallungstätigkeit

04 = anteilige Auszahlungen aus laufender 0,00 0 0 0 0 0
Venvaftungstäligkeil

05 x attellIgerZahIungsmIeeIsdo aus 735.500,00 735.500 995.500 oes.soo 985.500 055.500
laifender VerwWngatäflgkelt
(Nr. 2 .1. Nr. 4)

06 anteilige Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0
Investition szuwen&rn gen

darunter

inveslive Schlässelzuweisungen 0,00 0 0 0 0 0

+ anteilige Einzahlungen aus 0.00 0 0 0 0 0
lnveshtionsbeiträgen und ähnlichen
Entgehen Str lnvestihonstäligkeit

+ anteilige Einzahlungen aus der 0,00 0 0 0 0 0
Veräußerung von immaleriellen
Verm ögensgegen ständen

+ anteilige Einzahlungen aus dar 0 00 0 0 0 0 0
Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermögensgegenständen

+ anteilige Einzahlungen aus der 0,00 0 0 0 0 0
Veräußerung von übrigem
Sanhanlagevermögen

+ anteilige Einzahlungen aus der 0,00 0 0 0 0 0
Veräußerung von Finanzanlagevermögen
und von Wertpapieren des
umlaufvermägens

+ anteilige Einzahlungen für sonstige 0,00 0 0 0 0 0
lnveshlionstäbgkeä

= anteilige Einzahlangen für 0,00 0 0 0 0 0
lnvesüllonst&igkeil

07 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0
immalehellen Vermögensgegenständen

+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0
Grundstücken, Gebäuden und sonshgen
unbeweglichen Vermögensgegensbnden
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

RPV Oberes Bbtal/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband OE/OE

Teilfinanzhaushalt 2023 61.10.01
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61.1.0.01 Mehrbelastungsausgleich. Verbandsumlage

lfd. Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Nr. (antelllg bezogen auf den 2027 2022 2023 2024 2025 2026Tellflnanzhaushalt)

In EUR

1 2 3 4 5 6

+ anteilige Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0Baumaßnahmen
+ anteilige Auszahlungen rar den Orwerb von 0,00 0 0 0 0 0

übrigem Sachanlagevermägen
÷ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von 0.00 0 0 0 0 0Finanzanlagevermogen und von

Wertpapieren des Umlaufverniögens
+ anteilige Auszahlungen für 0,00 0 0 0 0 0

lnvestitionsforderungsmaßnahmen
+ anteilige Auszahlungen für sonstige 0,00 0 0 0 0 0lnvestftionstatigkeit

= aiaefligeAuszahIungen für 0,00 0 0 0 0 0Investft.ionstigkeit

areUtgerZahIungsmiEeIsdo aus 0,00 0 0 0 0 0Investlaonst&lgkelt
(Nr. 5 J. Nr. 7)

08 tefltg veranschIaer FlnamlerungsmiUel- 735.500,00 735.500 805.500 965.500 085.500 055.500Uberschuss-I-bedart (Nr. 5 + 6 .1. Nr. 7)
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen 0,00 0 0 0 0 0Ermächtigungen

(ohne Einzahlungen aus ubertragenen
Kreditermachtigungen)

- anteilige Auszahlungen aus übertragenen 0.00 0 0 0 0 0
Ermächtigungen
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

Produktinformation

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktuntergruppe 61.2.0 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.2.0.01 Zinsdienst

Kurzbeschreibung
siehe Produktbezeichnung
Verantwortlichkeit
Leiterin Verbandsgeschäftsstelle, Frau Dr. Russig
(LRA Meißen auf der Grundlage der Vereinbarung zur Geschäftserfüllung)
ausführliche Produktbeschreibung / Leistungen

Darstellung von Zins-/Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften

Auftrags-/Rechtsgrundlage

Sächsische Gemeindeordnung ( 84)

Ziel(e)

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Zielgruppe(n)

- Bedienstete in der Verbandsgeschäftsstelle
- Verbandsräte und deren Stellvertreter
- Externe (über die Aufgabenerfüllung)
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband OEIOE

Teilergebnishaushalt 2023 61.2.0.01
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktunterg m ppe: 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.0.01 Zinsdienst

Ertrags- und Autwandsarten Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
(antellig bezogen auf den 2022 2023 2024 2025 2026
Tellergebnlshaushalt)

In EUR

___________________

1 2 3 4

Cl anteilig Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Man sowie 0 0 0 0 0

aufgelöste Sonderposten

darunter. Umlagen 0 0 0 0 0

aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
+ anteilige sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgalte 0 0 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
+ anteilige KostenerstaSungen und Kosterrumlagen 0 ci 0 0 0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzertrage 0 0 0 0 0
+1- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands- 0 0 0 0 0

veränderungen

+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
02 = anteilige ordentliche Ertrage 0 0 0 0 0
03 anteilige Personalaufvendungen 0 0 0 0 0

+ anteilige Versorgungsautriendungen 0 0 0 0 0
+ anteilige Aufwendungen tür Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen 0 0 0 0 0

Ergebnis

+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1 000 0 0 0 0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen 0 0 0 0 0

auf Sonderposten Er geleistete
lnvestitionsturderungsmaßnahrnen

+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.000 0 0 0 0
05 antdflges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -1.000 0 0 0 0

(veranschlagter Auf ands.Ertrags)berschuss,
Nr.2 J. Nr.4)

06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
07 + anteilige Aufwendungen Er interne Leistungs- 0 0 0 0 0

verrechnung

08 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0
09 = anteiliges verwischlagtes kalkulatdilsches ErgebnIs 0 0 0 0 0

(Nr. 6/. Nr. 7+8)

10 antelHger veranschlagter Nettoressourcenbedadl -1.000 0 0 0 0
-(iberschuss (Nr. 5 + 9)
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RPV Oberes E btabOsterzgebirge
Regionaler Planungsverband OE‘OE

lfd. Ein- und Auszahlungsarten
Nr. (anteHig bezogen auf den

Teflfinanzhaushalt)

O anteilig Steuern uni aIisIc5e Abgasen

anleihge Zuv.eisungen und Umlagen tut
lautende Jeraaltrgsta1igke.t

+ antelige scnstge Transterenzahlungen

- antelige cffentlicr recfltucne
Leistungsenlgelte. ausgenommen
Inuesttonsbeitrdge

— antehge prIvatrechtlIche Lvislungsent3elte

• adelige Kostenerstatturgen Wid
Koslenumlagen

antelige Zinsen und sonstige Einzahlungen

anteilige sonsuge saushattswirhsame
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungslalgkeit

02 anteilIge Einzahlungen aus laufender
Venvahungstätigkeft

33 anteilige Personalauszatilungen

* anteilige Versorgungsauszafltungen

anteilige Auszahlungen tut Sach- und
Dienstleistungen

• antelIde Zinses und 5055119v

5 nanzauszahtiingen

• antelige translerauvzatllungen aus
lautender Veraitu!gsta 9kv:

+ aonstige 5aushaItswrhsarr.e Auszahlungen
aus lautender ‘Jerwaitccgstangke‘t

04 = anteilige Auszahlungen aus laufender
Verwaflungstätigkeil

05 anteilig.r Zahlungsmitt.lsaldo aus
laufender Verwaltungstatlgkeh
(Nr. 2 J. Nr. 4)

7C anteIlige 5 r.zanlungen aus
issestionszuvefldungen

darunter

investive Sct.iusstizuweisungen

- anle:tige Einzahlungen aus
nvesl tcnsbehagen und ahnlcnen
Etteelten tut lnvesttlCnsta gkeit

— antetige Eszanlungen aus der
VerauSerung on mmatenellen
Vemlcigersgegenstanden

• anleltige Enzahlungen aus der
/erauBerung san Grundstuckes
Gehauden und sonstigen unbeweqLt er
Vetmogensgegenstanden

- anlelige Enzahtusgen aus der
/erauttierung sen übrigem
Sachanlagevemrogen

+ antetige 0 nzahlunge1 aus der
‘‘eräu0esjng sos 5 nanzanlagevenc‘gei

und son Weripaperen des
Jmlautsermogens

anteIlige Enzahlungen tut sons ge
Ins esttcnstalgkeit

anteilige Einzahlungen für
In Veshtionstätigkeil

37 — aale bgs Puszanlungen tut ins En%eib sos
rnmateneltve Vermögens egenstanien

- adelige Auszanlusgen tut ien Eteetb sos
Grunüstucken i3Jäudefl und scnstgee
unbeweglichen iermbgens3egenstanien

Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

Teilfinanzhaushalt 2023 61.2.0.01
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 AllgemeIne Finanz•virtschaft

Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Ftnanzwirtschaft

Produktuntergruppe 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzr,.irtschaft

Produkt 61.2.0.01 Zinsdienst

o

o o
o
O 0

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2021 2022 2023 2024 2025 2026

InEUR

‘,2 3 4 5 -‚ 6

0.00 0 0 0 0 0

000 0 0 0 0 0

000 0 0 0 0 0

000 0 0 0 0 0

030 0 0 0 0 0

030 0 0 0 0 0

000 0 0 0 0 0

000 0 0 0 0 0

o 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

o 0

0 0

0 0 3 0

0 0 3 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 3 0

o 0 3 0

o 0 0 0

0 0 3 0

3 0 3 0

1.000

-1.000

0,00 0

000 0 0

0.00 0 0

000 0 0

000 1000

030 0

000 0

0,00

0,00

030 0

030 0

000 0

000 0

030 0

0

0

0

0

0 3

0 00

0 00

0 00

0,00

000

000

0

0

0
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

RPV Oberes Eibtal/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband 02/05

Tellfinanzhaushalt 2023 61.2.0.01
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe 61.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.2.0.01 Zinsdienst

lfd. Ein-und AuszaNungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Nr. (antelllg bezogen auf den 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Teflflnanzhaushalt) ——--

__________________________________

In EUR
1 2 3 4 5 6

+ anteilige Auszahiungen für 0.00 0 0 0 0 0
Baumaßnahmen

+ anteilige Auszahlungen für den Eiwerb von 0.00 0 0 0 0 0
übrigem Sachanlagevermogen

+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von 0.00 0 0 0 0 0
Finanzaniagevermögen und von
Wertpapieren des Umlaufüermögens

+ anteilige Auszahlungen fur 000 0 0 0 0 0
lnvestitionsfärderungsmaßnahmen

+ anteilige Auszahiungen für sonstige 0,00 0 0 0 0 0
Investitionstätigkeit

= anteilige Auszahlungen fÜr 0,00 0 0 0 0 0
lnvestitianstätigkelt

a1lllgerZaNungsmlftelsdo aus 0,00 0 0 0 0 0
lnvesUdonstIgkeIt
(Nr. 6 .1. Nr. 7)

08 iteH(gveranscNagterFlnanzlen1ngsmlttel. 0,00 •1.000 0 0 0 0
überschUss.!.bedarf (Nr. 5 + 6 .1. Nr. 7)

+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen 0,00 0 0 0 0 0
Ermächtigungen
(ohne Einzahlungen aus übertragenen
Kreditermächtigungen)

- anteilige Auszahlungen aus übertragenen 0,00 0 0 0 0 0
Ermächtigungen
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

Produktinformation

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.2 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktuntergruppe 61.2.1 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.2.1.01 Finanzanlagen

Kurzbeschreibung
siehe Produktbezeichnung
Verantwortlichkeit

Leiterin Verbandsgeschäftsstelle, Frau Dr. Russig
(LRA Meißen auf der Grundlage der Vereinbarung zur Geschäftserfüllung)
ausführliche Produktbeschreibung / Leistungen

Darstellung von bilanzwirksamem Finanzanlagevermögen mit Laufzeiten ab einem Jahr und dessen
Zinserträgen
Auftrags-/Rechtsgrundlage

Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (5 22)

Ziel(e)

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Zielgruppe(n)

- Bedienstete in der Verbandsgeschäftsstelle
- Verbandsräte und deren Stellvertreter
- Externe (über die Aufgabenerfüllung)

0
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband OE/OE

Tellergebnishaushalt 2023 61.2.1.01

01 anteilig Steuern und ähnliche Abgaben

+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Mac sowie
aufgelöste Sondarposten

darunter, Umlagen

aufgelöste Sonderpostan

+ anteilige sonstige Transfererträge

+ anteilige öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

+ anteilige Kostenerstaltungen und Kostenurniagen

+ anteilige Zinsen und sonsbge Finanzertrüge

+1- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestands
vetänderun gen

+ anteilige sonstige ordentliche Ertrage

02 = anteilige oi1es#llche Enrage

03 anteilige Personalaufwendungen

÷ anteilige Versorgungsaufwendungen

+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen
Ergebnis

+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen
auf Sonderposten für geleistete
Investition sförderungsmaßn ah man

+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

04 anteIlige ordentliche AuMendungen

05 antelllges verenschlagtes ordentliches Ergebnis
(veranschlagter AuMands.!rfüagsüberschuss,
Nr.2 J. Nr.4)

08 anteilige Ertrage aus interner Leistungsverrechnung

07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungs
verrechnung

08 ÷ anteilige kalkulatorische Kosten

09 = anlelffges veranschlagtes lalkulatorfsches Ergebnis
(Nr. 6.!. Nr.7+8)

10 anteltlger veranschlagter Nefüoressourcenbedartl
-Oberschuss (Nr.5 +

Ansatz Planung
2023 2024

In EUR

2 3

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

o o 0

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 SonstIge allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.1.01 Flnanzanlagen

Ertrags- und Autwandsten
(ant&Ilg bezogen auf den
Tellergebnlshaushatt)

Ansatzr2 Planung Planung
2025 2026

4 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

500 0 0

0 0 0

0 0

500 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

500 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

500 0
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Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

lfd. Ein- und AuszaNungsarten
Nr. (aMellig bezogen auf den

Telmnanzhaushalt)

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Planung Planung Planung
2024 2025 2026

RPV Oberes Ebtsl/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband OE/OE

Tellfinanzhaushalt 2023
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Produkt

61

61.2

61.2.1

61.2.1.01

61.2.1.01 Finanzanlagen

Ergebnis Ansatz Ansatz
2021 2022 2023

InEuR

2 3 4 5 6

52621 500

0,00 0

500

0

0

0

0

0

0
0

526,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

526,21

01 anteilig Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für 0,00 0 0 0 0 0
laufende Verwaltungstätigkeit

+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0

+ anteilige dffenthch-rechtiiche 0,00 0 0 0 0 0
Leiutungsentgefte, ausgenommen
lnvestitionsbeiträge

+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgete 0,00 0 0 0 0 0

+ anteilige Kostanerstattungen und 0,00 0 0 0 0 0
Kostenumlagen

+ anteilige Zinsen und sonstige Einzahlungen 0 0 0 0

+ anteilige sonstige haushaltswirksame 0 0 0 0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

02 = ai4eHe Einzahlungen aus laufender 0 0 0
Verwaltungstätigkeft

03 anteilige Personalauszahlungen 0 0 0

+ anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0

+ anteilige Auszahlungen für Sack- und 0 0 0
Dienstleistungen

+ anteilige Zinsen und sonstige 0 0 0 0 0
Finanzauszahlungen

• anteilige Transferauszuhlungan aus 0 0 0 0 0
lautender Verwallungstähgkeit

+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0
aus laufender Verwaltungstätigkeit

04 = aifüelllge Auszahlungen aus laufender 0 0 0
Venvallungsläligk&

05 z aNelllqerZahlungsmlflelsdo aus 500 ‘ 0 0
lautender Verwdtungstätghelt
(Nr.2 .1. Nr.4)

06 anteilige Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0
lnvestdienszuwendengen

darunter

investiva Schlüsselzuweisungen 0,00 0 0 0 0 0

+ anteilige Einzahlungen aus 0,00 0 0 0 0 0
lnvestitionsbaitragen und ähnlichen
Entgeiten für Investitionstätigkeit

t anteilige Einzahlungen aus der 0,00 0 0 0 0
Veräußerung von immaledellen
Vermogensgegenständen

+ anteilige Einzahlungen aus der 0,00 0 0 0 0
Veraußewng uon Grundstucken.
Gebäuden und sonstigen unbeweglichen
Vermägensgegenständen

+ anteilige Einzahlungen aus der 0,00 0 0 0 0
Veraußerung von übrigem
Sachanlagevermügen

+ anteilige Einzahlungen aus der 50,035,23 120060 0 0 0
Veräußerung von Finunzanlagavermügen
und von Wertpapieren des
Umlaufvermogens

+ anteilige Einzahlungen für sonstige 0,00 0 0 0 0
Investitionstätigkeit

= anteIlIge EInzahlungen für
lneestftlonstigkeft

07 + anteilige Auszahlungen Für den Erwerb von
immaleriellen Vermbgensgegenständen

+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von
Grundsti.icken, Gebäuden und sonstigen
unbewegliches Vermägensgegenständen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.036,23 020.060 0 0 0

0,00 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 35



Haushaltsplan 2023 - Teilhaushalte

RPV Oberes Rbtai/Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband OEIOE

Teiflnanzhaushalt 2023 61.21.01
A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.2.1.01 Finanzanlagen

lfd. En-undAuszahlungsart.n Ergebnis Ansatz Ansatz Plwnrtg Planung Planung
Nr. (ar*elllg b.zogen auf den

..,. 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tellfinanzhaushalt) ‚..‘t%ü—-——--———-———-—

lnEU,

2 3 4 5 6

+ anteilige Auszahlungen für 000 0 0 0 0 0
Baumaßnahmen

+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0 0 0 0
übngem Sachanlagenermügen

+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb non 525,21 0 0 0 0 0
Finanzanlagenermügen und nun
Wertpapieren des UmlauEvermügens

+ anteilige Auszahlungen fur 0,00 0 0 0 0 0
lnnesttinnsfürdemngsmaßnahmen

+ anteilige Auszahlungen für sonstige 0,00 0 0 0 0 0
lnnesbtinnstäbgk elf

= anteilige Auszahlungen tut 526,21 0 0 0 0 0
ftwestillonstlgke#

sNelllgerZahlungsmIeetsdo aus 49.509,02 120.000 0 0 0 0
InvesllhonstWgkeft
(Nr. ei. Nr.?)

05 = s‘tteitlg veranschtaer Ftnanzlerungsmlue)- 50.035,23 120.500 0 0 0 0
überschuss-lbedarf (Nr. 5 + 5 .1. Nr.?)

+ anteihge Einzahlungen aus übertragenen 0,00 0 0 0 0 0
Ermächtigungen
lohne Einzahlungen aus übertragenen
Kreditermächtigungeni

anteilige Auszahlungen aus ubertragenen 0.00 0 0 0 0 0
Ermächtigungen
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Anlage 1

Vorbericht

1. Vorbemerkung

Rechtsgrundlage für den Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge, insbesondere

auch hinsichtlich seiner Finanzierung, ist das Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des

Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz - SächsLPlG) vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. 5. 706),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. April 2021 (SächsGVßl. 5. 517). Gemäß § 12 Abs. 3 dieses

Gesetzes gelten mit Ausnahme des § 72 Absätze 3 und 4 für die Wirtschaftsführung des Verbandes die

Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) mit den § 72 bis 88, 88c,

89 und 103 bis 109 entsprechend.

Im Übrigen werden die Rechtsverhältnisse durch die Verbandssatzung vom 25. September 2013,

zuletzt geändert durch Satzung zur 2. Änderung der Satzung vom 16. Oktober 2017, und eine

Entschädigungssatzung (Aufwandsentschädigungssatzung des Regionalen Planungsverbandes

„Oberes Elbtal/Osterzgebirge“) vom 8. Dezember 2003 geregelt. Der Regionale Planungsverband als

Körperschaft des öffentlichen Rechts unterliegt gemäß § 12 Abs. 1 Landesplanungsgesetz der

Rechtsaufsicht der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde (Sächsisches

Staatsministerium für Regionalentwicklung, Abteilung 4).

Mitglieder des Verbandes sind die Landeshauptstadt Dresden sowie die beiden Landkreise Meißen und

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Das Hauptorgan des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge ist die

Verbandsversammlung, welche aus den beiden Landräten und dem Oberbürgermeister der

Mitgliedskörperschaften sowie weiteren Verbandsräten gebildet wird. Weiteres Organ ist der

Verbandsvorsitzende. Darüber hinaus existiert gemäß der Satzung des Regionalen Planungsverbandes

Oberes Elbtal/Osterzgebirge ( 5) ein Planungsausschuss als ständiger Ausschuss, der v. a. der

Vorberatung wichtiger Entscheidungen der Verbandsversammlung dient und dem einzelne wenige

Aufgaben zur eigenständigen Erledigung übertragen sind.

Für die sachgerechte Wahrnehmung der Verbandsaufgaben unterhält der Regionale

Planungsverband die Verbandsgeschäftsstelle. Ihr obliegt neben der Erledigung der Facharbeit

grundsätzlich auch die Erledigung der Kassengeschäfte und die Führung der Verbandswirtschaft.

Teile der Kassengeschäfte wurden per Beschluss der Verbandsversammlung im Jahr 1996 (VV

09/1996) an den damaligen Landkreis Riesa-Großenhain übertragen. Mit der Kreisverwaltung des

heutigen Landkreises Meißen als Rechtsnachfolger existiert auf dieser Grundlage eine Vereinbarung

zur Geschäftserfüllung (zuletzt aktualisiert im Juni 2020), mit der ein Großteil der Kassengeschäfte

sowie die Bankgeschäfte vom Landratsamt erledigt werden. In dem Zusammenhang war und ist der

Regionale Planungsverband v. a. auch hinsichtlich der softwaretechnischen Anforderungen an die im

Landratsamt Meißen vorhandenen Voraussetzungen gebunden.

Die Planungsregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge umfasst eine Fläche von 3.437 km2 und hatte zum

Stand 31.12.2021 —. 1.038.704 Einwohner (s. hierzu Quellenangabe aufS. 50). Neben Grenzen zu

allen sächsischen Planungsregionen hat sie im Norden eine Grenze zur brandenburgischen

Planungsregion Lausitz-Spreewald und grenzt im Süden an den Bezirk Aussig (Usti) in der

Tschechischen Republik. Über die Arbeit im eigenen Zuständigkeitsbereich hinaus bestimmen diese

Grenzen im Wesentlichen den Aufwand für die erforderlichen Abstimmungen der räumlichen Planung

mit den Nachbarn. Der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Partnern in der

Tschechischen Republik kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 41



Haushaltsplan 2023 - Anlagen

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan werden u. a. auch die Ergebnisse des Diskussionsprozesses um
den Haushaltsplan 2022 einschließlich des von der Verbandsversammlung beschlossenen freiwilligen
Haushaltsstrukturkonzeptes sowie des Personalentwicklungskonzeptes 2030 umgesetzt.

Überblick über Organisation und Struktur des Regionalen Planungsverbandes:

Mitglieds-

körperschaften

zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung war!

ist unter den insgesamt 9 prinzipiell

vorgesehenen beratenden Mitgliedern noch

kein Vertreter aus der Landwirtschaft berufen

Organe des Regionalen

Planungsverbandes

Verbandsversammlung
stimmberechtigte (17) und beratende (9*)

Mitglieder sowie deren Stellvertreter

— _nn.____._

Verbandsgeschäftsstelle

9,666 Stellen (Vollzeit)

2. Wesentliche Ziele und Strategien des Regionalen Planungsverbandes - Änderungen gegenüber
dem Vorjahr

gemaß § 6 Satz 3 Nr. 1 SächsKomHVO

Die Ziele der Arbeit des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge ergeben sich im
Wesentlichen aus den Vorgaben des Raumordnungsgesetzes, des Sächsischen Landespianungs
gesetzes und des Sächsischen Naturschutzgesetzes sowie des Landesentwicklungsplanes. Der
Regionale Planungsverband ist Träger der Regionalplanung, die als Teil der Landesplanung dem
Verband als Pflichtaufgabe übertragen worden ist ( 4 Abs. 1 Landesplanungsgesetz). Darüber hinaus
ist er Träger der Landschaftsrahmenplanung ( 8 Abs. 2 SächsNatSchG).

Seit 17. September 2020 ist, in Anpassung an den Landesentwicklungsplan 2013, die 2.
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge rechtswirksam.

Allerdings wurden im Rahmen der einjährigen Normenkontrollfrist 5 Normenkontrollanträge gegen
diesen Plan gestellt. Zur finanziellen Absicherung der Klageverfahren wurde eine entsprechende
Rückstellung gebildet. Die Rechtsverteidigung des Regionalplans geht mit einer erheblichen Bindung
finanzieller und personeller Ressourcen einher.

Kreisfreie Stadt Dresden

7 Verbandsräte

1K Meißen

5 Verbandsräte

1K Sächs.Schwelz/Osterzgeb.

5 Verbandsräte

Verbands

vorsitzender

1. Stellvertreter

2. Stellvertreter

Planungsausschuss

6 Verbandsräte
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Dennoch ist die Strategie des Verbandes weiterhin auch auf die Umsetzung des neuen Regionalpians
gerichtet. Dabei gilt es, die Interessen von Akteuren und Planungsträgern in der Region mit den
Planungszielen des Regionalplans und den vom Freistaat Sachsen gesetzten Planungszielen des
Landesentwicklungsplanes in Einklang zu bringen.

Damit im Zusammenhang hat der Regionale Planungsverband v. a. die Aufgabe,

- auf die Verwirklichung des Regionalpians, u. a. im Rahmen der Erstellung und Umsetzung von
Entwicklungskonzepten hinzuwirken und Prozesse der Regionalentwicklung und interkommunalen
sowie regionalen Kooperation in der Planungsregion zu unterstützen und voran zu bringen;
insbesondere obliegt es dem Verband, die Anwendung und Umsetzung der FR-Regio durch
verschiedene Projektträger in der Planungsregion zu unterstützen und im Förderverfahren
mitzuwirken ( 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Landesplanungsgesetz),

- die Träger der Bauleitplanung, die anderen öffentlichen sowie die sonstigen Planungsträger über
die Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung in seinem Verbandsgebiet zu unterrichten
und zu beraten, Stellung zu deren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu nehmen und
darauf hinzuwirken, dass raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen im Verbandsgebiet
miteinander im Einklang stehen,

- Abstimmungen zum Regionaiplan und zur grenzüberschreitenden Regionalentwicklung mit den
benachbarten Regionen in Deutschland und der Tschechischen Republik unter angemessener Be
rücksichtigung ihrer Interessen herbeizuführen und grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten.

Mit dem am 1. Februar 2023 in Kraft tretenden Wind-an-Land-Gesetz und dem darin enthaltenen
Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) gelten für die Länder verpflichtende Flächenvorgaben für
die raumplanerische Sicherung von Flächen für die Windenergie an Land (für Sachsen 1,3 ¾ bis Ende
2027 und 2 % bis Ende 2032). Der Freistaat Sachsen beabsichtigt weiterhin, diese Aufgabe den
Regionalen Planungsverbänden zuzuweisen. Insofern werden entsprechende inhaltliche und
kommunikative Vorbereitungsarbeiten für ein derartiges Planverfahren eine Hauptaufgabe im
Verband sein.

Für den Weiterbestand des im Rahmen des Projektes „CROSSDATA“ entstandenen
grenzübergreifenden Rauminformationssystems (RIS) und die damit im Zusammenhang entstandenen
Produkte wird die Zusammenarbeit mit den tschechischen Partnern fortgeführt. Dazu gehören i. d. R.
ein jährliches Treffen der Projektpartner und darüber hinausgehende Abstimmungen und Arbeiten zur
Aktualisierung der im Projekt entstandenen Produkte. In dem Zuge hat der Regionale Planungsverband
Oberes Elbtal/Osterzgebirge u. a. die Bereitstellung und Laufendhaltung der gemeinsamen
Projektwebseite übernommen.

Hinsichtlich der in der Vergangenheit durchgeführten Modellvorhaben der Raumordnung
„KlimaMORO“ und „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“ (Förderprojekte des Bundes) wird
der Regionale Planungsverband auch weiterhin die Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis
unterstützen. In dem Zuge arbeitet der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge im
2018 gegründeten bundesweiten Netzwerk Daseinsvorsorge mit. Ziel des Netzwerkes ist es, einen
Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge in den ländlichen Regionen zu leisten und Strategien und
Maßnahmen im Sinne der hierfür im Jahr 2013 erarbeiteten Regionalstrategien zu fördern, zu
unterstützen und weiterzuentwickeln. Anliegen der Mitarbeit des Verbandes ist es vor allem, neue
Erkenntnisse aus der Netzwerkarbeit auch in die Region zu transferieren und damit Impulse für die
Träger der Daseinsvorsorge in der eigenen Planungsregion zu setzen. Das bisher unter Führung des
Bundes agierende Netzwerk agiert seit Mitte 2022 eigenständig. Nachdem der Verband Im Zuge der
Überführung dieses Netzwerkes in die Selbstständigkeit seine Mitgliedschaft zunächst bis Ende 2022
erklärt hat, soll Ende 2022 erneut eine Entscheidung des Verbandes über seinen weiteren Verbleib
darin getroffen werden.
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3. Überblick Verbandshaushalt

Gesamtergebnishaushalt:

Summe ordentliche Erträge: 895.550 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen: 925200 Euro
ordentliches Ergebnis: - 29.650 Euro
Sonderergebnis: 0 Euro
Verrechnung mit dem Basiskapital: 29.650 Euro
Gesamtergebnis: 0 Euro

Gesa mtfi na nzh a usha It:
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes: -190.150 Euro
Aufnahme von Krediten für Investitionen: 0 Euro
Tilgung von Krediten für Investitionen: 0 Euro
Aufnahme Kassenkredit: 120.000 Euro

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des
Vermögens, der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) und der Zinsbelastung sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden
Haushaltsjahren und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum; durchschnittliche
Nutzungsdauer des Anlagevermögens

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO

Die Erträge im Haushalt des Regionalen Planungsverbandes Oberes ElbtaI/Osterzgebirge resultieren
zum überwiegenden Teil aus den Zuweisungen des Freistaates Sachsen in Form des
Mehrbelastungsausgleichs fMBA) — 715.500 Euro. Er ist eine im Sächsischen Landesplanungsgesetz
festgelegte statische Größe, keinen Änderungen unterworfen und seit 2006 konstant. Weil dieser die
Aufwendungen nicht mehr zu decken vermag, wird seit 2017 wieder eine Verbandsumlage erhoben.
Sie belief sich seit dem Jahr 2018 konstant auf 20.000 Euro und erhöht sich nun, im Jahr 2023, auf
180.000 Euro. Ab 2024 wird dann in der Finanzplanung mit Umlagebeträgen von jeweils 250.000 Euro
geplant.
Die Beträge entsprechen der in der Finanzplanung des Haushaltsplan 2022 und der mit dem von der
Verbandsversammlung beschlossenen Haushaltsstrukturkonzept vom Juni angezeigten Höhe. Andere
maßgebende Ertrags- und Einnahmequellen gibt es für den Regionalen Planungsverband nicht. Mehr
oder weniger symbolisch werden auch 2023 und nachfolgend lediglich noch 50 Euro als Einnahmen
aus der Abgabe von Druckerzeugnissen und anderen Arbeitsergebnissen des Regionalen
Planungsverbandes (Regionalplan, Ergebnisse der Raumbeobachtung, Auszüge aus Gutachten etc.)
veranschlagt.

Die Entwicklung bei den Aufwendungen wird im Wesentlichen von den Personalkosten bestimmt.
Die Vergütung der Mitarbeiter der Verbandsgeschäftsstelle orientiert sich bislang seit dem 1. Januar
2010 auf der Grundlage des von der Verbandsversammlung am 9. Dezember 2009 gefassten
Beschlusses (VV 08/2009) am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für kommunale Arbeitgeber
(WöD-VKA), ohne dass der Regionale Planungsverband dem Verband kommunaler Arbeitgeber
beigetreten ist. Damit im Zusammenhang wurde festgelegt, bei den von den Tarifparteien
beschlossenen Gehaltsanpassungen keinen Automatismus wirken zu lassen. So setzen
Tariferhöhungen für 9 von 10 Beschäftigten in jedem Falle einen Beschluss der Verbandsversammlung
voraus. Zuletzt hat die Verbandsversammlung im Mai 2021 (mit Beschluss VV 03/2021) beschlossen,
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die tariflich bis 31.12.2022 vereinbarten Entgelterhöhungen auch für die Beschäftigten in der
Verbandsgeschäftsstelle anzuwenden und diese auf den geltenden Haustarif aufzusetzen. Dieser
„Haustarif“ ist entstanden, weil seit 2010 nicht alle tariflichen Entgeltanpassungen umgesetzt wurden
und somit 9 von 10 Beschäftigten des Regionalen Planungsverbandes nach einer unter der tariflichen
Vergütung liegenden Entgeittabelle vergütet werden. Für 2023 wurde nun, ausgehend von dem von
der Verbandsversammlung im Juni 2022 beschlossenen Personalentwicklungskonzept 2030, bei der
Personalkostenplanung vorsorglich eine Rückkehr zur tariflichen Bezahlung für die Beschäftigten des
Verbandes eingeplant. Eine endgültige Entscheidung darüber bleibt der Verbandsversammlung
jedoch an Hand einer konkreten Kostenprognose auf der Grundlage des neuen Tarifergebnisses (der
aktuell gültige Tarifvertrag läuft zum 31.12.2022 aus) noch vorbehalten.

Für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 wird zunächst nur mit moderaten
Personalkostenerhöhungen geplant. Im Ergebnis des neuen Tarifabschlusses muss hier im Zuge der
nächsten Haushaltsplanung (für 2024) jedoch ggf. noch einmal nachgesteuert werden.

Die Aufwendungen sowohl für Sach- und Dienstleistungen als auch für die sonstigen ordentlichen
Aufwendungen bewegen sich im Planungszeitraum, ausgehend von 2022, mit Werten um die 85.000
Euro bzw. 40.000 Euro auf einem relativ konstanten Niveau.

Nach doppischem Haushaltsrecht sind im Ergebnishaushalt jährlich die Abschreibungen als
Aufwendungen zu veranschlagen. Der Ansatz liegt mit 7.500 Euro in der Größenordnung der
vergangenen Jahre und bewegt sich im Finanzplanungszeitraum zwischen 7.500 Euro und 9.000 Euro,
abhängig vom Anschaffungszeitpunkt und der Nutzungsdauer der geplanten Investitionen in die
Büroausstattung der Verbandsgeschäftsstelle. Die Abschreibungen schlagen sich nur im
Ergebnishaushalt nieder.

Die oben beschriebenen Entwicklungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich in analoger Weise mit
Ausnahme der sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch in den
entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes wider. Die Ausnahme ist
bedingt durch die nun für 2023 geplante vollständige Auszahlung der in 2020 und 2021 gebildeten
Rückstellung zur Deckung der für die fünf anhängigen Klageverfahren zum Regionalplan (2.
Gesamtfortschreibung) anfallenden Kosten. Hiermit war ursprünglich bereits 2022 gerechnet worden.
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2023 zeichnete sich jedoch wider dieser ursprünglichen
Erwartung immer noch kein Abschluss der Klageverfahren in 2022 ab, sodass mit der Fälligkeit dieser
Auszahlungen erneut geplant wird.

So wie die Abschreibungen nur im Ergebnishaushalt wirksam sind, schlagen Investitionen nur im
Finanzhaushalt zu Buche. Die geplanten Auszahlungen für Investitionen (Investitionen in das
Anlagevermögen) betragen in der Regel 10.000 Euro jährlich; der höhere Betrag mit 14.000 Euro im
Jahr 2024 resultiert aus der planmäßig anstehenden Servererneuerung für das lT-Netzwerk in der
Verbandsgeschäftsstelle. Der regelmäßig alle 5 Jahre erfolgende Serveraustausch stellt die jeweils
größte anfallende Investition im RPV dar.
Einzahlungen aus Investitionen sind nicht zu verzeichnen.

Sowohl die Entwicklung bei den Personalkosten als auch insbesondere die geplanten Auszahlungen
zu den bestehenden Rechtsstreitigkeiten führen dazu, dass 2023 die noch vorhandenen
Finanzreserven trotz sechsstelligen Umlagebetrags weitgehend aufgebraucht sein werden und am
Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich nur noch ca. 35.000 Euro betragen. Diese Tatsache im
Zusammenhang mit der Höhe der geplanten Umlagebeträge zeigt, dass eine Anpassung des durch das
Land zu zahlenden MBA zur Erledigung der Pflichtaufgaben, alternativ eine explizite Berücksichtigung
der Regionalen Planungsverbände im Sächsischen Finanzausgleich, nach wie vor dringend geboten
ist. In dem Zusammenhang wird auch erwartet, dass mit der aller Wahrscheinlichkeit nach
erfolgenden Übertragung der Planungsaufgabe zur Sicherung der Flächenbeitragswerte aus dem
Windenergieflächenbedarfsgesetz an die Regionalen Planungsverbände die dafür notwendigen
Ressourcen einschließlich der Übernahme ggf. auftretender Kosten für anfallende
Rechtsstreitigkeiten zum Regionalplan durch das Land bereitgestellt werden. Da es sich bei der
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Aufstellung der Regionalpläne um eine ursprünglich staatliche Aufgabe handelt, die den Regionalen
Planungsverbänden zur Erfüllung übertragen worden ist (Regionalplanung ist Teil der Landesplanung)
und dabei landesrechtliche Vorschriften umzusetzen sind, erscheint dies nur legitim.

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz das das 2. das 3.
Vorvorjahr Vorjahr HH-Jahr

auf das HR-Jahr folgende Jahr
Euro

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Erträge 757.019,97 739.050,00 895.550,00 965.550,00 965.550,00 965.550,00
Mehrbelastungsausgleich 715.50000 715.50000 715.50000 715.500,00 715.500,00 715.500,00
Verbandsumlagen 20.000,00 2000000 180.000,00 250.000,00 250.000,00 250.00000
Auflösung Sonderposten bewegl. Vermögen 0 0 0 0 0 0
privatrechtliche Leistungsentgelte 8.418,94 5000 50,00 5000 50,00 5000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.574,82 3,000,00 0 0 0 0
Zinserträge 526,21 500,00 0 0 0 0

Aufwendungen 1.005.771,03 836.950,00 925.200,00 933.900,00 945.600,00 959.600,00
Personalkosten 729.309,19 703.000,00 790.000,00 802.000,00 814.000,00 826.000,00
Entschädigung für ehrenamäiche Täägkeit 4.890,35 6.00000 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Sachkosten 264.848.72 120,450,00 120.700,00 117.400,00 117.600,00 ] 1 17.600,00
Abschreibungen 6.722,77 7.500,00 1 7.500,00 7.500,00 7.000,00 1 9.000,00

Das Vermögen des Regionalen Planungsverbandes besteht im Wesentlichen nur noch aus den
liquiden Mitteln. Dabei werden zu Beginn des Jahres 2023 die liquiden Mittel voraussichtlich noch
225.367 Euro betragen. Dazu wird das letzte Finanzanlagevermögen 2022 zur Einzahlung gebracht.
Die liquiden Mittel werden Ende 2023 voraussichtlich nur noch 35.000 Euro betragen und in den
kommenden Jahren im fünfstelligen Bereich verbleiben.
Hinzu kommt ein relativ geringes Anlagevermögen in Form von Einrichtungsgegenständen und
technischer Büroausstattung in der Verbandsgeschäftsstelle. Es betrug zum Stand 31.12.2021 —+

17.841 Euro und wird sich auch in den kommenden Jahren nicht wesentlich verändern.
Ersatzinvestitionen finden v. a. bei der lT-Ausstattung statt. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des
abnutzbaren Anlagevermögens beträgt 60 Monate.

Der Regionale Planungsverband besitzt weder Immobilien noch grundstücksgleiche Rechte.

Für das Planjahr und die Folgejahre wird von einem geringen Wert an Verbindlichkeiten ausgegangen,
dieser entspricht den erwartbaren Werten der Vorjahre.

Kredite für Investitionen wurden bisher nicht aufgenommen und werden auch zukünftig nicht
aufgenommen werden. Um die nötige Liquidität v. a. in den ersten beiden Monaten des Folgejahres
2024 zu haben, wird vorsorglich ein Kassenkredit geplant. Des Weiteren existiert ein Leasingvertrag
für das Dienst-Kfz der Verbandsgeschäftsstelle. Dieser wurde im August 2020 abgeschlossen und hat
eine Laufzeit von 48 Monaten.

Darüber hinaus unterhält der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge keine
Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen oder Ähnlichem und plant auch nicht, solche
Verpflichtungen einzugehen.

Stellenplan:

Im Stellenplan wird weiterhin mit 10 Stellen geplant, 2 davon als Teilzeitstellen. Erstmalig werden für
den Referentenbereich neben der Entgeltgruppe 14 auch zwei Referentenstellen in der Entgeltgruppe
13 geführt. Diese Änderung steht im Zusammenhang mit der Neubesetzung der Referentenstellen, im
Zuge derer auch die noch in der Entgeltgruppe 14 verbliebenen Stellen künftig noch schrittweise
umgewandelt werden sollen.

Die geänderten Stellenanteile bei den Teilzeitstellen sind Ergebnis der im Zuge der für den
kommunalen Arbeitgeberbereich des WöD erfolgten Arbeitszeitabsenkung.
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Deckungsvermerke:

Der Ergebnishaushalt umfasst ein Budget, welches nicht weiter untergliedert wird. Neben den
bereits rechtlich normierten Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit f 13 SächsKomHVO —

Verfügungsmittel, Budget für die leistungsorientierte Bezahlung gemäß § 1$ bzw. § 18a TVÖD)
werden innerhalb dieses Gesamtbudgets die Aufwendungen und Erträge über alle Produkte hinweg
für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Ebenso für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden im Finanzhaushalt Investitionen in
bewegliches und immaterielles Vermögen.

5. Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals und der Rücklagen unter
Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren im Haushaltsjahr und in den dem
Haushaltsjahr folgenden drei Jahren; Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 3 SächsKomHVO

Das Gesamtergebnis fErgebnishaushalt) wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Vorvolahr Volahr Planjahr das 1. das 2. 1 das 3.
(JA) Prognose auf das Haushaltsjahr folgende Jahr

gerundet
Euro

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Stand Rücklagen zum

0 0 0 0 31,650 51.55001.01.
ordentliches Ergebnis 248.751* -51.000 -29.650 31.650 19.950 5.950
Abdeckung von Fehlbe-

0 0 0 0 0 0
trägen_aus_Vorjahren
(veranschlagtes) 248751* -51.000 -29.650 31.650 19.950 5.950
ordentliches Ergebnis
(veranschlagtes)

0 0 0 0 0 0Sonderergebnis
(veranschlagtes)
Gesamtergebnisals 248751* -51.000 -29.650 31.650 19.950 5.950
Überschuss oder
Fehlbetrag

Verrechnung auf das
Basiskapital
(gemäß l2Abs. 3 248.751 51.000 29.650 0 0 0
SächstPIG)
Stand Basiskapital zum

137.711 86,711** 57.061 88.711 108.661 114.611
31.12.
Vortrag eines
Fehlbetrags auf neue 0 0 0 0 0 0
Rechnung

* schließt über-/außerplanmäßige Mittel für die Zuführung zur kückstellung zur finanziellen Absicherung der Normenkon
troliverfahren ein

** Berechnung auf der Grundlage der Prognose zum Berichtsstand zum 30.06.2022 gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO

Mit dem Ziel, die Umlagebeträge der Mitglieder des Verbandes gering zu halten, war schon in den

vergangenen Jahren jeweils im Ergebnishaushalt ein negatives Gesamtergebnis zu verzeichnen

gewesen. Dieses musste 2020 erstmals vollständig gegen das Basiskapital verrechnet werden, da
keine Rücklagen mehr vorhanden waren und auch gegenwärtig nicht vorhanden sind. Ein Vortragen

von Fehlbeträgen auf Folgejahre konnte dadurch vermieden werden.

Auch 2023 wird das Basiskapital infolge eines Fehlbetrages, der nicht durch Rücklagen gedeckt

werden kann, weiter abgesenkt und liegt mit rd. 57.000 Euro nur noch rd. 20.000 Euro über seiner

gesetzlich zulässigen Mindestgrenze. Eine weitere planmäRige Verrechnung gegen das Basiskapital
kann daher in den Folgejahren nicht mehr empfohlen werden.
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Da außer Zuweisungen und Umlagen der Regionale Planungsverband über keine wesentlichen
Einnahmemöglichkeiten verfügt, muss auch in den kommenden Jahren ein Vortragen von
Fehlbeträgen auf neue Rechnung der Folgejahre ausgeschlossen werden. Eine zukünftig verbesserte
Finanzausstattung des Regionalen Planungsverbandes durch den Freistaat Sachsen muss daher
weiterhin auf der Agenda stehen, auch wenn in der mittelfristigen Finanzplanung aufgrund der
aktuellen Rechtslage zunächst nur von höheren Umlagebeträgen für einen Haushaltsausgleich
ausgegangen werden kann. Geringfügige Überschüsse lassen dabei wieder eine geringe Rücklage i. H.
von voraussichtlich 57.550 Euro bis Ende 2026 entstehen.

6. Planung von erheblichen Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen im
Haushaltsjahr und Auswirkungen für die Haushalte der folgenden Jahre

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 4 SächsKomHvo

Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge plant keine erheblichen Investitionen
und lnvestitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahresscheiben ziehen. Damit gibt es
auch keine finanziellen Auswirkungen daraus auf die Folgejahre.

Der im Planjahr und in den Folgejahren veranschlagte Betrag von 10.000 Euro resultiert im
Wesentlichen aus der kontinuierlich notwendigen Erneuerung der vorhandenen Büroausstattung,
insbesondere der IT- und Drucktechnik. 2024 steht die im 5-Jahres-Abschreibungsrhythmus
erfolgende turnusmäßige Erneuerung des Servers an, woraus sich der etwas höhere Betrag ergibt.
Ansonsten werden sich die Auszahlungen für Investitionen über die Jahre voraussichtlich nicht
wesentlich verändern.

Ergebnis des Ansatz des Ansatz des das das 2. das 3.
Bezeichnung Vorvorjahres Vorjahres Haushaltsjahres

auf das Haushaltsjahrfolgende Jahr

2021 2022 2023 2024 2025 2026
(Euro) (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) (Euro)

Mittel für Investitionen 7.265 10.000 10.000 14.000 10.000 10.000
- darunter Erwerb von

Finanzanlagevermögen 59 0 0 0 0 0
Kreditkosten 0 0 0 0 0 0

7. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs aus laufender
Verwaltungstätigkeit, des Finanzierungsmittelüberschusses oder des Finanzierungsmittel
fehlbetrags; Umfang der Kassenkredite und Umfang der liquiden Mittel zur Inanspruchnahme
von langfristigen Rückstellungen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVo

Aus dem Saldo aller zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht aus
Investitionstätigkeit resultieren, ergibt sich der Zahlungsmittelsaldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt.

In 2023 wird aus laufender Verwaltungstätigkeit konkret mit einem erneuten negativen
Zahlungsmittelsaldo i. H. v. von -180.150 Euro gerechnet. Darin enthalten ist erneut die vollständige
Auszahlung aus der mit dem Jahresabschluss 2021 deutlich erhöhten Rückstellung zur finanziellen
Absicherung der anhängigen Normenkontrollverfahren, nachdem sich zum Zeitpunkt der
Haushaltsplanaufstellung 2023 ein Ende der Normenkontrollverfahren nicht mehr abzeichnete. Der
Betrag schwenkt dann ab 2024 aufgrund der geplanten höheren Umlagebeträge in den positiven
Bereich.
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Unter Einrechnung der geplanten Investitionen in das materielle und immaterielle Anlagevermögen

ergibt sich für 2023 insgesamt ein Finanzierungsmittelfehlbetrag in Höhe von -190.150 Euro. Dieser ist

grundsätzlich durch die noch vorhandenen liquiden Mittel und das 2022 zur Auflösung gelangende

Finanzanlagevermögen gedeckt; dennoch wird für 2023 ein Kassenkredit eingeplant, um vor allem die
im Januar und Februar 2023 auftretende Liquiditätslücke für die laufenden Kosten überbrücken zu

können. Diese Problematik besteht, da die ersten Zahlungen aus dem MBA in jedem Jahr immer erst

Mitte Februar fällig werden und Umlagezahlungen erst nach In-Kraft-Setzen der Haushaltssatzung

2023 abgefordert werden können. Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird, wie schon im Vorjahr, für

2023 auf 120.000 Euro festgesetzt. Er beträgt 12,5 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit und befindet sich damit unter der Schwelle der Genehmigungspflicht durch die zuständige

Rechtsaufsichtsbehörde.

In der Vergangenheit wurden noch keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

Die ab 2024 festzustellenden Werte eines Finanzierungsmittelüberschusses spiegeln im Wesentlichen

das Bild des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit wider, da erhebliche
Investitionen, die dieses Bild verändern, im Regionalen Planungsverband, wie unter Punkt 6

dargestellt, nur eine geringe Rolle spielen und eigenes Finanzvermögen nicht mehr zur Verfügung

steht. Die nötigen Zahlungsmittel müssen somit über erhöhte Umlagezahlungen bereitgestellt werden.

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres ist im

Finanzhaushalt dargestellt. Aus der Entwicklung wird im Plan ein jährlich jeweils geringer Anstieg
dieser von rd. 35.000 Euro zum Ende des Jahres 2023 auf etwas mehr als 80.000 Euro Ende 2026

prognostiziert.

8. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auswirkungen auf die
Haushalte im Finanzplanungszeitraum

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 6

Derzeit sind beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) gegen den Regionalen Planungsverband

5 Normenkontrollklagen anhängig. Dafür wurde 2020 eine Rückstellung gebildet; diese erfuhr mit dem

Jahresabschluss 2021 eine erhebliche Zuführung. Zu Beginn des Planjahres 2022 betrug diese

158.663,68 Euro.

Die vollständige Auszahlung dieser Rückstellung wurde bereits für 2022 geplant. Zum Zeitpunkt der

Haushaltsplanaufstellung 2023 zeichnete sich jedoch immer noch keine Entscheidung hierzu ab, so

dass nun 2023 mit der vollständigen Auszahlung für die anhängigen Rechtsstreite geplant wird. Dazu

werden 158.000 Euro veranschlagt, die aus der Umlagezahlung der Mitglieder bzw. der Auflösung des
letzten Finanzanlagevermögens in 2022 als liquide Mittel zur Verfügung stehen.
Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass die Haushalte des Finanzplanungszeitraumes (2024 bis

2026) davon nicht mehr berührt werden.

Nach einer endgültigen Entscheidung in allen NKV und der Begleichung aller daraus erwachsenden

Zahlungsverpflichtungen werden gegebenenfalls nicht verbrauchte Mittel dem Haushalt wieder
zugeführt.

Weitere Rückstellungen existieren nicht und die Notwendigkeit zu deren Bildung ist derzeit auch nicht

absehbar. Insofern existiert kein darüberhinausgehender Bedarf zur Finanzierung von Rückstellungen.
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9. Angaben zum Haushaltsstrukturkonzept

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 7 SächsKomHVO

Mit dem Haushaltsplan 2022 wurde auf freiwilliger Basis ein Haushaltsstrukturkonzept fHSK)
aufgestellt. Ziel war die Feststellung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von
Einsparpotenzialen v. a. für künftige Haushalte. Das HSK wurde zeitglich mit dem Haushaltsplan 2022
von der Verbandsversammlung beschlossen und mit dem Haushaltsplan 2022 der
Rechtsaufsichtsbehörde übermittelt. Eine Rückäußerung der Rechtsaufsicht dazu ist jedoch nicht
erfolgt.

10. Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung des
Verbandes

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 8 SächsKomHVO

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Planungsregion hat unmittelbar keine Auswirkungen auf
die haushaltswirtschaftliche Entwicklung des Regionalen Planungsverbandes. Die Einwohnerzahlen
spielen lediglich bei der Anzahl der Verbandsräte sowie bei einer zu erhebenden Verbandsumlage
eine Rolle, wobei sich die Höhe der Verbandsumlage nach der Verteilung der Einwohneranteile
zwischen den Mitgliedskörperschaften bestimmt.

Die Einwohnerzahlen der Mitgliedskörperschaften zum 31.12.2021 (insgesamt 1.038.704) als
Grundlage des Vertellschlüssels zur Erhebung der Umlage stellen sich wie folgt dar:

LHS Dresden LK Meißen L.K Sächs. Schweiz-Osterzgebirge

EW abs. Anteil (in %) EW abs. Anteil (in ¾) EW abs. Anteil (in %)

555.351 53,47 239.344 23,04 244.009 23,49

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Bevölkerung jeweils am Monatsende, Betichts5tand 31. Marz 2022
Achtung: Die endgültigen Daten zu den Ein wohnerzahlen am Ende des Jahres 2021 werden voraussichtlich erst im März 2023
veröffentlicht, sodass es hier nach einmal zu geringfügigen Änderungen kommen kann.

Aus den o. g. voraussichtlichen Einwohnerzahlen und -anteilen ergeben sich folgende Umlagewerte
für die Mitgliedskörperschaften im Jahr 2023:

Stadt Dresden: 96.246,00 Euro
Landkreis Meißen: 41.472,00 Euro
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: 42.282,00 Euro

11. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustab
deckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen,
Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen
Sicherheiten sowie Gewährverträgen

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 9 SächsKomHVO

Der Regionale Planungsverband unterhält keine Beteiligungen an Unternehmen oder vergleichbaren
Einrichtungen. Ebenso hat er keine Bürgschaften und andere Sicherheiten sowie Gewährverträge
übernommen und wird dies auch zukünftig nicht tun. Damit ergeben sich keine haushalts
wirtschaftlichen Belastungen aus den genannten Sachverhalten.
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Regionater Ptanungsverband
Oberes Etbtat/Osterzgebirge

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Verbandsvorsitzender

Radebeul, 19.12.2022

Beschluss VV 08/2022
59. Sitzung der Verbandsversammlung am 19.12.2022, TOP 5
(öffentl ich)

Beschlussgegenstand: Neufassung der Verbandssatzung des
Regionalen Planungsverbandes Oberes Eibtal?
Osterzgebirge

Beschlusstext: Die Verbandsversammlung beschließt den in der Anlage 1
beigefügten Entwurf als Neufassung der Satzung des
Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/
Osterzgebirge.

Begründung: Die gültige Verbandssatzung stammt aus dem Jahr 2013
und wurde seitdem bereits zweimal (2016 und 2017)
geändert. Die derzeit gültige Fassung wurde insbesondere
vor dem Hintergrund der künftig beabsichtigten
Veröffentlichung von Beratungsunterlagen, der in den
beiden letzten Jahren eingetretenen pandemisch
bedingten Einschränkungen auch für kommunale Gremien
und der zunehmenden Digitalisierung, daneben aber auch
allgemein, einer kritischen inhaltlichen Uberprüfung
unterzogen. Im Ergebnis werden Anderungs- bzw.
Ergänzungsvorschläge unterbreitet und diese zum Anlass
genommen, insgesamt eine Neufassung der
Verbandssatzung vorzulegen. In Anlage 2 ist eine
Gegenüberstellung von Inhalten der derzeit geltenden
Fassung der Verbandssatzung mit denen der
Anderungsvorschläge erfolgt. Dabei ist dem jeweiligen
Anderungsvorschlag in der rechten Spalte der Tabelle
auch eine Begründung beigefügt.
Der Planungsausschuss hat gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 der
Satzung des Regionalen Planungsverbandes den
beigefügten Entwurf der Neufassung der Satzung
vorberaten und der Verbandsversammlung die
Beschlussfassung empfohlen.



2

Anlagen: 1. Text der Neufassung der Satzung des Regionalen
Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge

2. Gegenüberstellung der Inhalte der aktuell gültigen Fassung
mit den zur Anderung vorgesehenen Inhalten einschließlich
Begründung der vorgeschlagenen Anderungen (Synopse)

Die Beschlussfassung wird bestätigt.

M. Geisler
Verbandsvorsitzender



Neufassung der Satzung
des Regionalen Planungsverbandes Oberes ElbtallOsterzgebirge

Vom 19.12.2022

Aufgrund § 9 Absatz 3 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates
Sachsen (Landesplanungsgesetz - SächsLPlG) vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. 5.
706), das durch Artikel 4 der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. 5. 517) geändert
worden ist, i. V. m. § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des Ge
setzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist, und i. V. m. § 3 der
Sächsischen Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018
(SächsGVBI. 5. 99), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (Sächs
GVBI. S. 134) geändert worden ist, hat die Verbandsversammlung des Regionalen Planungs
verbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2022 folgende Neu
fassung der Verbandssatzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzge
birge beschlossen. Die im nachfolgen Satzungstext verankerten Verweise auf das Landespla
nungsgesetz, die Sächsische Gemeindeordnung und die Sächsische Landkreisordnung be
ziehen sich auf den oben benannten Rechtsstand in ihrer jeweiligen Fassung.

Inhaltsübersicht

§ 1 Aufgaben der Verbandsversammlung
§ 2 Sitzungen der Verbandsversammlung
§ 3 Verbandsräte
§ 4 Beratende Mitglieder
§ 5 Beschlüsse und Wahlen
§ 6 Planungsausschuss
§ 7 Verbandsvorsitzender
§ 8 Verbandsgeschäftsstelle
§ 9 Deckung des Finanzbedarfs und Verbandswirtschaft
§ 10 Öffentliche Bekanntmachungen
§ 11 In-Kraft-Treten

§ 1 Aufgaben der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung beschlieBt über:
1. die Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Regionaiplans bzw. seiner Teile
2. den Entwurf des Regionalplans bzw. seiner Teile und dessen Änderungen zur Durch

führung des öffentlichen Beteiligungsverfahrens
3. die Satzung über den Regionalplan bzw. seiner Teile als Teilregionalpläne
4. die Verbandssatzung sowie deren Änderungen
5. die Entschädigungssatzung sowie deren Änderungen
6. die Geschäftsordnung sowie deren Anderungen
7. Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter für den Planungsausschuss
8. die Bildung zeitweiliger beratender oder beschließender Ausschüsse und wählt die Mit

glieder und deren Stellvertreter in diese Ausschüsse
9. die vom Planungsausschuss oder von zeitweiligen Ausschüssen vorgelegten Angele

genheiten
10. die Berufung und Abberufung der beratenden Mitglieder und ihrer Stellvertreter
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11. die Haushaltssatzung mit Festsetzung der Verbandsumlage, die Nachtragshaushalts
satzungen und über Einwendungen gegen die Haushaltssatzung und die Nachtrags
ha ushaltssatzu ngen

12. die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
von mehr als 50.000 Euro

13. die Feststellung des Jahresabschlusses
14. Bestellung des Leiters/der Leiterin der Verbandsgeschäftsstelle auf Vorschlag des Ver

bandsvorsitzenden
15. Gehaltsanpassungen für die Beschäftigten in der Verbandsgeschäftsstelle

auf der Grundlage tariflicher Entscheidungen der Tarifpartner des TVÖD
16. Stellungnahmen zum Entwurf des Landesentwicklungsplanes und zu ggf. weiteren

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, soweit eine Behandlung im Pla
nungsausschuss nicht statifinden kann.

Die Verbandsversammlung kann im Falle der Bildung von zeitweiligen Ausschüssen be
sondere Regelungen für deren Sitzungen und die ggf. in diesen Ausschüssen zu fassen
den Beschlüsse festlegen; andernfalls gelten für die Arbeit dieser Ausschüsse § 6 Absätze
3 bis 7 analog.

(2) Die Verbandsversammlung wählt den Verbandsvorsitzenden und zwei Stellvertreter, deren
Vertretungsreihenfolge dabei festzulegen ist.

(3) Die Verbandsversammlung kann sich die Beschlussfassung über weitere Angelegenheiten
vorbehalten, soweit nicht nach gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung der Ver
bandsvorsitzende oder der Planungsausschuss zuständig ist.

(4) Die Verbandsversammlung kann dem Planungsausschuss, den zeitweiligen Ausschüssen
gemäß Abs. 1 Nr. 8 sowie dem Verbandsvorsitzenden durch Beschluss Aufgaben übertra
gen.

§ 2 Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist nach Bedarf, jährlich jedoch mindestens einmal einzuberu
fen. Sie ist einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Viertel der stimmberechtigten
Mitglieder unter Angabe der Beratungsgegenstände gefordert wird.

(2) Die Verbandsversammlung wird durch den Verbandsvorsitzenden schriftlich oder in elekt
ronischer Form einberufen. Die Einladung muss Sitzungsbeginn und -ort und die Beta
tungsgegenstände angeben und den Verbandsräten sowie den beratenden Mitgliedern
spätestens drei Wochen vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann die Frist bis
auf fünf Tage verkürzt werden. Die zu den jeweiligen Beratungsgegenständen erforderli
chen Unterlagen sind den Verbandsräten rechtzeitig, nach Möglichkeit mit der Einladung,
zur Verfügung zu stellen, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen
Einzelner entgegenstehen.

(3) Zu den Sitzungen werden die oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde und
die Raumordnungsbehörde eingeladen.

(4) Die Sitzungen werden durch den Verbandsvorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung
durch einen seiner Stellvertreter geleitet.

(5) Ein Vertreter der Verbandsgeschäftsstelle ist zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet.

(6) Über die Sitzungen der Verbandsversammlung wird ein Protokoll gefertigt, das vom Vor
sitzenden und dem Leiter der Verbandsgeschäftsstelle zu unterzeichnen ist.

(7) Die Sitzungen sind öffentlich. Soweit Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder
berechtigte Ansprüche Einzelner dem entgegenstehen, kann die Öffentlichkeit ausge
schlossen werden.
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Über Anträge aus der Mitte der Verbandsversammlung, einen Tagesordnungspunkt entgegen der Tagesordnung in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, wirdin nichtöffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Durch die Geschäftsordnung kannfestgelegt werden, dass bestimmte Angelegenheiten grundsätzlich in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden.
Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind der Öffentlichkeit bekanntzugeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung entfallen sind. Die Verbandsräte, in die Beratung einbezogenen Vertreter der Verbandsgeschäftsstelle und ggf. weitere Teilnehmersind bis zur Entbindung durch den Verbandsvorsitzenden zur Verschwiegenheit über allein nichtöffentlicher Sitzung behandelten Angelegenheiten verpflichtet.

(8) Zeitpunkt und Ort der Sitzung der Verbandsversammlung sind unter Angabe der Tagesordnung spätestens am vierten Tag vor der Sitzung öffentlich bekannt zu machen. Dasgilt nicht für die Einberufung der Verbandsversammlung in dringenden Fällen gemäß § 2Abs. 2 Satz 3 und in Fällen ihrer erneuten Einberufung gemäß § 5 Abs. 3. Die Beratungsunterlagen sind, sofern es sich um Unterlagen handelt, die Gegenstand einer öffentlichenSitzung sind und keine berechtigten Interessen Einzelner entgegenstehen, auf der Internetseite des Regionalen Planungsverbandes für die Öffentlichkeit bereitzustellen.
(9) Die Verbandsräte und bei deren Abwesenheit deren Stellvertreter haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und des Verdienstausfalls für die Teilnahme an den Sitzungen nachMaßgabe der Entschädigungssatzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes EIbtal!Osterzgebirge.

§ 3 Verbandsräte

(1) Die Tätigkeit als Verbandsrat oder als Stellvertreter endet vorzeitig durch:
1. Verlust der Wählbarkeit
2. Rücktritt aus wichtigem Grund ( 18 SächsGemO)
3. Erlöschen der Mitgliedschaft der entsendenden Gebietskörperschaft. Ein solcher Fallliegt jedoch nicht vor, wenn das Gebiet der entsendenden Gebietskörperschaft im bisherigen Regionalen Planungsverband überwiegend verbleibt.

(2) Scheidet ein weiterer Verbandsrat oder ein Stellvertreter durch einen der in Abs. 1 genannten Gründe aus, so ist durch die entsendende Mitgliedskörperschaft unverzüglich einNachfolger für die verbleibende Wahlperiode zu wählen.
(3) Für die Vertretung der Landräte und des Oberbürgermeisters der kreisfreien Stadt Dresdenin der Verbandsversammlung kommen die Regelungen der § 50 und 51 SächsLKrO bzw.

§ 55 SächsGemO zur Anwendung. Dies gilt nicht für die Ausübung der Funktion desVerbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter.

§ 4 Beratende Mitglieder der Verbandsversammlung

(1) Die Berufung der beratenden Mitglieder der Verbandsversammlung und ggf. ihrer Stellvertreter erfolgt auf Vorschlag der sie entsendenden Organisation durch Beschluss derVerbandsversammlung. Die entsendende Organisation kann einen Stellvertreter benennen; dieser ist ebenfalls durch die Verbandsversammlung zu berufen.
(2) Ihre Amtszeit richtet sich nach der Amtszeit der Verbandsversammlung. Eine vorherigeAbberufung kann auf Antrag der entsendenden Organisation oder auf Antrag aus den Reihen der Verbandsversammlung erfolgen.

(3) Für die beratenden Mitglieder gilt § 20 SächsGemO entsprechend.
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§ 5 Beschlüsse und Wahlen

(1) Die Verbandsversammlung entscheidet durch Beschluss, soweit sich nicht aus gesetzli
chen Vorschriften oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt.

(2) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Verbandsräte ordnungsgemäß
geladen wurden und mehr als die Hälfte von ihnen anwesend ist oder durch ihren Vertreter
vertreten werden. Eine Verletzung von Form und Frist der Ladung gilt als geheilt, wenn der
Verbandsrat zur Sitzung erscheint und den Mangel nicht spätestens bei Eintritt in die Ta
gesordnung der Sitzung geltend macht.

(3) Eine infolge der Nichtbeschlussfähigkeit der Verbandsversammlung zum gleichen Ver
handlungsgegenstand neu einberufene Verbandsversammlung ist unabhängig von der
Zahl der anwesenden Verbandsräte oder ihrer Stellvertreter beschlussfähig, wenn darauf
in der Einladung ausdrücklich hingewiesen wurde. § 2 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2, 1. Halbsatz
gelten entsprechend. Die Frist für die erneute Einladung muss mindestens drei Werktage
betragen.

(4) Beschlussfassungen erfolgen offen. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abge
gebenen gültigen Stimmen gefasst, wobei jedoch mindestens ein Drittel der anwesenden
stimmberechtigten Verbandsräte zustimmen muss. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag
abgelehnt.

(5) Über die Beratungsgegenstände, die in der Einladung nicht angegeben wurden, kann nur
Beschluss gefasst werden, wenn die Behandlung des Gegenstandes keinen Aufschub dul
det und mehr als die Hälfte aller Verbandsräte oder deren Stellvertreter anwesend und
damit einverstanden ist.

(6) Stimmberechtigt sind nur die Verbandsräte und bei deren Abwesenheit deren Stellvertre
ter. Sie haben jeweils eine Stimme.

(7) Wahlen werden geheim durchgeführt. Offen kann gewählt werden, wenn kein Verbandsrat
widerspricht. Für die Wahlen gelten die Abs. 2, 3, 5 und 6 entsprechend. Das Nähere zur
Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter regelt die Geschäftsordnung.
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird bei
Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehrheit erreicht, erfolgt eine Stichwahl der beiden Be
werber mit den höchsten Stimmzahlen. Haben mehrere Bewerber im ersten Wahlgang
gleiche Stimmzahlen, entscheidet das Los über die Teilnahme an der Stichwahl. Wird bei
Stichwahlen Stimmgleichheit erzielt, entscheidet ebenfalls das Los.

(8) Über Gegenstände einfacher Art und geringer Bedeutung kann im schriftlichen oder elek
tronischen Verfahren beschlossen werden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vor
liegt:
1. es besteht ein mit einer Fristsetzung verbundener Beschlussgegenstand oder
2. es gibt hygienebedingte rechtlich vorgeschriebene Einschränkungen für die Sitzungstä

tigkeit.
Ausgenommen vom schriftlichen oder elektronischen Verfahren sind Beschlüsse zu den
Aufgaben gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 -5, 7, 8, 11, 13 und 14. Das Nähere regelt die Geschäfts
ordnung. § 7 Abs. 5 bleibt unberührt.

§ 6 Planungsausschuss

(1) Der Planungsausschuss ist ein ständiger Ausschuss der Verbandsversammlung. Er hat
insbesondere folgende Aufgaben:
1. Vorbereitung von sachlichen Entscheidungen der Verbandsversammlung gemäß § 1

Abs. 1 Nr. 1 bis 6, 11 und 15
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2. Unterrichtung der öffentlichen und sonstigen Planungsträger über die Erfordernisse der
Raumordnung, insbesondere wie sie sich aus dem Regionalplan ergeben, durch Ab
gabe von Stellungnahmen zu ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen.
Der Planungsausschuss wird ermächtigt, über die konkrete Verfahrensweise der Ab
gabe von Stellungnahmen in Verantwortung des Verbandsvorsitzenden bzw. der Ver
bandsgeschäftsstelle zu beschließen.

3. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von
mehr als 10.000 Euro bis 50.000 Euro.

Der Planungsausschuss kann weitere Aufgaben des Verbandes erledigen, soweit nicht
nach gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung die Verbandsversammlung sich die
Erledigung bestimmter Aufgaben vorbehalten hat oder der Verbandsvorsitzende dafür zu
ständig ist.

(2) Der Planungsausschuss besteht aus je zwei Vertretern der Mitgliedskörperschaften, die
als stimmberechtigte Mitglieder der Verbandsversammlung angehören und von ihr in den
Planungsausschuss gewählt werden. Für jeden Vertreter ist durch die Verbandsversamm
lung ein Stellvertreter zu wählen, dabei können diese auch aus den Reihen der Stellver
treter der Verbandsräte gewählt werden.
Für die Wahl der Mitglieder und ihrer Stellvertreter sollen von den Mitgliedskörperschaften
Vorschläge gemacht werden.
Die Amtszeit des Planungsausschusses richtet sich nach der Amtszeit der Verbandsver
sammlung.

(3) Für die Mitglieder des Planungsausschusses gilt § 10 Abs. 4 SächsLPlG entsprechend.

(4) Für die Sitzungen des Planungsausschusses gelten die Regelungen nach § 2 Abs. 2 bis 9
sowie § 5 Abs. 1 bis 6 und Abs. 8 entsprechend. Sofern es sich um die Vorberatung von
Angelegenheiten nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 handelt, kann in nichtöffentlicher Sitzung
verhandelt werden. In diesen Fällen gelten § 2 Abs. 3, Abs. 7 Satz 1 und Abs. 8 sowie § 5
Abs. 3 nicht. Die Entscheidung, ob in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung verhandelt
wird, entscheidet der Verbandsvorsitzende mit der Einladung. Sitzungen, die der Vorbera
tung von Angelegenheiten dienen, werden nicht erneut einberufen, wenn die Beschlussfä
higkeit nicht gegeben ist.

(5) Die Tätigkeit eines stimmberechtigten Mitglieds des Planungsausschusses endet vorzeitig
durch:
1. Verlust des Amtes als Verbandsrat oder stellvertretender Verbandsrat in der Verbands

versammlung
2. Beendigung ehrenamtlicher Tätigkeit aus wichtigem Grund. Ob ein wichtiger Grund

vorliegt, entscheidet die Verbandsversammlung durch Beschluss. § 18 SächsGemO
gilt entsprechend.

Für ein vorzeitig ausscheidendes Mitglied oder einen vorzeitig ausscheidenden Stellver
treter im Planungsausschuss ist für den Rest der Amtszeit gemäß Abs. 2 zum nächstmög
lichen Zeitpunkt ein Nachfolger zu wählen.

(6) Der Planungsausschuss wird vom Vorsitzenden nach Erfordernis einberufen. Er ist unver
züglich einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder es ver
langt.

(7) Der Planungsausschuss kann beratende Mitglieder aus der Verbandsversammlung zu sei
nen Beratungen hinzuziehen.

§ 7 Verbandsvorsitzender

(1) Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter werden für die Dauer der Amtszeit der
Verbandsversammlung gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt
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sind, bis zum Amtsantritt des neu gewählten Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertre
ter weitet aus. Dies gilt nicht im Falle der vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit nach
Abs. 2. In diesem Fall wird die Tätigkeit des Verbandsvorsitzenden bis zur Neuwahl durch
seine Stellvertreter wahrgenommen. Trifft Abs. 2 für den Verbandsvorsitzenden und seine
Stellvertreter gleichzeitig zu, so wird die Funktion des Verbandsvorsitzenden bis zur Neu
wahl vom lebensältesten Verbandstat wahrgenommen.

(2) Die Tätigkeit als Verbandsvorsitzender oder als Stellvertreter endet vorzeitig durch:
1. Verlust des Amtes als Verbandsrat
2. Rücktritt
3. Abwahl durch die Verbandsversammlung mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Zahl aller Ver

bandsräte.
Zwischen der Antragstellung auf Abwahl und der Sitzung der Verbandsversammlung zur
Durchführung dieser muss eine Frist von mindestens fünf Tagen liegen. Im Falle der vor
zeitigen Beendigung der Tätigkeit als Verbandsvorsitzender oder als Stellvertreter ist un
verzüglich ein neuer Verbandsvorsitzender oder Stellvertreter zu wählen.

(3) Für die Rechtsverhältnisse und die Befangenheit gilt § 10 Abs. 4 Satz 2 SächsLPlG ent
sprechend.

(4) Der Verbandsvorsitzende hat über die ihm nach § 11 SächsLPlG übertragenen Aufgaben
hinaus die Pflicht, die Beschlüsse der Verbandsgremien auf Rechtmäßigkeit zu prüfen,
erforderlichenfalls zu widersprechen bzw. zu beanstanden.

(5) Der Verbandsvorsitzende kann in dringenden Fällen zusammen mit einem Verbandsrat
Eilbeschlüsse fassen. Sie bedürfen der nachträglichen Bekanntgabe an die Verbandsver
sammlung. Ausgenommen von Eilbeschlüssen sind Beschlüsse, die die Verbandssatzung,
die Haushaltssatzung, die Entschädigungssatzung oder anderweitige Angelegenheiten be
treffen, für die nach einem Gesetz die Verbandsversammlung zuständig ist.

(6) Der Verbandsvorsitzende ist Fach- und Dienstvorgesetzter der Bediensteten der Ver
bandsgeschäftsstelle und kann diesen Weisungen und Aufträge im Rahmen der Verbands
aufgaben erteilen. Im Zusammenhang damit obliegen ihm die Personalentscheidungen für
die Bediensteten in der Verbandsgeschäftsstelle.
Er kann Aufgaben der Dienst- und der Fachaufsicht auf den Leiter der Verbandsgeschäfts
stelle übertragen.

(7) Der Verbandsvorsitzende ist zuständig für die Bewilligung von über- und außerplanmäßi
gen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 10.000 Euro.

§ $ Sitz des Verbandes, Verbandsgeschäftsstelle

(1) Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat seinen Sitz in Radebeul.

(2) Für die sachgerechte Wahrnehmung der Verbandsaufgaben unterhält der Regionale Pla
nungsverband am Sitz des Verbandes eine Verbandsgeschäftsstelle. Ihre Aufgabe ist es,
zur Erfüllung der rechtlich normierten Aufgaben, wie sie sich insbesondere aus dem Raum
ordnungsgesetz, dem Sächsischen Landesplanungsgesetz und Landesentwicklungsplan,
dem Sächsischen Naturschutzgesetz und weiteren Normen zur Bereitstellung und Infor
mation über raumbezogene Daten ergeben, die fachlichen Arbeiten zu erledigen und die
Beratungen der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses fachlich-inhaltlich
vorzubereiten und entsprechende Vorlagen für die Sitzungen zu erarbeiten.

(3) Die Verbandsgeschäftsstelle wird durch den Leiter der Verbandsgeschäftsstelle geführt.
Er nimmt vorbehaltlich anderer Entscheidungen des Verbandsvorsitzenden und in Abstim
mung mit diesem folgende Aufgaben wahr:

Unterstützung des Verbandsvorsitzenden bei der Erfüllung seiner Aufgaben
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• Mitwirkung bei der Umsetzung der Beschlüsse und bei der Koordinierung der dazu
sowie bei den zur Umsetzung der Grundsätze und Ziele des Regionalpianes erforder
lichen Aktivitäten

• Mitwirkung an der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Verbandes nach den Maß
stäben der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie bei der ordnungsgemäßen Füh
rung der Kassengeschäfte; mit Beschluss der Verbandsversammlung können die Kas
sengeschäfte ganz oder teilweise an eine dafür geeignete Stelle zur Erfüllung übertra
gen werden

• nimmt an den Sitzungen der Verbandsversammlung, des Planungsausschusses und
gegebenenfalls weiterer Ausschüsse teil und ist für die Erstellung der Niederschrift ver
antwortlich; er kann die Teilnahme weiterer Bediensteter der Verbandsgeschäftsstelle
an den Sitzungen der Verbandsgremien veranlassen.

(4) Durch den Verbandsvorsitzenden ist im Benehmen mit dem Leiter der Verbandsgeschäfts
stelle ein Stellvertreter zu bestimmen.

§ 9 Deckung des Finanzbedarfs und Verbandswirtschaft

(1) Der Verband erhält zur Erfüllung der ihm übertragenen Pflichtaufgaben vom Freistaat
Sachsen eine jährliche Zuwendung nach Maßgabe des SächsLPlG. Soweit der Finanzbe
darf des Verbandes über die in Satz 1 genannten Aufwendungen hinausgeht, erhebt er
von den Mitgliedern eine Umlage. Ihre Höhe sowie die Fälligkeit ihrer Zahlung werden
durch Beschluss der Verbandsversammlung im Rahmen der jeweiligen Haushaltssatzung
festgelegt.

(2) Der jeweilige Anteil der einzelnen Mitgliedskörperschaften des Verbandes an der Umlage
wird bestimmt nach der Einwohnerzahl der Umlagepflichtigen zum 31. Dezember des dem
Haushaltsjahr vorvorangegangenen Jahres.

(3) Die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt jährlich, im Wechsel für zwei aufeinan
derfolgende Rechnungsjahre durch ein örtliches Rechnungsprüfungsamt der Mitgliedskör
perschaften. Für die Zuständigkeit in Fortführung des bisherigen Prüfzyklus‘ gilt folgende
Reihenfolge:
• Jahresabschluss 2022 und 2023: Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
• Jahresabschluss 2024 und 2025: Landeshauptstadt Dresden
• Jahresabschluss 2026 und 2027: Landkreis Meißen
Nach dem Durchlaufen des angegebenen Prüfzyklus‘ beginnt die Reihenfolge von vorn.
Die Durchführung der örtlichen Prüfung erfolgt unentgeltlich.

§ 10 Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen des Regionalen Planungsverbandes Oberes EIb
tal/Osterzgebirge erfolgen im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes des Frei-
staates Sachsen. Zur zusätzlichen Information erfolgt die Bekanntmachung in elektroni
scher Form auf der Homepage des Regionalen Planungsverbandes (www.rpv-elbtalos
terz.de/planungsverband/bekanntmachungen).

(2) Ist in dringenden Fällen eine rechtzeitige Bekanntmachung nach Abs. 1 Satz 1 nicht mög
lich, kann die öffentliche Bekanntmachung auf die Veröffentlichung in elektronischer Form
nach Abs. 1 Satz 2 beschränkt werden. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Weg
fall des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form zu wiederholen, wenn sie nicht durch
Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

(3) Bei gleichzeitiger Publikation in papiergebundener und elektronischer Form gilt die papier
gebundene Form als authentisch.
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11 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 25. September 2013 (Sächsisches Amts
blatt, Amtlicher Anzeiger Nr. 42 vom 17. Oktober 2013, S. A 378ff), zuletzt geändert durch
Satzung vom 16. Oktober 2017 (Sächsisches Amtsblatt, Amtlicher Anzeiger Nr. 44 vom 2.
November 2017, 5. A 722) außer Kraft.

Radebeul, den 1912.2022

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge

M. Geisler
Verbandsvorsitzender



Neufassung der Satzung
des Regionalen Planungsverbandes Oberes ElbtallOsterzgebirge

Vom 19.12.2022

Aufgrund § 9 Absatz 3 des Gesetzes zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates
Sachsen (Landesplanungsgesetz - SächsLPlG) vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. 5.
706), das durch Artikel 4 der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. 5. 517) geändert
worden ist, i. V. m. § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des Ge
setzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist, und i. V. m. § 3 der
Sächsischen Landkreisordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018
(SächsGVBl. 5. 99), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (Sächs
GVBI. 5. 134) geändert worden ist, hat die Verbandsversammlung des Regionalen Planungs
verbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2022 folgende Neu
fassung der Verbandssatzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzge
birge beschlossen. Die im nachfolgen Satzungstext verankerten Verweise auf das Landespla
nungsgesetz, die Sächsische Gemeindeordnung und die Sächsische Landkreisordnung be
ziehen sich auf den oben benannten Rechtsstand in ihrer jeweiligen Fassung.

Inhaltsübersicht

§ 1 Aufgaben der Verbandsversammlung
§ 2 Sitzungen der Verbandsversammlung
§ 3 Verbandsräte
§ 4 Beratende Mitglieder
§ 5 Beschlüsse und Wahlen
§ 6 Planungsausschuss
§ 7 Verbandsvorsitzender
§ 8 Verbandsgeschäftsstelle
§ 9 Deckung des Finanzbedarfs und Verbandswirtschaft
§ 10 Öffentliche Bekanntmachungen
§ 11 In-Kraft-Treten

§ 1 Aufgaben der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung beschließt über:
1. die Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Regionaiplans bzw. seiner Teile
2. den Entwurf des Regionaiplans bzw. seiner Teile und dessen Änderungen zur Durch

führung des öffentlichen Beteiligungsverfahrens
3. die Satzung über den Regionalplan bzw. seiner Teile als Teilregionalpläne
4. die Verbandssatzung sowie deren Änderungen
5. die Entschädigungssatzung sowie deren Änderungen
6. die Geschäftsordnung sowie deren Änderungen
7. Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter für den Planungsausschuss
8. die Bildung zeitweiliger beratender oder beschließender Ausschüsse und wählt die Mit

glieder und deren Stellvertreter in diese Ausschüsse
9. die vom Planungsausschuss oder von zeitweiligen Ausschüssen vorgelegten Angele

genheiten
10. die Berufung und Abberufung der beratenden Mitglieder und ihrer Stellvertreter
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11. die Haushaltssatzung mit Festsetzung der Verbandsumlage, die Nachtragshaushalts
satzungen und über Einwendungen gegen die Haushaltssatzung und die Nachtrags
haushaltssatzungen

12. die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
von mehr als 50.000 Euro

13. die Feststellung des Jahtesabschlusses
14. Bestellung des Leiters/der Leiterin der Verbandsgeschäftsstelle auf Vorschlag des Ver

bandsvorsitzenden
15. Gehaltsanpassungen für die Beschäftigten in der Verbandsgeschäftsstelle

auf der Grundlage tariflicher Entscheidungen der Tarifpartner des WöD
16. Stellungnahmen zum Entwurf des Landesentwicklungsplanes und zu ggf. weiteren

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, soweit eine Behandlung im Pla
nungsausschuss nicht stattfinden kann.

Die Verbandsversammlung kann im Falle der Bildung von zeitweiligen Ausschüssen be
sondere Regelungen für deren Sitzungen und die ggf. in diesen Ausschüssen zu fassen
den Beschlüsse festlegen; andernfalls gelten für die Arbeit dieser Ausschüsse § 6 Absätze
3 bis 7 analog.

(2) Die Verbandsversammlung wählt den Verbandsvorsitzenden und zwei Stellvertreter, deren
Vertretungsreihenfolge dabei festzulegen ist.

(3) Die Verbandsversammlung kann sich die Beschlussfassung über weitere Angelegenheiten
vorbehalten, soweit nicht nach gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung der Ver
bandsvorsitzende oder der Planungsausschuss zuständig ist.

(4) Die Verbandsversammlung kann dem Planungsausschuss, den zeitweiligen Ausschüssen
gemäß Abs. 1 Nr. 8 sowie dem Verbandsvorsitzenden durch Beschluss Aufgaben übertra
gen.

§ 2 Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist nach Bedarf, jährlich jedoch mindestens einmal einzuberu
fen. Sie ist einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Viertel der stimmberechtigten
Mitglieder unter Angabe der Beratungsgegenstände gefordert wird.

(2) Die Verbandsversammlung wird durch den Verbandsvorsitzenden schriftlich oder in elekt
ronischer Form einberufen. Die Einladung muss Sitzungsbeginn und -ort und die Bera
tungsgegenstände angeben und den Verbandsräten sowie den beratenden Mitgliedern
spätestens drei Wochen vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann die Frist bis
auf fünf Tage verkürzt werden. Die zu den jeweiligen Beratungsgegenständen erforderli
chen Unterlagen sind den Verbandsräten rechtzeitig, nach Möglichkeit mit der Einladung,
zur Verfügung zu stellen, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen
Einzelner entgegenstehen.

(3) Zu den Sitzungen werden die oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde und
die Raumordnungsbehörde eingeladen.

(4) Die Sitzungen werden durch den Verbandsvorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung
durch einen seiner Stellvertreter geleitet.

(5) Ein Vertreter der Verbandsgeschäftsstelle ist zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet.

(6) Über die Sitzungen der Verbandsversammlung wird ein Protokoll gefertigt, das vom Vor
sitzenden und dem Leiter der Verbandsgeschäftsstelle zu unterzeichnen ist.

(7) Die Sitzungen sind öffentlich. Soweit Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder
berechtigte Ansprüche Einzelner dem entgegenstehen, kann die Öffentlichkeit ausge
schlossen werden.
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Über Anträge aus der Mitte der Verbandsversammlung, einen Tagesordnungspunkt entgegen der Tagesordnung in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln, wirdin nichtöffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Durch die Geschäftsordnung kannfestgelegt werden, dass bestimmte Angelegenheiten grundsätzlich in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden.
Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind der Öffentlichkeit bekanntzugeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung entfallen sind. Die Verbandsräte, in die Beratung einbezogenen Vertreter der Verbandsgeschäftsstelle und ggf. weitere Teilnehmersind bis zur Entbindung durch den Verbandsvorsitzenden zur Verschwiegenheit über allein nichtöffentlicher Sitzung behandelten Angelegenheiten verpflichtet.

(8) Zeitpunkt und Ort der Sitzung der Verbandsversammlung sind unter Angabe der Tagesordnung spätestens am vierten Tag vor der Sitzung öffentlich bekannt zu machen. Dasgilt nicht für die Einberufung der Verbandsversammlung in dringenden Fällen gemäß § 2Abs. 2 Satz 3 und in Fällen ihrer erneuten Einberufung gemäß § 5 Abs. 3. Die Beratungsunterlagen sind, sofern es sich um Unterlagen handelt, die Gegenstand einer öffentlichenSitzung sind und keine berechtigten Interessen Einzelner entgegenstehen, auf der Internetseite des Regionalen Planungsverbandes für die Öffentlichkeit bereitzustellen.
(9) Die Verbandsräte und bei deren Abwesenheit deren Stellvertreter haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und des Verdienstausfalls für die Teilnahme an den Sitzungen nachMaßgabe der Entschädigungssatzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge.

§ 3 Verbandsräte

(1) Die Tätigkeit als Verbandsrat oder als Stellvertreter endet vorzeitig durch:
1. Verlust der Wählbarkeit
2. Rücktritt aus wichtigem Grund ( 18 SächsGemO)
3. Erlöschen der Mitgliedschaft der entsendenden Gebietskörperschaft. Ein solcher Fallliegt jedoch nicht vor, wenn das Gebiet der entsendenden Gebietskörperschaft im bisherigen Regionalen Planungsverband überwiegend verbleibt.

(2) Scheidet ein weiterer Verbandsrat oder ein Stellvertreter durch einen der in Abs. 1 genannten Gründe aus, so ist durch die entsendende Mitgliedskörperschaft unverzüglich einNachfolger für die verbleibende Wahlperiode zu wählen.
(3) Für die Vertretung der Landräte und des Oberbürgermeisters der kreisfreien Stadt Dresdenin der Verbandsversammlung kommen die Regelungen der § 50 und 51 SächsLKrO bzw.

§ 55 SächsGemO zur Anwendung. Dies gilt nicht für die Ausübung der Funktion desVerbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter.

§ 4 Beratende Mitglieder der Verbandsversammlung

(1) Die Berufung der beratenden Mitglieder der Verbandsversammlung und ggf. ihrer Stellvertreter erfolgt auf Vorschlag der sie entsendenden Organisation durch Beschluss derVerbandsversammlung. Die entsendende Organisation kann einen Stellvertreter benennen; dieser ist ebenfalls durch die Verbandsversammlung zu berufen.
(2) Ihre Amtszeit richtet sich nach der Amtszeit der Verbandsversammlung. Eine vorherigeAbberufung kann auf Antrag der entsendenden Organisation oder auf Antrag aus den Reihen der Verbandsversammlung erfolgen.

(3) Für die beratenden Mitglieder gilt § 20 SächsGemO entsprechend.
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§ 5 Beschlüsse und Wahlen

(1) Die Verbandsversammlung entscheidet durch Beschluss, soweit sich nicht aus gesetzli
chen Vorschriften oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt.

(2) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Verbandsräte ordnungsgemäß
geladen wurden und mehr als die Hälfte von ihnen anwesend ist oder durch ihren Vertreter
vertreten werden. Eine Verletzung von Form und Frist der Ladung gilt als geheilt, wenn der
Verbandsrat zur Sitzung erscheint und den Mangel nicht spätestens bei Eintritt in die Ta
gesordnung der Sitzung geltend macht.

(3) Eine infolge der Nichtbeschlussfähigkeit der Verbandsversammlung zum gleichen Ver
handlungsgegenstand neu einberufene Verbandsversammlung ist unabhängig von der
Zahl der anwesenden Verbandsräte oder ihrer Stellvertreter beschlussfähig, wenn darauf
in der Einladung ausdrücklich hingewiesen wurde. § 2 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2, 1. Halbsatz
gelten entsprechend. Die Frist für die erneute Einladung muss mindestens drei Werktage
betragen.

(4) Beschlussfassungen erfolgen offen. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abge
gebenen gültigen Stimmen gefasst, wobei jedoch mindestens ein Drittel der anwesenden
stimmberechtigten Verbandsräte zustimmen muss. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag
abgelehnt.

(5) Über die Beratungsgegenstände, die in der Einladung nicht angegeben wurden, kann nur
Beschluss gefasst werden, wenn die Behandlung des Gegenstandes keinen Aufschub dul
det und mehr als die Hälfte aller Verbandsräte oder deren Stellvertreter anwesend und
damit einverstanden ist.

(6) Stimmbecechtigt sind nur die Verbandsräte und bei deren Abwesenheit deren Stellvertre
ter. Sie haben jeweils eine Stimme.

(7) Wahlen werden geheim durchgeführt. Offen kann gewählt werden, wenn kein Verbandsrat
widerspricht. Für die Wahlen gelten die Abs. 2, 3, 5 und 6 entsprechend. Das Nähere zur
Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter regelt die Geschäftsordnung.
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird bei
Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehrheit erreicht, erfolgt eine Stichwahl der beiden Be
werber mit den höchsten Stimmzahlen. Haben mehrere Bewerber im ersten Wahlgang
gleiche Stimmzahlen, entscheidet das Los über die Teilnahme an der Stichwahl. Wird bei
Stichwahlen Stimmgleichheit erzielt, entscheidet ebenfalls das Los.

(8) Über Gegenstände einfacher Art und geringer Bedeutung kann im schriftlichen oder elek
tronischen Verfahren beschlossen werden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vor
liegt:
1. es besteht ein mit einer Fristsetzung verbundener Beschlussgegenstand oder
2. es gibt hygienebedingte rechtlich vorgeschriebene Einschränkungen für die Sitzungstä

tigkeit.
Ausgenommen vom schriftlichen oder elektronischen Verfahren sind Beschlüsse zu den
Aufgaben gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 - 5, 7, 8, 11, 13 und 14. Das Nähere regelt die Geschäfts
ordnung. § 7 Abs. 5 bleibt unberührt.

§ 6 Planungsausschuss

(1) Der Planungsausschuss ist ein ständiger Ausschuss der Verbandsversammlung. Er hat
insbesondere folgende Aufgaben:
1. Vorbereitung von sachlichen Entscheidungen der Verbandsversammlung gemäß § 1

Abs. 1 Nr. 1 bis 6, 11 und 15
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2. Unterrichtung der öffentlichen und sonstigen Planungsträger über die Erfordernisse der
Raumordnung, insbesondere wie sie sich aus dem Regionalplan ergeben, durch Ab
gabe von Stellungnahmen zu ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen.
Der Planungsausschuss wird ermächtigt, über die konkrete Verfahrensweise der Ab
gabe von Stellungnahmen in Verantwortung des Verbandsvorsitzenden bzw. der Ver
bandsgeschäftsstelle zu beschließen.

3. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von
mehr als 10.000 Euro bis 50.000 Euro.

Der Planungsausschuss kann weitere Aufgaben des Verbandes erledigen, soweit nicht
nach gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung die Verbandsversammlung sich die
Erledigung bestimmter Aufgaben vorbehalten hat oder der Verbandsvorsitzende dafür zu
ständig ist.

(2) Der Planungsausschuss besteht aus je zwei Vertretern der Mitgliedskörperschaften, die
als stimmberechtigte Mitglieder der Verbandsversammlung angehören und von ihr in den
Planungsausschuss gewählt werden. Für jeden Vertreter ist durch die Verbandsversamm
lung ein Stellvertreter zu wählen, dabei können diese auch aus den Reihen der Stellver
treter der Verbandsräte gewählt werden.
Für die Wahl der Mitglieder und ihrer Stellvertreter sollen von den Mitgliedskörperschaften
Vorschläge gemacht werden.
Die Amtszeit des Planungsausschusses richtet sich nach der Amtszeit der Verbandsver
sammlung.

(3) Für die Mitglieder des Planungsausschusses gilt § 10 Abs. 4 SächsLPlG entsprechend.

(4) Für die Sitzungen des Planungsausschusses gelten die Regelungen nach § 2 Abs. 2 bis 9
sowie § 5 Abs. 1 bis 6 und Abs. 8 entsprechend. Sofern es sich um die Vorberatung von
Angelegenheiten nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 handelt, kann in nichtöffentlicher Sitzung
verhandelt werden. In diesen Fällen gelten § 2 Abs. 3, Abs. 7 Satz 1 und Abs. 8 sowie § 5
Abs. 3 nicht. Die Entscheidung, ob in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung verhandelt
wird, entscheidet der Verbandsvorsitzende mit der Einladung. Sitzungen, die der Vorbera
tung von Angelegenheiten dienen, werden nicht erneut einberufen, wenn die Beschlussfä
higkeit nicht gegeben ist.

(5) Die Tätigkeit eines stimmberechtigten Mitglieds des Planungsausschusses endet vorzeitig
durch:
1. Verlust des Amtes als Verbandsrat oder stellvertretender Verbandsrat in der Verbands

versammlung
2. Beendigung ehrenamtlicher Tätigkeit aus wichtigem Grund. Ob ein wichtiger Grund

vorliegt, entscheidet die Verbandsversammlung durch Beschluss. § 18 SächsGemO
gilt entsprechend.

Für ein vorzeitig ausscheidendes Mitglied oder einen vorzeitig ausscheidenden Stellver
treter im Planungsausschuss ist für den Rest der Amtszeit gemäß Abs. 2 zum nächstmög
lichen Zeitpunkt ein Nachfolger zu wählen.

(6) Der Planungsausschuss wird vom Vorsitzenden nach Erfordernis einberufen. Er ist unver
züglich einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder es ver
langt.

(7) Der Planungsausschuss kann beratende Mitglieder aus der Verbandsversammlung zu sei
nen Beratungen hinzuziehen.

§ 7 Verbandsvorsitzender

(1) Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter werden für die Dauer der Amtszeit der
Verbandsversammlung gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, für die sie gewählt
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sind, bis zum Amtsantritt des neu gewählten Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertre
ter weiter aus. Dies gilt nicht im Falle der vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit nach
Abs. 2. In diesem Fall wird die Tätigkeit des Verbandsvorsitzenden bis zur Neuwahl durch
seine Stellvertreter wahrgenommen. Triffl Abs. 2 für den Verbandsvorsitzenden und seine
Stellvertreter gleichzeitig zu, so wird die Funktion des Verbandsvorsitzenden bis zur Neu
wahl vom lebensältesten Verbandsrat wahrgenommen.

(2) Die Tätigkeit als Verbandsvorsitzender oder als Stellvertreter endet vorzeitig durch:
1. Verlust des Amtes als Verbandsrat
2. Rücktritt
3. Abwahl durch die Verbandsversammlung mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Zahl aller Ver

bandsräte.
Zwischen der Antragstellung auf Abwahl und der Sitzung der Verbandsversammlung zur
Durchführung dieser muss eine Frist von mindestens fünf Tagen liegen. Im Falle der vor
zeitigen Beendigung der Tätigkeit als Verbandsvorsitzender oder als Stellvertreter ist un
verzüglich ein neuer Verbandsvorsitzender oder Stellvertreter zu wählen.

(3) Für die Rechtsverhältnisse und die Befangenheit gilt § 10 Abs. 4 Satz 2 SächsLPlG ent
sprechend.

(4) Der Verbandsvorsitzende hat über die ihm nach § 11 SächsLPlG übertragenen Aufgaben
hinaus die Pflicht, die Beschlüsse der Verbandsgremien auf Rechtmäßigkeit zu prüfen,
erforderlichenfalls zu widersprechen bzw. zu beanstanden.

(5) Der Verbandsvorsitzende kann in dringenden Fällen zusammen mit einem Verbandsrat
Eilbeschlüsse fassen. Sie bedürfen der nachträglichen Bekanntgabe an die Verbandsver
sammlung. Ausgenommen von Eilbeschlüssen sind Beschlüsse, die die Verbandssatzung,
die Haushaltssatzung, die Entschädigungssatzung oder anderweitige Angelegenheiten be
treffen, für die nach einem Gesetz die Verbandsversammlung zuständig ist.

(6) Der Verbandsvorsitzende ist Fach- und Dienstvorgesetzter der Bediensteten der Ver
bandsgeschäftsstelle und kann diesen Weisungen und Aufträge im Rahmen der Verbands
aufgaben erteilen. Im Zusammenhang damit obliegen ihm die Personalentscheidungen für
die Bediensteten in der Verbandsgeschäftsstelle.
Er kann Aufgaben der Dienst- und der Fachaufsicht auf den Leiter der Verbandsgeschäfts
stelle übertragen.

(7) Der Vetbandsvorsitzende ist zuständig für die Bewilligung von über- und außerplanmäßi
gen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 10.000 Euro.

§ 8 SitZ des Verbandes, VerbandsgeschäftssteNe

(1) Der Regionale Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat seinen Sitz in Radebeul.

(2) Für die sachgerechte Wahrnehmung der Verbandsaufgaben unterhält der Regionale Pla
nungsverband am Sitz des Verbandes eine Verbandsgeschäftsstelle. Ihre Aufgabe ist es,
zur Erfüllung der rechtlich normierten Aufgaben, wie sie sich insbesondere aus dem Raum
ordnungsgesetz, dem Sächsischen Landesplanungsgesetz und Landesentwicklungsplan,
dem Sächsischen Naturschutzgesetz und weiteren Normen zur Bereitstellung und Infor
mation über raumbezogene Daten ergeben, die fachlichen Arbeiten zu erledigen und die
Beratungen der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses fachlich-inhaltlich
vorzubereiten und entsprechende Vorlagen für die Sitzungen zu erarbeiten.

(3) Die Verbandsgeschäftsstelle wird durch den Leiter der Verbandsgeschäftsstelle geführt.
Er nimmt vorbehaltlich anderer Entscheidungen des Verbandsvorsitzenden und in Abstim
mung mit diesem folgende Aufgaben wahr:

Unterstützung des Verbandsvorsitzenden bei der Erfüllung seiner Aufgaben
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• Mitwirkung bei der Umsetzung der Beschlüsse und bei der Koordinierung der dazu
sowie bei den zur Umsetzung der Grundsätze und Ziele des Regionalplanes erforder
lichen Aktivitäten

• Mitwirkung an der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Verbandes nach den Maß
stäben der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie bei der ordnungsgemäßen Füh
rung der Kassengeschäfte; mit Beschluss der Verbandsversammlung können die Kas
sengeschäfte ganz oder teilweise an eine dafür geeignete Stelle zur Erfüllung übertra
gen werden

• nimmt an den Sitzungen der Verbandsversammlung, des Planungsausschusses und
gegebenenfalls weiterer Ausschüsse teil und ist für die Erstellung der Niederschrift ver
antwortlich; er kann die Teilnahme weiterer Bediensteter der Verbandsgeschäftsstelle
an den Sitzungen der Verbandsgremien veranlassen.

(4) Durch den Verbandsvotsitzenden ist im Benehmen mit dem Leiter der Verbandsgeschäfts
stelle ein Stellvertreter zu bestimmen.

§ 9 Deckung des Finanzbedarfs und Verbandswirtschaft

(1) Der Verband erhält zur Erfüllung der ihm übertragenen Pflichtaufgaben vom Freistaat
Sachsen eine jährliche Zuwendung nach Maßgabe des SächsLPlG. Soweit der Finanzbe
darf des Verbandes über die in Satz 1 genannten Aufwendungen hinausgeht, erhebt er
von den Mitgliedern eine Umlage. Ihre Höhe sowie die Fälligkeit ihrer Zahlung werden
durch Beschluss der Verbandsversammlung im Rahmen der jeweiligen Haushaltssatzung
festgelegt.

(2) Der jeweilige Anteil der einzelnen Mitgliedskörperschaften des Verbandes an der Umlage
wird bestimmt nach der Einwohnerzahl der Umlagepflichtigen zum 31. Dezember des dem
Haushaltsjahr vorvorangegangenen Jahres.

(3) Die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt jährlich, im Wechsel für zwei aufeinan
derfolgende Rechnungsjahre durch ein örtliches Rechnungsprüfungsamt der Mitgliedskör
perschaften. Für die Zuständigkeit in Fortführung des bisherigen Prüfzyklus gilt folgende
Reihenfolge:
• Jahresabschluss 2022 und 2023: Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
• Jahresabschluss 2024 und 2025: Landeshauptstadt Dresden
• Jahresabschluss 2026 und 2027: Landkreis Meißen
Nach dem Durchlaufen des angegebenen Prüfzyklus‘ beginnt die Reihenfolge von vorn.
Die Durchführung der örtlichen Prüfung erfolgt unentgeltlich.

§ 10 Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen des Regionalen Planungsverbandes Oberes EIb
tal/Osterzgebirge erfolgen im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes des Frei-
staates Sachsen. Zur zusätzlichen Information erfolgt die Bekanntmachung in elektroni
scher Form auf der Homepage des Regionalen Planungsverbandes (www.rpv-elbtalos
terz.de/planungsverband/bekanntmachungen).

(2) Ist in dringenden Fällen eine rechtzeitige Bekanntmachung nach Abs. 1 Satz 1 nicht mög
lich, kann die öffentliche Bekanntmachung auf die Veröffentlichung in elektronischer Form
nach Abs. 1 Satz 2 beschränkt werden. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Weg
fall des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form zu wiederholen, wenn sie nicht durch
Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.

(3) Bei gleichzeitiger Publikation in papiergebundener und elektronischer Form gilt die papier
gebundene Form als authentisch.
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§ 11 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 25. September 2013 (Sächsisches Amts
blatt, Amtlicher Anzeiger Nr. 42 vom 17. Oktober 2013, 5. A 378ff), zuletzt geändert durch
Satzung vom 16. Oktober 2017 (Sächsisches Amtsblatt, Amtlicher Anzeiger Nr. 44 vom 2.
November 2017, 5. A 722) auBer Kraft.

Radebeul, den 19.12.2022

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge

M. Geisler
Verbandsvorsitzender



Regionater Ptanungsverband
Oberes Etbtat/Osterzgebirge

Körperschaft des öffentlichen Rechts
Verbandsvorsitzender

Radebeul, 19.12.2022

Beschluss VV 09/2022
59. Sitzung der Verbandsversammlung am 19.12.2022, TOP 6
(öffentl ich)

Beschlussgegenstand: Änderung der Geschäftsordnung des Regionalen
Planungsverbandes Oberes EIbtaI/Osterzgebirge

Beschlusstext: Die Verbandsversammlung beschließt die in der Anlage
beigefügten Anderungen zur Geschäftsordnung des
Regionalen Planungsverbandes Oberes EIbtal/Osterz
gebirge vom 8. Juli 2015.
Die so geänderte Geschäftsordnung tritt mit der
Neufassung der Satzung des Regionalen
Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge vom
19.12.2022 in Kraft.

Begründung: Mit den in der Anlage empfohlenen Änderungen zur
Geschäftsordnung werden insbesondere die mit der
Neufassung der Verbandssatzung angestrebten
Anderungen und Ergänzungen der Satzung auch in der
Geschäftsordnung, soweit diese berührt ist, umgesetzt.
Das betrifft insbesondere die mit Punkt 1 erforderlichen
formalen Anpassungen und die mit den Punkten 2 - 4
angezeigten inhaltlichen Ergänzungen. Die darüber
hinaus in Punkt 5 angezeigte Ergänzung dient der
rechtlichen Klarstellung der bisherigen Regelung.
Der Planungsausschuss hat gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 der
Satzung des Regionalen Planungsverbandes auf seiner
Sitzung am 07.11.2022 die Anderungen zur
Geschäftsordnung vorberaten und der Verbands
versammlung zur Beschlussfassung empfohlen.



2

Anlagen: 1. Vorschlag zu Änderungen der Geschäftsordnung des
Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge
vom 8. Juli 2015

2. Geschäftsordnung des Regionalen Planungsverbandes
Oberes Elbtal/Osterzgebirge vom 8. Juli 2015, geändert durch
Beschluss der Verbandsversammlung am 19.12.2022

Die Beschlussfassung wird bestätigt.

M. G isler
Verbandsvorsitzender
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Regionater Ptanungsverband
Oberes ELbtaiJOsterzgebrge

Regionaler Planungsiei band Qberes ba;Osterzqebrqe Körperschaft des öffentlichen Rechts
Meißner Straße 151a. 01445 Radebeul Verbandsgeschäftsstelle

Radebeul, 14.12.2022

Bearbeiter: Frau Dr. Russig

Telefon: 0351 40404-700

E-Mail: Heidemarie,Russigrpv-oeoe.de

59. Sitzung der Verbandsversammlung
am 19.12.2022

TOP 6

Änderungen der Geschäftsordnung des Regionalen Planungsverbandes Oberes
ElbtaI/Osterzgebirge

Folgende Änderungen werden vorgeschlagen:

1. Aktualisierung der Rechtsverweise

- In § 2 Absatz 7 sowie § 10 Absatz 2 wird der jeweilige Verweis auf die Verbandssatzung
als Rechtsgrundlage entsprechend der Beschlusslage und Ausfertigung der
Neufassung der Satzung des Verbandes 2022 geändert.

- In § 1 Absatz 3 wird der Verweis auf das Landesplanungsgesetz entsprechend der
gültigen Fassung geändert (Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des
Freistaates Sachsen vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. 5. 706), zuletzt geändert
durch Artikel 4 der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. 5. 517)

- In § 1 Absatz 3 sowie § 5 Absatz 6 wird der Verweis auf die Sächsische
Gemeindeordnung entsprechend der gültigen Fassung geändert (Sächsische
Gemeindeordnung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. 5. 62), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. 5. 134)

Begründung: als formale Anpassung notwendig

2. § 2 Vorbereitung von Sitzungen
wird um den folgenden Absatz 8 ergänzt:

„Sofern ein Verbandsrat oder ein beratendes Mitglied die elektronische Bereitstellung der
Sitzungsunterlagen (Einladung, Beschlussvorlagen, Protokoll) wünscht und auf die
gedruckte Fassung verzichtet, so hat er dies schriftlich gegenüber der
Verbandsgeschäftsstelle zu erklären und die dafür zu nutzende E-Mail-Adresse
mitzuteilen.

Begründung: erganzte Regelung dient der Rechtssicherheit

3. In „ 4 Beratung“
wird in Absatz 1 der folgende neue Satz 4 eingefügt:

Internet: www rpv-elbtalosterz.de/ Telefon 0351 40404-701 Sie erreichen uns mit der Straßenbahnlinie 4
E-Mail: postrpv-oeoede Telefax. 0351 40404-740 (Haltestelle Zillerstraße) und der

5-Bahnlinie S1 (Haltepunkt Weintraube)
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„Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Unterlagen für eine öffentliche Sitzung bestimmt
sind und auf der Internetseite des Regionalen Planungsverbandes für die Öffentlichkeit
zugänglich bereitgestellt wurden“.

In der Folge wird die bisherige Satz 4 zu Satz 5.

Begründung: Rechtsänderung in Anpassung an das geltende Kommunalrecht in
Übereinstimmung mit der hierzu angestrebten Satzungsänderung unter TOP 5
dieser Sitzung ( 2 Abs. 8 neuer Satz 3 Neufassung).

Der erganzte 4 Absatz 1 lautet dann wie folgt:

(1) Beratungsunterlagen sind für die Mitglieder der Verbandsversammlung bestimmt. Sie
dürfen ohne Zustimmung des Verbandsvorsitzenden nicht an Dritte weitergegeben
werden. Dies gilt auch im Falle der elektronischen Bereitstellung. Die Zustimmung
gilt als erteilt, wenn die Unterlagen für eine öffentliche Sitzung bestimmt sind und auf
der lnternetseite des Regionalen Planungsverbandes für die Öffentlichkeit zugänglich
bereitgestellt wurden.
Beratungsunterlagen sollen die Sach- und Rechtslage darstellen und im Falle
vorgesehener Beschlussfassungen einen abstimmungsfähigen Beschlussantrag
enthalten.

4. „ 5 Abstimmung“ wird um den folgenden Absatz 7 ergänzt:

„In einem auf Anweisung des Verbandsvorsitzenden durchzuführenden schriftlichen oder
elektronischen Abstimmungsverfahren gemäß § 5 Absatz 8 der Verbandssatzung* werden die
stimmberechtigten Verbandsräte durch die Verbandsgeschäftsstelle über den Beschlussge
genstand schriftlich oder elektronisch in Kenntnis gesetzt. Diese haben innerhalb einer
gesetzten Frist, die in begründeten Fällen bis auf fünf Werktage verkürzt werden kann, ihr
Votum schriftlich oder elektronisch abzugeben. Der Beschlussantrag ist gefasst, wenn die
Mehrheit der stimmberechtigten Verbandsräte zugestimmt hat. Das Beschlussergebnis ist
durch die Verbandsgeschäftsstelle zu dokumentieren.
Nach Ablauf der Frist werden die stimmberechtigten Verbandsräte von der
Verbandsgeschäftsstelle unverzüglich über das Ergebnis derAbstimmung in Kenntnis gesetzt.
Die Abstimmung im ausschließlich elektronischen Verfahren ist in jedem Falle aus Zeit- und
Kostengründen gegenüber dem schriftlichen Verfahren zu bevorzugen, sofern alle zu
beteiligenden Verbandsräte über eine elektronische Postadresse erreichbar und damit
einverstanden sind.
*bezogen auf die angestrebte Neufassung der Verbandssatzung

Begründung: Neuregelung zur Bestimmung des näheren Prozedere für neu in die Satzung aufgenom
mene Beschlussfassungsverfahren im schriftlichen bzw. elektronischen Verfahren ( 5
Absatz 8) erforderlich

5. § 9 Niederschrift

Absatz 4 wird um den folgenden Satz 2 ergänzt:

„Im Falle der Sitzungsleitung durch einen der Stellvertreter unterzeichnet dieser anstelle des
Verbandsvorsitzenden.“

In der Folge wird der bisherige Satz 2 zu Satz 3.

Begründung: Mit der Ergänzung wird die Verantwortlichkeit für die Niederschrift zu den
Gremiensitzungen eindeutig der Person, die mit der Sitzungsleitung betraut war,
zugewiesen.
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Der so ergänzte § 9 Absatz 4 lautet dann wie folgt:

„Die Niederschrift ist nach Fertigstellung durch den Protokollführer und den Vorsitzenden zu
unterzeichnen, Im Falle der Sitzungsleitung durch einen der Stellvertreter unterzeichnet dieser
anstelle des Verbandsvorsitzenden. Die unterzeichnete Niederschrift ist eine öffentliche
Urkunde.“



Regionaler Planungsverband Oberes ElbtallOsterzgebirge

Geschäftsordnung
für die Verbandsversammlung und ihre Ausschüsse

vom 08.07.2015,

geändert durch Beschluss der Verbandsversammlung vom 1 9.1 2.2022

§1
Allgemeine Pflichten und Rechte der Verbandsrätinnen und Verbandsräte

(1) Die Verbandsrätinnen und Verbandsräte sind verpflichtet, an den Sitzungen und
Abstimmungen teilzunehmen und die ihnen zugewiesenen Geschäfte entsprechend
der relevanten Gesetze und der Verbandssatzung zu übernehmen. Die für eine Teil
nahme an den Sitzungen verhinderten Verbandsrätinnen und Verbandsräte sollen dies
der Verbandsgeschäftsstelle unter Angabe der Gründe mitteilen. Die Einladung mit
Tagesordnung sowie die Sitzungsunterlagen sind durch die jeweilige Verbandsrä
tin/den jeweiligen Verbandsrat unverzüglich an den entsprechenden Verhinderungs
vertreter zu übergeben. Das vorzeitige Verlassen der Sitzung soll unter Angabe der
Gründe dem Vorsitzenden zur Kenntnis gebracht werden.

(2) Die Verbandsrätinnen und Verbandsräte sollen der Verbandsgeschäftsstelle zur
ordnungsgemäßen Übersendung von Einladungen und Unterlagen, zur kurzfristigen
Übermittlung von Informationen sowie zur Überweisung von Entschädigungszahlun
gen folgende Daten schriftlich mitteilen:
1. vollständige Anschrift
2. Telefonnummer
3. E-Mail-Adresse
4. internationale Bankkontonummer (IBAN) und internationale Bankleitzahl (BIC).

(3) Im Rahmen der doppischen Buchführung haben die Verbandsrätinnen und Ver
bandsräte, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr aus der Verbandsversammlung
ausgeschieden sind, auf schriftliche Abfrage gemäß § 12 Absatz 3 des Gesetzes zur
Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen vom 11. Dezember 2018
(SächsGVBI. 5. 706), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 12. April
2021 (SächsGVBl. S. 517), i. V. mit § 88 Abs. 3 Sächsische Gemeindeordnung vom 9.
März 2018 (SächsGVBI. 5. 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
9. Februar 2022 (SächsGVBl. 5. 134) in ihrer jeweils gültigen Fassung, die erforderli
chen Angaben zu machen.

§2
Vorbereitung der Sitzungen

(1) Der Verbandsvorsitzende setzt die Tagesordnung der Sitzungen der Verbandsver
sammlung unter Berücksichtigung etwaiger Anträge fest.

(2) Die Behandlung von Angelegenheiten in der Verbandsversammlung kann von je
dem Verbandsrat schriftlich beim Verbandsvorsitzenden beantragt werden. Der Antrag
ist zu begründen. Er muss, wenn er in der nächsten Sitzung behandelt werden soll,
spätestens 30 Tage vorher beim Verbandsvorsitzenden vorliegen. Der Antrag ist zu
richten an die Verbandsgeschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Oberes
Elbtal/Osterzgebirge.

(3) Ob später eingehende Anträge bei der der Antragstellung folgenden Sitzung zur
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Behandlung und Abstimmung gebracht werden oder ob sie zurückgestellt werden sol
len, entscheidet die Verbandsversammlung. Über Anträge, die dem Verbandsvorsit
zenden spätestens zehn Tage vor der Sitzung schriftlich mit Begründung zugeleitet
worden sind, unterrichtet der Verbandsvorsitzende unverzüglich die Mitglieder der Ver
bandsversammlung sowie die eingeladenen Behörden.
Die Verbandsversammlung entscheidet auch darüber, ob ein erst unmittelbar vor oder
während der Sitzung als dringend gestellter Antrag zur Beratung und Abstimmung ge
bracht wird. Unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte Anträge, die Ermittlun
gen und Prüfungen, Beiziehung von Akten oder die Befragung nichtanwesender Aus
kunftspersonen notwendig machen, müssen bis zur nächsten Sitzung zurückgestellt
werden.

(4) Nicht der Schrifiform bedürfen
1. Anträge zur Geschäftsordnung, wie

a) Schluss der Debatte,
b) Vertagung eines Tagesordnungspunktes,
c) Übergang zur Tagesordnung,
d) Verweisung in den Planungsausschuss oder in weitere Ausschüsse,
e) Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung,
f) Verweisung eines Tagesordnungspunktes auf eine öffentliche/nichtöffentli
che Sitzung,
g) separate Abstimmung von einzelnen Beschlusspunkten,
h) namentliche Abstimmung,
i) Einwendung zur Geschäftsordnung;

2. einfache Sachanträge wie
a) Bildung von Arbeitsgruppen,
b) Änderungsanträge während der Debatte,
c) Zurückziehung von Anträgen,
d) Wiederaufnahme zurückgezogener Anträge.

(5) Anträge, die Ausgaben verursachen, dürfen nur gestellt werden, wenn gleich
zeitig Deckungsvorschläge gemacht werden.

(6) Personalangelegenheiten einschließlich Tarifangelegenheiten sind in nichtöffentli
cher Sitzung zu behandeln.

(7) Der Verbandsvorsitzende ist berechtigt, bis zum Eintritt in die Tagesordnung Ver
handlungsgegenstände von der Tagesordnung abzusetzen, sofern es sich nicht um
Verhandlungsgegenstände nach § 2 Abs. 1 Satz 2 der Verbandssatzung vom 19. De
zember 2022 in der jeweils gültigen Fassung handelt.

(8) Sofern ein Verandsrat oder ein beratendes Mitglied die elektronische Bereitstellung
der Sitzungsunterlagen (Einladung, Beschlussvorlagen, Protokoll) wünscht und auf die
gedruckte Fassung verzichtet, so hat er dies schriftlich gegenüber der Verbandsge
schäftsstelle zu erklären und die dafür zu nutzende E-Mail-Adresse mitzuteilen.

§3
Geschäftsgang

(1) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sollen regelmäßig wie folgt verlaufen:
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Anwesenheit sowie der

Beschlussfähigkeit
3. Beratung und Beschlussfassung über die einzelnen Tagesordnungspunkte un

ter Zugrundelegung eventueller Ausschussbeschlüsse
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4. Bekanntgabe über die Besorgung unaufschiebbarer Geschäfte durch den Ver
bandsvorsitzenden (Bekanntgabe von Eilbeschlüssen)

5. Unterrichtung über alle wichtigen den Regionalen Planungsverband betreffen
den Angelegenheiten sowie Anfragen

6. Schließung der Sitzung.

(2) Die Verbandsversammlung kann vor Eintritt in die Tagesordnung Änderungen in
der Reihenfolge der Tagesordnung oder Absetzung einzelner Punkte von der Tages
ordnung beschließen.

(3) Anträge und Anfragen sind im Rahmen der Geschäftsordnung in der Reihenfolge
ihres Eingangs bzw. der Wortmeldung zu behandeln.

§4
Beratung

(1) Beratungsunterlagen sind für die Mitglieder der Verbandsversammlung bestimmt.
Sie dürfen nicht ohne Zustimmung des Verbandsvorsitzenden an Dritte weitergegeben
werden. Dies gilt auch im Falle der elektronischen Bereitstellung. Die Zustimmung gilt
als erteilt, wenn die Unterlagen für eine öffentliche Sitzung bestimmt sind und auf der
Internetseite des Regionalen Planungsverbandes für die Öffentlichkeit zugänglich be
reitgestellt wurden. Beratungsunterlagen sollen die Sach- und Rechtslage darstellen
und im Falle vorgesehener Beschlussfassungen einen abstimmungsfähigen Beschlus
santrag enthalten.

(2) Bild- und Tonaufnahmen kann der Verbandsvorsitzende zulassen, wenn kein Mit
glied der Verbandsversammlung widerspricht.

(3) Ein Verbandsrat, ein beratendes Mitglied oder ein Behördenvertreter darf in der
Verbandsversammlung bzw. in den Ausschüssen nur dann sprechen, wenn ihm vom
Vorsitzenden das Wort erteilt ist. Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge
der Wortmeldung, bei gleichzeitiger Wortmeldung nach seinem Ermessen. Bei Wort-
meldung „zur Geschäftsordnung“ ist das Wort außer der Reihe sofort zu erteilen. Der
Vorsitzende kann in Ausübung seines Amtes jederzeit das Wort ergreifen.

(4) Die Anrede ist an den Vorsitzenden und an die Verbandsräte, nicht aber an die
Zuhörer zu richten.

(5) Jede Debatte setzt eine entsprechende Informations- oder Beschlussvorlage der
Verbandsgeschäftsstelle oder einen Antrag aus der Mitte des Beschlussorganes vo
raus.

(6) Sachanträge sind stets, Anträge zur Geschäftsordnung bei Bedarf zur Debatte zu
stellen.

(7) Es darf nur zu dem zur Debatte stehenden Antrag und mit einer angemessenen
Redezeit gesprochen werden.

(8) Während der Debatte über einen Antrag sind nur zulässig
1. Anträge zur Geschäftsordnung
2. Zusatzanträge, Änderungsanträge oder Anträge auf Zurückziehung.

(9) Über Änderungsanträge ist sofort zu debattieren und abzustimmen.

(10) Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten Antrag können in derselben Sit
zung die Debatte und die Abstimmung nicht mehr aufgenommen werden.

(11) Über einen Antrag auf Schluss der Debatte ist sofort abzustimmen. Der Vorsit
zende und der Antragsteller haben das Recht zur Schlussäußerung.
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(12) Jedes Mitglied der Verbandsversammlung kann über Angelegenheiten des Regi
onalen Planungsverbandes Anfragen an den Vorsitzenden richten.

(13) Anfragen werden durch den Vorsitzenden oder einen von ihm Beauftragten be
antwortet. Sie können auch schriftlich beantwortet werden, in diesem Falle ist die Ant
wort allen Mitgliedern der Verbandsversammlung schriftlich bekanntzugeben.

(14) Bei den Sitzungen anwesende Gäste haben grundsätzlich kein Rederecht. In Aus
nahmefällen kann ihnen aber der Verbandsvorsitzende nach mehrheitlicher Zustim
mung der anwesenden Verbandsrätinnen und Verbandsräte das Wort erteilen.

(15) Bei Verletzung der vorstehenden Grundregeln für die Debatte ist der Vorsitzende
berechtigt, zur Ordnung zu rufen, auf den Verstoß aufmerksam zu machen und
bei Nichtbeachtung solcher Warnungen das Wort zu entziehen.

§5
Abstimmung

(1) Stehen mehrere Anträge zur Abstimmung, so gilt folgende Reihenfolge:
1. Anträge zur Geschäftsordnung; werden mehrere Anträge zur Geschäftsord

nung gleichzeitig gestellt, so ist über den jeweils am weitesten gehenden An
trag zuerst abzustimmen, in Zweifelsfällen bestimmt der Vorsitzende die Rei
henfolge der Abstimmungen

2. Sachanträge zum hauptantrag, wobei über den Antrag, der vom Hauptantrag
der Beschlussvorlage inhaltlich am weitesten abrückt, zuerst abzustimmen ist;
kann diese Differenzierung nicht zweifelsfrei vorgenommen werden, wird über
die zeitlich früher gestellten vor den zeitlich später gestellten Sachanträgen be
schlossen

3. Hauptantrag, unter Berücksichtigung der Ergebnisse eventueller, unter
Punkt 2 benannter Abstimmungen.

(2) Vor jeder Abstimmung ist der Antrag, über den abgestimmt werden soll, vom Vor
sitzenden zu wiederholen.

(3) Es wird grundsätzlich durch Hochheben der Stimmkarte, im Planungsausschuss
und weiteren Ausschüssen durch Handaufheben abgestimmt.

(4) Wenn das Ergebnis der Abstimmung nicht eindeutig feststellbar ist oder wenn Ver
bandsrätinnen und Verbandsräte, die gemeinsam mindestens ein Viertel der Stimmen
des Verbandes vertreten, es verlangen, ist namentlich nach Aufruf abzustimmen. Bei
namentlicher Abstimmung werden die Namen der Verbandsrätinnen und Verbandsräte
in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen. Diese antworten mit „Ja“ oder „Nein, dabei
wird die Stimmabgabe vom Protokollführer in einer Kontrollliste vermerkt. Das Festhal
ten des namentlichen Abstimmungsergebnisses in der Niederschrift erfolgt nur, wenn
mindestens ein Viertel der stimmberechtigten Verbandsrätinnen und Verbandsräte die
namentliche Abstimmung verlangt haben.

(5) Die Stimmenzählung ist durch den Vorsitzenden vorzunehmen. Das Ergebnis der
Abstimmung ist der Verbandsversammlung bekannt zu geben und in der Niederschrift
festzuhalten. Verbandsräte, die einem Beschluss nicht zugestimmt haben, können ver
langen, dass dies in der Niederschrift vermerkt wird.

(6) Im Falle der Beschlussunfähigkeit wegen Befangenheit kommen die entsprechen
den Regelungen in § 39 Sächsische Gemeindeordnung vom 9. März 2018, zuletzt ge
ändert durch Gesetz vom 9. Februar 2022 in ihrer jeweils gültigen Fassung, zur An
wendung.
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(7) In einem auf Anweisung des Verbandsvorsitzenden durchzuführenden schriftlichen
oder elektronischen Abstimmungsverfahren gemäß § 5 Absatz 8 der Verbandssatzung
vom 19. Dezember 2022 in der jeweils geltenden Fassung werden die stimmberech
tigten Verbandsräte durch die Verbandsgeschäftsstelle über den Beschlussgegen
stand schriftlich oder elektronisch in Kenntnis gesetzt. Diese haben innerhalb einer
gesetzten Frist, die in begründeten Fällen auf fünf Tage verkürzt werden kann, ihrVo
tum schriftlich oder elektronisch abzugeben. Der Beschlussantrag ist gefasst,wenn die
Mehrheit der stimmberechtigten Verbandsräte zugestimmt hat. Das Beschlussergeb
nis ist durch die Verbandsgeschäftsstelle zu dokumentieren.
Nach Ablauf der Frist werden die stimmberechtigten Verbandsräte von der Verbands
geschäftsstelle unverzüglich über das Ergebnis der Abstimmung in Kenntnis gesetzt.
Die Abstimmung im ausschließlich elektronischen Verfahren ist in jedem Falle aus
Zeit- und Kostengründen gegenüber dem schriftlichen Verfahren zu bevorzugen, so
fern alle zu beteiligenden Verbandsräte über eine elektronische Postadresse erreich
bar und damit einverstanden sind.

§6
Wahl des Verbandsvorsitzenden und der Stellvertreter

(1) Alle Verbandsräte sind berechtigt, Wahlvorschläge für den Vorsitzenden und die
Stellvertreter beim Verbandsvorsitzenden einzureichen. Die Einreichungsfrist endet
vor Beginn des jeweiligen Wahlganges und wird vom Vorsitzenden bekanntgegeben.

(2) Für die Leitung des Wahlganges zum Vorsitzenden bestellt die Verbandsversamm
lung einen Wahlausschuss aus ihren Reihen. Er besteht aus drei Verbandsrätin
nenNerbandsräten, die nicht für den Vorsitz kandidieren. Der Wahlausschuss benennt
seinen Vorsitzenden.

(3) Die Leitung der Wahl des 1. und 2. Stellvertreters kann durch einen Wahlausschuss
erfolgen. Absatz 2 gilt entsprechend. Die Wahl des 1. und 2. Stellvertreters erfolgt in
getrennten Wahlgängen.

§7
Handhabung der Ordnung

(1) Der Vorsitzende handhabt die Ordnung im Sitzungsraum.

(2) Er ist berechtigt, Mitglieder der Verbandsversammlung von der Sitzung auszu
schließen, wenn sie die Ordnung fortgesetzt erheblich stören.
Die Zustimmung der Verbandsversammlung gilt als erteilt, wenn sich kein Widerspruch
erhebt. Mit dem Ausschluss von der Sitzung ist der Verlust des Anspruchs auf die auf
den Sitzungstag entfallende Entschädigung verbunden.

(3) Sofern ein Mitglied der Verbandsversammlung bereits von einer früheren Sitzung
ausgeschlossen war und dieselbe Person auf einer der beiden dem Ausschluss fol
genden Sitzungen die Ordnung wiederholt erheblich stört, so kann ihm der Verbands
vorsitzende für zwei weitere Sitzungen die Teilnahme untersagen.

(4) Teilnehmende Gäste sind nicht berechtigt, in irgendeiner Form in den Gang der
Verhandlungen einzugreifen, insbesondere haben sie sich Beifalls- und Unmutsäuße
rungen zu enthalten. Das Enthüllen von Transparenten ist nicht gestattet. Wenn sie
die Ordnung erheblich stören, können sie durch den Verbandsvorsitzenden von der
Sitzung ausgeschlossen werden.



6

(5) Falls die Ruhe und Ordnung im Sitzungssaal nicht anders wieder herzustellen ist,
kann der Vorsitzende die Sitzung unterbrechen oder aufheben. Zum äußeren Zeichen
der Unterbrechung oder Aufhebung verlässt der Vorsitzende den Sitzungsraum, nach
dem er die Dauer der Unterbrechung angekündigt oder die Sitzung geschlossen hat.
Eine unterbrochene Sitzung ist spätestens am nächsten Tag fortzuführen; einer erneu
ten Ladung hierzu bedarf es nicht. Die Beratung ist an dem Punkt, an dem die Sitzung
unterbrochen wurde, fortzusetzen.

(6) Zu den öffentlichen Sitzungen hat jede Person Zutritt, soweit Platz vorhanden und
die Sicherheit gewährleistet ist.

§8
Sitzordnung

Die Mitglieder der Verbandsversammlung sitzen nach ihrer Zugehörigkeit zu den Mit
gliedskörperschaften des Verbandes.

§9
Niederschrift

(1) Protokollführer ist die Leiterin/der Leiter der Verbandsgeschäftsstelle. Tonaufzeich
nungen, die ausschließlich als Hilfsmittel für das Anfertigen der Niederschrift dienen,
sind zulässig.

(2) Die Niederschrift hat den wesentlichen Inhalt und Ablauf der Sitzung wiederzuge
ben.

(3) Die Niederschrift muss erkennen lassen:
1. Tag, Ort und Beginn der Sitzung,
2. Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit der Sitzung,
3. Namen der anwesenden Mitglieder der Verbandsversammlung und der abwe

senden Mitglieder unter Angabe des Grundes der Abwesenheit (Teilnehmer-
liste),

4. Tagesordnung und behandelte Gegenstände,
5. Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,
6. Abstimmungs- und Wahlergebnisse,
7. Zeit und Grund der etwaigen Ausschließung eines Verbandsrates,
8. Zeitpunkt der Beendigung der Sitzung.

(4) Die Niederschrift ist nach Fertigstellung durch den Protokollführer und den Vorsit
zenden zu unterzeichnen. Im Falle der Sitzungsleitung durch einen der Stellvertreter
unterzeichnet dieser anstelle des Verbandsvorsitzenden. Die unterzeichnete Nieder
schrift ist eine öffentliche Urkunde.

(5) Niederschriften der öffentlichen Sitzungen werden den Mitgliedern der Verbands
versammlung und der Rechtsaufsichtsbehörde in Kopie zugesandt. Mehrtertigungen
von Niederschriften der nichtöffentlichen Sitzungen dürfen Verbandsrätinnen und Ver
bandsräten nur ausgehändigt werden, sofern keine datenschutzrechtlichen Bedenken
dem entgegenstehen. Verbandsrätinnen und Verbandsräte sind darüber hinaus be
rechtigt, in Niederschriften nichtöffentlicher Sitzungen in der Verbandsgeschäftsstelle
Einsicht zu nehmenen.

(6) Die Bürger der Verbandsmitglieder sind berechtigt, Niederschriften über öffentliche
Sitzungen der Verbandsversammlung in der Verbandsgeschäftsstelle einzusehen
und, mit Ausnahme der Teilnehmerlisten, die Erteilung von Kopien, auch nur in Aus
zügen, zu verlangen. Darüber hinaus sind die Niederschriften der öffentlichen
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Sitzungen mit Ausnahme der zugehörigen Teilnehmerlisten in die lnternetpräsentation
des Regionalen Planungsverbandes einzustellen. Bis vier Wochen nach Zusendung
der jeweiligen Niederschrift haben die Mitglieder der Verbandsversammlung Gelegen
heit, Einwendungen vorzubringen. Werden Einwendungen vorgebracht, entscheidet
die Verbandsversammlung über die gegen die Niederschrift vorgebrachten Einwen
dungen nach pflichtgemäßem Ermessen in ihrer nächsten Sitzung. Jede Niederschrift
darf erst nach Ablauf dieser Vier-Wochen-Frist bzw. nach Entscheidung über eventu
elle Einwendungen dagegen in das Internet eingestellt werden.

§10
Geschäftsgang des Planungsausschusses und weiterer Ausschüsse

(1) Für den Geschäftsgang des Planungsausschusses sowie für weitere zeitweilig ge
bildete Ausschüsse gelten die Bestimmungen für die Verbandsversammlung entspre
chend, soweit nicht besondere Vorschriften hierfür bestehen.

(2) Im Falle von Vorberatungen gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 der Verbandssatzung
vom 19. Dezember 2022 in der jeweils geltenden Fassung entfällt diese, wenn die
Beschlussfähigkeit infolge Abwesenheit oder Befangenheit von einzelnen Mitgliedern
in der Sitzung, in der der entsprechende Antrag behandelt werden soll, nicht gegeben
ist.

§11
Auslegung der Geschäftsordnung

Bei Zweifeln über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet die Verbandsver
sammlung.

§12
Inkrafttreten

Diese mit Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.12.2022 geänderte Ge
schäftsordnung vom 8. Juli 201 5 tritt mit der Neufassung der Satzung des Regionalen
Planungsverbandes Oberes EIbtaI/Osterzgebirge vom 19.12.2022 in Kraft.

Radebeul, 19. Dezember 2022

M. Geisler
Verbandsvorsitzender
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Beschluss VV 10/2022
59. Sitzung der Verbandsversammlung am 19.12.2022, TOP 7
(öffentlich)

Beschlussgegenstand: Förderrichtlinie des SMI zur Förderung der
Regionalentwicklung (FR-Regio) - Beratung und
Beschlussfassung zur Anmeldung von investiven
Fördervorhaben aus der Planungsregion für das
Jahr 2023

Beschlusstext: Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungs
verbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge nimmt die von der
Verbandsgeschäftsstelle vorgenommene Bewertung der
zur Förderung über die FR-Regio für das Jahr 2023 aus
der Region übermittelten investiven Vorhaben zur Kenntnis
und erteilt dieser ihre Zustimmung. Die zur Förderung
vorgesehenen Vorhaben einschließlich ihrer Bewertung
sowie die ggt. zwischenzeitlich erfolgten
Projektqualifizierungen sind dem Sächsischen Staats-
ministerium für Regionalentwicklung (SMR) zuzuleiten.

Begründung: Gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums
des Innern (SMI) zur Förderung der Regionalentwicklung
(FR-Regio)1 müssen die vorgesehenen Fördervorhaben
beim Regionalen Planungsverband (RPV) angemeldet
werden. Die Aufstellung der priorisierten investiven
Vorhaben für 2023, versehen mit den dazugehörigen
Unterlagen und einer Stellungnahme des RPV, sind
abweichend vom normalen Förderprozedere beim SMR bis
zum 30.12.2022 einzureichen. Die zur Anmeldung
kommenden Vorhaben sowie deren Bewertung sind der
Anlage zu entnehmen.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium des Innern zur Förderung der Regionalentwicklung vom 25.04.2013,
https://www.revosax.sachsen .de/vorsch riWl 2798
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Anlage: Sachvortrag und Bewertung der eingereichten
Vorhaben

Die Beschlussfassung wird bestätigt.

M. Geisler
Verbandsvorsitzender



 

Internet:  www.rpv-elbtalosterz.de Telefon: 0351 40404-701 Sie erreichen uns mit der Straßenbahnlinie 4
E-Mail:  post@rpv-oeoe.de Telefax: 0351 40404-740 (Haltestelle Landesbühnen Sachsen)
  und der S1 (Haltepunkt Weintraube)

 

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Meißner Straße 151a, 01445 Radebeul Verbandsgeschäftsstelle

 Radebeul,  

Bearbeiter: 

Telefon: 

E-Mail: 

Aktenzeichen: 

08.12.2022 

Herr Holzweißig 

0351 40404-713 

Michael.Holzweissig@rpv-oeoe.de

713-FR-Regio2023 

59. VV-Sitzung 
am 19.12.2022 

TOP 7 
 
 
Förderrichtlinie des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) -
Stellungnahme zur Anmeldung von investiven Fördervorhaben aus der Planungsregion 
für das Jahr 2023 
 
Anlage: Projektunterlagen 
 
 
1. Sachvortrag  
 
Das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR) unterstützt mit der 
Förderrichtlinie FR-Regio1 die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden zur 
Umsetzung des Landesentwicklungsplanes, der Regionalpläne sowie der Leitbilder und 
Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland. 
 
Die Vorhaben werden nach einer Bewertung durch den Regionalen Planungsverband (RPV) 
beim SMR eingereicht. Im Ergebnis einer interministeriellen Abstimmung wird daraufhin eine 
Vorhabenliste erstellt. Für Projekte dieser Vorhabenliste können dann konkrete Projektanträge 
bei der Landesdirektion Sachsen eingereicht werden.  
 
In der 172. Sitzung des PA am 07.11.2022 wurden bereits nichtinvestive Vorhaben, die über 
die FR-Regio im Jahre 2023 eine Förderung erhalten sollen, beraten und anschließend beim 
SMR angemeldet.  
 
Darüber hinaus sollen im Förderverfahren für 2023 auch investive Fördervorhaben 
berücksichtigt werden. Vorbehaltlich eines positiven Beschlusses zum Doppelhaushalt 
2023/2024 des Freistaates Sachsen stehen jährlich 5 Mill. EUR sachsenweit zur Verfügung. 
Zur Anmeldung von investiven Vorhaben wurde die Einreichungsfrist einmalig auf den 
30.12.2022 verlängert.  
 

                                                 
1 Richtlinie des Sächsischen Staatsministerium des Innern zur Förderung der Regionalentwicklung vom 
25.04.2013, https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/12798  

– 
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Gegenstand der Bewertung und Priorisierung durch den RPV sind in dieser Sitzung die bis 
zum 18.11.2022 eingereichten investiven Fördervorhaben.  
 
Folgende Fördervorhaben sind beim RPV aus der Region eingegangen: 
 

Vorhaben  

(Titel gekürzt) 

Aktionsraum / 

Vorhaben-
träger  

Landkreis bzw. 

Stadt Dresden 

Gesamtkosten 
(Brutto) / geplan-
te Höhe des 
Fördersatzes 

Jahr bzw. 
Zeitdauer 

2022-02: 

Lieblingswanderweg 
Triebischtäler  

Klipphausen – 
(Meißen) 

Gemeinde 
Klipphausen 

LK Meißen 28.084 EUR 

angestrebt: 75 % 

2023  

 

2022-05: 

Neubau einer 
Feuerwache mit 
interkommunalen Lage- 
und Schulungszentrum 

Riesa und 
umliegende 
Kommunen2 

Stadt Riesa 

LK Meißen 1.135.800 EUR 

 

angestrebt 75 % 

2023 - 2026 

2022-06: 

Rad-/Gehweg Niederau 
- Weinböhla 

Niederau – 
Weinböhla  

 

Gemeinde 
Niederau 

LK Meißen keine Angabe 

 

keine Angabe 

 
 
Die Projektunterlagen zu den einzelnen Vorhaben sind in der Anlage enthalten. 
 
2. Bewertung der zur Anmeldung stehenden Projekte 
 
Die einzelnen Projekte werden aus regionalplanerischer Sicht wie nachfolgend bewertet. Die 
darin enthaltenen Hinweise richten sich an den jeweiligen Vorhabenträger und dienen 
überwiegend der weiteren Projektqualifizierung.  
 
 
1) 2022-02: Ausbau der Wanderwegbeschilderung Wanderlieblinge Dresden Elbland – 

Durch die Triebischtäler 
 
Im Rahmen des Konzeptes zur Ausschilderung der Wanderlieblinge im Landkreis Meißen 
(2021) wurde u. a. die Gemeinde Klipphausen mit dem Weg „Durch die Triebischtäler“ 
ausgewählt. Mit dem Vorhaben sollen sowohl Starttafeln an den beiden Endpunkten mit 
Erklärungen zum Wanderweg als auch Wanderwegweiser, Wegelogokennzeichen, 
Aufmerksamkeitskennzeichen und Tafeln zu „Point of Interest“ hergestellt und errichtet 
werden. 
Das Vorhaben dient der Umsetzung von G 2.3.3.10 Satz 1 und 2 Landesentwicklungsplan 
2013: Das touristische Wegenetz (unter anderem Wander-, Rad- und Reitwege sowie 
Skiwanderwege/Loipen und Wasserstraßen) soll qualitativ verbessert und in seiner 
Nutzbarkeit gesichert werden. Investitionen sollen vorrangig dem Lückenschluss, aber auch 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung im bestehenden Netz dienen. 
 

                                                 
2 LK Meißen: Diera-Zehren, Glaubitz, Hirschstein, Stauchitz, Strehla, Wülknitz; LK Mittelsachsen: 
Ostrau; LK Nordsachsen: Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, Naundorf, Oschatz, Wermsdorf 
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In Konkretisierung kann das Vorhaben ebenfalls der Umsetzung von G 2.3.2.6 Satz 1 
Regionalplan3 zugeordnet werden, wonach Fern-, Haupt- und Gebietswanderwege in ihrer 
touristischen Bedeutung erhöht und durch Orts-, Verbindungs- und Rundwanderwege ergänzt 
werden sollen. Der Wanderweg verläuft auf dem mit blauem Strich markierten 
Hauptwanderweg Ostsee – Saaletalsperren und bezieht verschiedene touristische Objekte, u. 
a. das Rothschönberger Schloss mit ein. Der Wanderweg bindet an verschiedenen Punkten 
an das ÖPNV-Netz an. Dies entspricht auch der Intention von Satz 3 o. g. Grundsatzes, 
wonach markierte Wanderwege verstärkt an Haltestellen des öffentlichen 
Personennahverkehrs angebunden werden sollen. 
 
Mit seinen zahlreichen Mühlen und den technischen Denkmalen ehemaliger 
Bergbautätigkeiten hat das Triebischtal wesentliche touristische Bedeutung im Landkreis. Im 
Kulturlandschaftsprojekt des Landkreises werden die touristische Weiterentwicklung des 
Mühlenpfades und die Vernetzung der Bergbaurelikte als Handlungsbedarf in der 
Kulturlandschaft der linkselbischen Täler eingeschätzt (S. 168). Das Vorhaben kann hier einen 
wirkungsvollen Beitrag leisten. 
 
Das Vorhaben hat durch seinen unmittelbaren Bezug zum Kulturlandschaftsprojekt regionale 
Bedeutung. Der interkommunale Beitrag ist dennoch nur schwach ausgeprägt. Da der 
Wanderweg in Meißen-Buschbad beginnt, wäre die Bildung einer Kooperationsgemeinschaft 
mit der Stadt Meißen sinnvoll. Das Vorhaben könnte so die interkommunale Zusammenarbeit 
zwischen Meißen und Klipphausen zumindest auf touristischem Gebiet weiter voranbringen. 
Die Bildung einer interkommunalen Kooperationsgemeinschaft stellt eine Zuwendungs-
voraussetzung für eine Förderung über die FR-Regio dar (s. Ziffer IV Nr. 1 FR-Regio) dar. Es 
wird empfohlen, den Kontakt zur Stadt Meißen zu suchen. 
 
2) 2022-05: Neubau einer Feuerwache mit interkommunalem Lage- und 

Schulungszentrum 
 
Die Stadt Riesa hat in Verantwortung als Mittelzentrum gemeinsam mit den umliegenden 
Kommunen im Verflechtungsraum 2017/2018 einen regionalen Brandschutzbedarfsplan 
aufgestellt. Darin wird die besondere Rolle des Feuerwehrstandortes in Riesa bekräftigt, der 
Feuerwehrtechnik und Dienstleistungen den umliegenden Kommunen zur Verfügung stellt. In 
Auswertung weiterer Konzepte wurde die Neuerrichtung einer Feuerwache empfohlen.  
 
Im Rahmen dieses Neubau-Projektes soll ein interkommunales Lage- und Schulzentrum für 
die linkselbischen Kommunen in den Landkreisen Meißen und teilweise auch für die 
Landkreise Nordsachsen und Mittelsachsen geschaffen werden. Damit soll die 
Versorgungssicherheit im regulären Betrieb und auch im Katastrophen- oder Hochwasserfall 
gewährleistet werden. Die Raumverteilung bei derartigen großen Einsatzleitungen mit 
interkommunalen Besetzungen gliedert sich in einen Stabsraum, einen Arbeitsraum für 
Fachberater, einen Fernmelderaum sowie Sozialräume und Besprechungszimmer. Eine 
Förderung des Neubaus der Feuerwache ist ausgenommen des interkommunalen Lage- und 
Schulungszentrums über die FR Feuerwehrförderung möglich, weshalb eine ergänzende 
Förderung über die FR-Regio angestrebt wird.   
 
Das Vorhaben kann der vom Regionalen Planungsverband initiierten Regionalstrategie 
Daseinsvorsorge zugeordnet werden, die im Ergebnis des MORO Aktionsprogramm regionale 
Daseinsvorsorge 2014 erstellt wurde. Darin wird zur Bündelung der Kräfte eine regionale 
Betrachtungsweise angeregt. Mit dem Vorhaben wird für die interkommunale Zusammenarbeit 
im Verflechtungsraum Riesa ein wesentlicher Beitrag im Bereich des Brandschutzes geleistet. 
Hierbei muss berücksichtigt werden, dass der Raum um Riesa besonders vom 

                                                 
3 Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge, 2. Gesamtfortschreibung 2020, wirksam seit 17.09.2020 mit 

Bekanntmachung der Genehmigung im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 38/2020 
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demographischen Wandel betroffen ist (vgl. Karte 8 des Regionalplanes). In diesen Räumen 
sollen nach G 2.1.1.4 Regionalplan auch innovative Möglichkeiten zur Gewährleistung der 
Daseinsvorsorge erschlossen werden. Das Vorhaben kann darunter subsumiert werden. Des 
Weiteren setzt das Vorhaben G 6.5.2 LEP um, indem ein Beitrag zur Sicherung des 
Katastrophenschutzes geleistet wird. 
Das Vorhaben dient einer verbesserten Resilienz des Kooperationsraumes. Im Falle einer 
Hochwasserkatastrophe der Elbe kann das Lagezentrum wesentlich zur Aufrechterhaltung der 
Handlungsfähigkeit im linkselbischen Bereich beitragen. Für das Vorhaben werden 
entsprechend der Anmeldung (Pkt. 4) auch überregionale Auswirkungen im Raum Dresden – 
Leipzig erwartet. 
 
In Anbetracht der unterschiedlichen Finanzausstattung der beteiligten Kommunen und der 
Schwierigkeiten bei der Verankerung in den kommunalen Haushalten wird um einen erhöhten 
Fördersatz gebeten. Aufgrund der Gesamtsumme des Vorhabens wird jedoch auch ein 
geringerer Fördersatz akzeptiert. 
 
3) 2022-06: Anlegen eines Geh- und Radweges entlang der Meißner Straße zwischen 

Niederau und Weinböhla 
 
Die Gemeinde beantragt die Anlage eines Geh- und Radweges, der sowohl als Schul- und 
Arbeitsweg als auch touristisch genutzt werden soll. In der Begründung wird auf die sich in 
Niederau befindliche Grundschule und die in Weinböhla weiterführenden Schulen – 
Oberschule und Gymnasium – verwiesen.  
 
Entsprechend der Begründung zum Kapitel 3.8 Fahrrad- und Fußgängerverkehr LEP sind 
Fahrrad- und Fußgängerverkehr wichtige Bestandteile einer nachhaltigen Mobilität.  
 
In der Kreisradverkehrskonzeption des Landkreises Meißen (2020) wird der Radweg entlang 
der K 8012 als RIN-Kategorie III (Verbindung von Grundzentren) eingestuft und hat daher für 
die Erreichbarkeit / Verbindung der zentralen Orte eine besondere Bedeutung. 
 
Der Anmeldung liegt keine ausführliche Projektbeschreibung und Kostenkalkulation bei. Die 
Rücksprache beim Antragsteller ergab, dass ihm diese Defizite bewusst sind und er die 
Anmeldung lediglich als Vormerkung versteht. Als solche wird sie auch dem SMR zur Kenntnis 
gegeben. 
 
3. Priorisierung der angemeldeten Projekte 
 
In Anbetracht der geringen Anzahl an Projekten macht sich eine tatsächliche Priorisierung 
entbehrlich. Allerdings ergibt sich für das Projekt 2022-05 eine herausgehobene Bedeutung, 
da hier der interkommunale Charakter klar ersichtlich ist, während er für die anderen beiden 
Projekte nicht ansatzweise nachgewiesen wurde. Bei Projekt 2022-06 fehlen zudem die in 
Ziffer VII Nr. 1 FR-Regio genannten Unterlagen (ausführliche Beschreibung und belastbare 
Kostenkalkulation).  
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Radebeul, 19.12.2022

Beschlussgegenstand:

Beschlusstext:

Begründung:

Weitere Mitwirkung im bundesweiten Netzwerk
Daseinsvorsorge

Die Verbandsversammlung beschließt, die Mitgliedschaft
des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/
Osterzgebirge in der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft
„Netzwerk Daseinsvorsorge“, auch über das Jahr 2022
hinaus, fortzusetzen.

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungs
verbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge (RPV) hatte in
ihrer Sitzung vom 22.06.2022 die Mitgliedschaft des RPV
im Netzwerk Daseinsvorsorge vorerst nur für das Jahr
2022 beschlossen (Beschluss VV 03/2022). Die
Entscheidung zur weiteren Mitgliedschaft darüber hinaus
sollte bis Ende des Jahres 2022 in Abhängigkeit einer
möglichen sinnvollen Arbeitsteilung zwischen Landkreisen
und RPV im Netzwerk getroffen werden. Eine Abstimmung
sowohl mit den beiden Landkreisen Meißen und
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als auch mit der Stadt
Dresden hat auf Arbeitsebene zwischenzeitlich
stattgefunden (gemeinsame Beratung am 10.11 .2022). Für
den Verbleib im Netzwerk spricht die Wahrnehmung einer
übergreifenden Koordinierungs-, Informations- und
Steuerungsfunktion durch den RPV, aus der sich Vorteile
für die weitere Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Daseinsvorsorge ergeben können. Weitere Ausführungen
sind im Sachbericht enthalten. Der Mitgliedsbeitrag beträgt
500 EUR pro Jahr. Die Beendigung der Mitgliedschaft ist
entsprechend § 7 der Kooperationsvereinbarung der
Arbeitsgemeinschaft jederzeit zum Ende eines
Kalenderjahres möglich.

Anlage: Sachbericht

Die Beschlu ssung wird bestätigt.
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59. Sitzung der Verbandsversammlung 
am 19.12.2022 

TOP 8 
 
 

Weitere Mitwirkung im bundesweiten Netzwerk Daseinsvorsorge  
 
Sachvortrag 
 
Vorbemerkung 
 

Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
(RPV) hatte in ihrer Sitzung am 22.06.2022 die Mitgliedschaft des RPV im bundesweiten Netz-
werk Daseinsvorsorge vorerst nur für das Jahr 2022 beschlossen (Beschluss VV 03/2022). Die 
Entscheidung zur weiteren Mitgliedschaft über das Jahr 2022 hinaus sollte bis Ende 2022 in Ab-
hängigkeit einer möglichen sinnvollen Arbeitsteilung zwischen Landkreisen und RPV im Netzwerk 
getroffen werden. Die Verbandsgeschäftsstelle (VGS) wurde beauftragt, die nötigen Abstimmun-
gen vorzunehmen. 
 
Das bundesweite Netzwerk Daseinsvorsorge wurde bereits 2018 gegründet und bis Mitte 2022 
vom BMI und vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) als Modellvorha-
ben der Raumordnung (MORO) finanziell unterstützt. Als frühere Modellregion im MORO „Akti-
onsprogramm regionale Daseinsvorsorge“ hat seitdem auch der RPV in diesem Netzwerk mitge-
arbeitet. Die Netzwerkmitglieder vereint dabei ein gemeinsames Verständnis von der strategi-
schen Entwicklung und Umsetzung von regionaler Daseinsvorsorge, was gekennzeichnet ist 
durch die Kriterien: diskursiv, fachübergreifend, langfristig, umsetzungsorientiert und regional/in-
terkommunal. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht der fachliche Austausch. Dazu dienen 
v. a. regelmäßig stattfindende Netzwerktreffen und gemeinsam gepflegte Wissensportale.  
 
Mit Auslaufen der finanziellen Unterstützung Mitte des Jahres 2022 steht das Netzwerk auf eige-
nen Füßen. Zur Deckung von entstehenden Kosten werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Die der-
zeit gültigen Mitgliedsbeiträge je teilnehmender Region betragen 500 EUR/Jahr. Die erhobenen 
Beiträge sollen zur Deckung der laufenden Kosten verwendet werden.  
 
Die Beendigung der Mitgliedschaft ist entsprechend § 7 der Kooperationsvereinbarung für die 
Arbeitsgemeinschaft jederzeit zum Ende eines Kalenderjahres möglich. 
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Materialien zum Netzwerk, wie Kooperationsvereinbarung, Geschäftsordnung und Beitragsord-
nung waren bereits Bestandteil der Sitzungsunterlagen zu TOP 4 der Sitzung der Verbandsver-
sammlung am 22.06.2022 und werden daher nicht noch einmal angefügt. Weitere Informationen 
zum Netzwerk sind auch über www.regionale-daseinsvorsorge.de verfügbar. Derzeit besteht das 
Netzwerk aus 18 Regionen.    
 
Zur Abstimmung mit den beiden Landkreisen und der Stadt Dresden auf Arbeitsebene 
 

Derzeit sind sowohl der RPV als auch die beiden Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge Mitglied im Netzwerk. Daraus ergibt sich die berechtigte Frage, ob die gegenwärtig 
übernommenen Aufgaben, Funktionen und Schwerpunkte so verschieden sind, dass sich eine 
gleichzeitige Mitgliedschaft im Netzwerk begründen lässt. Zur Abstimmung wurde auf Einladung 
der VGS eine Beratung auf Arbeitsebene am 10.11.2022 durchgeführt, an der die mit Kreisent-
wicklung befassten Mitarbeiter der Landkreise, eine Mitarbeiterin des Amtes für Stadtplanung und 
Mobilität der Landeshauptstadt Dresden sowie Daseinsvorsorgeplaner aus den Landkreisen teil-
nahmen.  
 
Im Ergebnis der Beratung wurden folgende Arbeitsschwerpunkte zusammengefasst: 
 
Landkreis Meißen: 

 Daseinsvorsorgebereich Ältere Menschen (Pflegekoordination, Entlastungsangebote, 
Wohnen, Versorgungssituation) 

 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: 

 Daseinsvorsorgebereich Mobilität (Optimierung ÖPNV-Angebot, Mobilitätsnetzwerk, 
sanfte Mobilität) 

 Daseinsvorsorgebereich Schulnetzplanung 
 
RPV: 
Die besondere Rolle des RPV ergibt sich aus seiner fachlichen Bündelungs- und Dachfunktion 
für die Landkreise und die Stadt Dresden. Hierbei können im Einzelnen bestimmt werden: 

 Koordinierungs-, Informations- und Steuerungsfunktion: u. a. Informationen zu Entwick-
lungstrends, Veranstaltungen und Förderprogrammen  

 Wissenstransfer in die Gesamtregion 
 Kontaktpflege zu den LEADER-Regionen 
 „Scharnierfunktion“ zum Staatsministerium für Regionalentwicklung: z. B. FR-Regio 
 Aufnahme von geeigneten Erkenntnissen in die Regionalplanung: Regionale Daseinsvor-

sorge als Teil der Regionalplanung 
 Erfahrungsträger für die Anwendung von DAVIPLAN (gesonderter Punkt) 

 
Des Weiteren kann über den RPV auch die Erlebnisregion Dresden erreicht und in die Netzwerk-
arbeit einbezogen werden, da hier Themen der Daseinsvorsorge ebenso, wie sie ansonsten für 
ländliche Räume typisch sind, behandelt werden (z. B. ärztliche Versorgung, Mobilität).  
 
Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, dass eine gesonderte Mitgliedschaft des RPV gerecht-
fertigt ist, da diese speziellen Aufgabenbereiche nicht oder nur zu einem geringen Maße den 
Zuständigkeitsbereichen der Landkreise zuzuordnen sind und deshalb von diesen auch nicht      
oder nicht im erforderlichen Umfang bedient werden können. 
 
Testregion DAVIPLAN 
 

Der RPV ist Testregion zur Anwendung des vom Netzwerk initiierten und über das Förderpro-
gramm „Region gestalten“ in Entwicklung befindlichen Datentools für die regionale Daseinsvor-
sorgeplanung DAVIPLAN.  
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Im Rahmen der Beratung am 10.11.2022 wurde seitens der VGS der erreichte Stand von 
DAVIPLAN dargestellt und präsentiert. DAVIPLAN arbeitet im Wesentlichen mit folgenden Da-
tenstrukturen: 
 

 Einwohnerentwicklung und Nachfragequoten (Vergangenheit / Prognose) 
 Standorte und Leistungen von Daseinsvorsorgeeinrichtungen (Status Quo und Alternati-

ven) 
 Erreichbarkeiten von Daseinsvorsorgeeinrichtungen mit verschiedenen Verkehrsmitteln 

(Abbilden und Bewerten von Szenarien) 
 
Durch die Anwendung von DAVIPLAN können sich neue Impulse sowohl für die Fach- und Raum-
planung als auch für die Regionalentwicklung ergeben. Es ist vorgesehen, dass DAVIPLAN 2023 
den Regionen zur Verfügung gestellt wird.  
 
Da DAVIPLAN eine dezentrale Softwarelösung darstellt, ist der Einsatz auch mit zusätzlichen 
personellen und finanziellen Ressourcen verbunden. Soweit dieser Aufwand den normalen IT-
Geschäftsbedarf wesentlich überschreitet, macht sich eine erneute Beschlussfassung notwendig.  
 
Aus der Erfahrung der VGS im Umgang mit diesem Tool ergeben sich Unterstützungsmöglich-
keiten für die Landkreise (und die Erlebnisregion) zum effektiven Einsatz.  
 
Da im Rahmen des Netzwerkes Erfahrungen zum Einsatz von DAVIPLAN ausgetauscht werden 
sollen, ist ein Verbleib des RPV im Netzwerk auch aus dieser Sicht zu befürworten. 




